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Islamismus

V. Islamismus

1. Ideologischer Hintergrund
Islamismus stellt eine Form des politischen Extremismus dar, 
der die Religion des Islam für politische Zwecke missbraucht 
und ideologisiert. 

Der Islam als Glaubenslehre ist klar von dieser extremistischen 
Ideologie abzugrenzen. Sowohl der Glaube als auch die reli-
giöse Praxis sind durch das in Artikel 4 Grundgesetz verbriefte 
Recht auf Religionsfreiheit geschützt.

In Abgrenzung zum Islam beginnt Islamismus dort, wo durch 
religiöse islamische Gebote und Normen als verbindliche politi-
sche Handlungsanweisungen ein Ausschließlichkeitsanspruch 
gegenüber anderen gesellschaftlichen Modellen postuliert 
wird. So reklamieren Islamisten für sich, den einzig „wahren 
Islam“ zu vertreten und streben in Deutschland nach einer teil-
weisen bzw. vollständigen Abschaffung zentraler Kernelemente 
des Grundgesetzes zugunsten der Verwirklichung einer dogma-
tisch rigorosen islamischen Staats- und Gesellschaftsordnung 
als Gegenentwurf zur westlichen Demokratie. Richtschnur für 
das angestrebte Modell eines islamischen Staates ist die An-
wendung des islamischen – gottgegebenen – Rechts, das von 
einem eng gefassten, konservativen Islamverständnis geprägt 
wird. Diese Staats- und Gesellschaftsordnung ist in weiten Tei-
len nicht mit den Prinzipien der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland vereinbar.

1.1 Salafismus
Der Salafismus gilt sowohl in Deutschland als auch auf inter-
nationaler Ebene noch immer als dynamischste islamistische 
Bewegung, wenngleich das Personenpotenzial leicht gesunken 
ist. Die salafistische Bewegung in Deutschland weist 11.900 
Anhänger auf (2020: 12.150). 

Der Salafismus orientiert sich an einer idealisierten muslimi-
schen Urgesellschaft, wie sie im siebten und achten Jahr-
hundert auf der Arabischen Halbinsel vermeintlich existierte. 
Anhänger dieser Strömung zeigen sich überzeugt, im Koran 
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und in prophetischen Überlieferungen ein genaues Abbild 
dieser Frühzeit des Islam gefunden zu haben und versuchen, 
die in diesem Sinne verstandenen Gebote Gottes wortgetreu 
umzusetzen. Salafisten lassen dabei theologische und sozio-
politische Entwicklungen unberücksichtigt, die sich in den 
vergangenen 1.300 Jahren vollzogen haben. 

Infolge diverser Vereinsverbote in den vergangenen fünf Jahren 
und des Verfolgungsdrucks durch die Sicherheitsbehörden 
setzt sich bundesweit die Fragmentierung der salafistischen 
Szene fort.18 Dabei lässt sich ein Verschwimmen von Grenzen 
infolge von Überschneidungen zwischen verschiedenen isla-
mistischen Strömungen beobachten.

Die salafistische Ideologie widerspricht in wesentlichen 
Punkten der freiheitlich demokratischen Grundordnung, allen 
voran dem Gebot, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht, 
das seinen Einfluss durch Wahlen und Abstimmungen ausübt. 
Der Kern der salafistischen Ideologie läuft dieser gesetzlich ver-
ankerten Volkssouveränität zuwider, indem Gott als der einzig 
legitime Souverän und Gesetzgeber postuliert wird. Demzufol-
ge bildet für die Salafisten nicht die Selbstbestimmung des Vol-
kes die Grundlage der staatlichen Herrschaftsordnung, sondern 
ausschließlich der Wille Gottes. Verwirklicht wird dieser durch 
die uneingeschränkte Anwendung der Scharia auf der Basis 
eines wörtlichen und strengen Verständnisses von Koran und 
Sunna. Die Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Op-
position ist in diesem politischen System der Salafisten folglich 
eben so wenig vorgesehen wie eine Gewaltenteilung oder die 
Unabhängigkeit der Gerichte. Salafisten lehnen alle Normen 
ab, die auf menschlicher Rationalität und Logik basieren. Die 
Implementierung der Scharia geht mit der Einschränkung der 
Menschenrechte einher. 

Es wird zwischen dem politischen und jihadistischen Salafis-
mus unterschieden. Die Anhänger beider Strömungen eint eine 
extremistische Ideologie und die damit verbundenen Ziele. Sie 

18 Im November 2016 wurden das Missionierungsnetzwerk „Die wahre Religion“ 
(DWR) und die damit assoziierte Koranverteilaktion „LIES!“ verboten. Das Verbot 
des Berliner Moscheevereins „Fussilet 33 e. V.“ folgte im Februar 2017. Weitere 
Verbote ergingen im März 2017 bezüglich der Vereine „Deutschsprachiger Islam-
kreis Hildesheim e. V.“ und „Almadinah Islamischer Kulturverein e. V.“ in Kassel 
im März 2017. Die Verbote gründen jeweils auf dem Agieren der Netzwerke und 
Moscheevereine gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der 
Völkerverständigung unter Verbreitung und Verfestigung der salafistischen Ideolo-
gie. Dies reicht von einer Befürwortung von sowie dem Aufruf zu Gewalt bis hin zur 
Ausreise in die Jihadgebiete, um sich dort dem Kampf terroristischer Gruppierun-
gen anzuschließen.

Scharia
• nach muslimischem Ver-

ständnis gottgegebenes 
Recht

• keine fixierte Gesetzes-
sammlung, sondern Metho-
de der Rechtsfindung

• umfassendes System von 
Werten und Vorschriften im 
Koran und in prophetischen 
Überlieferungen, das im 
Rahmender Rechtswissen-
schaft interpretiert und 
angewendet wird

Sunna
• Aussprüche und normati-

ve Handlungsweisen des 
Propheten Muhammad

• bildet neben dem Koran die 
zweitwichtigste Quelle des 
islamischen Rechts
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unterscheiden sich lediglich in der Option der 
Gewaltanwendung, um ihre Ziele umzusetzen.

Gemein sind ihnen ein Alleinvertretungsan-
spruch bezüglich einer absoluten göttlichen 
Wahrheit und die darin wurzelnde Absicht, die 
deutsche Rechtsordnung und Gesellschaft lang-
fristig entsprechend ihres enggefassten ideo-
logisierten Islamverständnisses umzugestalten. 
Sie streben nach der Errichtung eines politi-
schen Systems auf der Grundlage ihrer strengen 
Interpretation der Scharia, mit einem Kalifen als 
religiösem und politischem Oberhaupt. 

Der politische Salafismus bezeichnet eine breit 
gefasste heterogene Sammlungsbewegung. 
Anhänger dieser Strömung folgen einer streng 
puristischen Lebensweise nach dem von ihnen 
wahrgenommenen Vorbild der islamischen 
Frühzeit z. T. unter Ablehnung theologischer und 
politischer Entwicklungen. Hauptkennzeichen 
des politischen Salafismus ist die systemati-
sche Missionierung (Da´wa), mit deren Hilfe 
die extremistische Ideologie weite Verbreitung 
findet. Diese Propagandaarbeit erfolgt virtuell 
in Form unzähliger salafistischer Auftritte im 
Internet, auf denen mit Islaminteressierten über 
Fragen zur Religion diskutiert und salafistische 
Literatur verbreitet wird, und in der Realwelt in 
Form von islamischen Informationsständen, 
Islamseminaren und Spendenaktionen.

Der Übergang zum jihadistischen Salafismus ist 
angesichts des ambivalenten Verhältnisses poli-
tischer Salafisten zur Gewalt fließend. Während 
die Mehrheit der politischen Salafisten religiös 
legitimierte Gewalt zur Verteidigung ihres 
Glaubens nicht prinzipiell ablehnt, vermeidet 
sie es jedoch, offen zur Anwendung von Gewalt 
aufzurufen.

Jihadistische Salafisten erachten es im Gegen-
satz dazu für unerlässlich, dass der Geltungs-
anspruch ihrer Ideologie sowie der Wandel be-
stehender sozialer und politischer Verhältnisse 
nach den Vorgaben eines göttlichen Heilsplans 
mit Gewalt verwirklicht werden müsse. So deu-
ten sie das klassisch islamische Jihad-Konzept, 

das primär die Überwindung innerer Wider-
stände im Streben nach einem gottgefälligen 
Leben und dem untergeordnet ursprünglich eine 
defensive Form der Kriegsführung verkörpert, 
in ein revolutionäres Jihad-Konzept um. Damit 
erklären Jihadisten die Teilnahme am bewaffne-
ten Kampf zur individuellen Pflicht eines jeden 
Muslims und rufen zum Kampf gegen vermeintli-
che Feinde des Islam auf, d. h. all jene, die sich 
außerhalb ihres eigenen strengen salafistischen 
Regelwerks bewegen wie Atheisten, Polythe-
isten, Christen, Juden und sogar kritische und 
weniger puristische Muslime.

Anhänger dieser militanten Gewaltideologie 
wähnen sich in einem Jihad gegen „den Wes-
ten“, in dem sie eine Avantgarde verkörperten, 
die die Initiative zur Verteidigung des Islam 
ergreife und eine gewaltsame Ausbreitung des 
Islam bzw. ihres rigorosen Islamverständnisses 
anstrebe.

1.2 Legalistischer Islamismus
Anders als jihadistische Gruppierungen sind 
legalistische, nicht-gewalt-orientierte islamis-
tische Gruppen bestrebt, durch Missionierung 
Anhänger für ihre Lesart des Islams zu gewinnen 
und über karitative und gesellschaftspolitische 
Lobbyarbeit die Umformung des demokrati-
schen Rechtsstaats in einen islamischen Staat 
unter Anwendung der islamischen Rechtspre-
chung zu erlangen. Richtschnur ihres Handelns 
ist eine strenge Lesart des Korans und die 
Anwendung der Scharia, was einen Verstoß 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung des 
Grundgesetzes darstellt. Beispielhaft seien 
die ägyptische „Muslimbruderschaft“ und ihre 
Ableger in Deutschland, die in Indien gegrün-
dete transnationale Missionierungsbewegung 
„Tablighi Jama ́at“ als auch die „Millî Görüş“-
Bewegung und „Furkan-Gemeinschaft“ – beide 
türkisch geprägt – genannt.
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1.3 Schiitischer Islamismus
Schiitischer Islamismus knüpft in Abgrenzung 
zum sunnitischen Islamismus an spezifische 
Vorstellungen der schiitischen Theologie und 
politischen Lehre an und wird vom theokrati-
schen Herrschaftskonzept „Velayat-e faqih“ 
des iranischen Revolutionsführers Ayatollah 
Ruhollah Khomeini19 gekennzeichnet. Dieses 
umfasst die Verwirklichung eines islamischen 
Staats auf der Grundlage der Scharia, angeführt 
von schiitischen Rechtsgelehrten, die den seit 
941 in die Verborgenheit entrückten Mahdi, ein 
Nachfahre des Propheten Muhammad, über 
dessen Tochter Fatima und Schwiegersohn Ali 
Ibn Abi Talib, stellvertreten. Khomeini forderte 
einst ebenso wie sunnitische islamistische 
Gruppierungen eine Rückbesinnung auf die 
Ursprünge des Islam und propagierte unter Ab-
lehnung von Demokratie und Säkularismus die 
Vision einer weltweiten Islamisierung.

1.4 Verbotsmaßnahmen
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat hat im Mai das salafistische Spenden-
sammel-Netzwerk „Ansaar International e. V.“ 
einschließlich seiner Teilorganisationen verbo-
ten. Mit dem Organisationsverbot gingen Durch-
suchungsmaßnahmen in zehn Bundesländern 
einher, Thüringen war mangels eines Vereins-
ablegers davon nicht betroffen. Dem Netzwerk 
wird vorgeworfen, weltweit den Terrorismus zu 
unterstützen, da die gesammelten Spenden 
nicht ausschließlich für humanitäre Zwecke 
eingesetzt würden, sondern ebenso zur Unter-
stützung terroristischer Organisationen wie 
beispielsweise der „Haiat Tahrir al-Sham“ (HTS, 
ehemals Nusra-Front), HAMAS im Gazastreifen 
und die „Al-Shabaab-Miliz“ in Somalia.

19 Der Religionsgelehrte Khomeini (1902–1989) führte die Islamische Revolution 1978/1979 im Iran an und lenkte nach dem Sturz des 
Schahs Mohammad Reza Pahlavi die Staatsgeschäfte der neu gegründeten Islamischen Republik Iran als religiöses und politisches 
Oberhaupt bis zu seinem Tod.

2. Gefährdungsbe-
wertung für die Bundes-
republik Deutschland
In der Bundesrepublik hat sich eine abstrakte 
Gefährdungslage auf hohem Niveau stabilisiert. 
Es muss weiterhin jederzeit mit unkoordinierten 
Spontantaten und Anschlägen durch radikali-
sierte Einzeltäter und Kleinstgruppen gerechnet 
werden. Trotz seiner militärischen Niederlagen 
seit 2018 im Irak und in Syrien vermochte der 
„Islamische Staat“ (IS) sich im Untergrund neu 
zu konsolidieren. Die Organisation verfügt nach 
wie vor über ein weltweites Netzwerk von affili-
ierten Gruppen und einzelnen nicht organisier-
ten Anhängern, die ihren jihadistischen Kampf 
fortsetzen werden.

Seit Längerem ist festzustellen, dass jihadis-
tisch motivierte Attentate weniger komplex, mit 
leicht zu beschaffenden und einzusetzenden 
Tatmitteln geplant und ausgeführt werden. 
Neben Schusswaffen und Unkonventionel-
len Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) 
kommen verstärkt Hieb- und Stichwaffen sowie 
Fahrzeuge als primäres Tatmittel vorzugsweisen 
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an sog. weichen und symbolträchtigen Zielen 
zum Einsatz. Darunter sind ungeschützte bzw. 
schwer zu schützende Ziele wie größere Men-
schenansammlungen, Sehenswürdigkeiten und 
Straßen mit hohem Publikumsverkehr und Groß-
veranstaltungen wie Konzerte, Kundgebungen, 
Feste und Sportereignisse zu verstehen.

Ein unkalkulierbares Risiko diesbezüglich 
stellen aus den Jihadgebieten in Syrien und Irak 
zurückgekehrte bzw. zur Rückkehr anstehen-
de Jihadisten und Jihadistinnen dar. Von den 
seit 2011 mehr als 1.150 aus Deutschland in 
Richtung Syrien/Irak ausgereisten Islamisten 
hielt sich im Berichtszeitraum etwa ein Drittel 
wieder in Deutschland auf. Eine vergleichbare 
Zahl an IS-Kämpfern aus Deutschland, deren 
Ehefrauen und Kinder befinden sich aktuell in 
von kurdischen Milizionären bewachten Ge-
fangenenlagern im Norden Syriens. Zumindest 
perspektivisch stehen auch sie vor einer Rück-
kehr in die Bundesrepublik. In diesen Lagern 
sind insgesamt rund 100.000 mutmaßliche 
IS-Kämpfer verschiedener Nationalitäten und 
deren Angehörige interniert. Neben den in ver-
schiedener Hinsicht spartanischen Zuständen 
dürfte das vielerorts etablierte interne IS-Regi-
ment zu einer erneuten bzw. weiteren Radikali-
sierung führen, sodass diese Gefangenenlager 
als Brutstätten der nächsten Jihad-Generation 
betrachtet werden müssen.

IS-Rückkehrer verfügen vielfach über Kenntnisse 
im Umgang mit Waffen, Spreng- und Kampf-
stoffen. Es ist davon auszugehen, dass ihre 
Hemmschwelle bezüglich der Anwendung von 
Gewalt angesichts ihrer Kriegserfahrungen deut-
lich gesunken ist. Schwer einschätzbar bleibt, 
ob Rückkehrer hinsichtlich ihrer vertretenen 
jihadistischen Ideologie wirklich geläutert sind, 
oder sie gegebenenfalls nur Lippenbekennt-
nisse abgeben und ihre Mission des Jihad gegen 
die ihnen verhasste liberale Gesellschaft in 
der alten Heimat fortzuführen beabsichtigen. 
Grundsätzlich muss in den meisten Fällen von 
einer weiterhin bestehenden islamistischen 
Grundhaltung ausgegangen werden. Als poten-

ziell gefährlich werden nicht nur IS-Kämpfer 
eingeschätzt, sondern ebenso indoktrinierte 
und möglicherweise traumatisierte Frauen, 
Jugendliche und Kinder.

In der islamistischen Szene genießen diese 
Rückkehrer ein hohes Ansehen mit Vorbildfunk-
tion. Dieser Umstand dürfte einer Radikalisie-
rung bislang nicht gewaltorientierter Islamisten 
und deren Kampf gegen das Feindbild Westen 
und die verpönte westliche Lebensart Vorschub 
leisten.

Jene Rückkehrer, die sich nachweislich im 
Jihadgebiet Syrien/Irak aufgehalten haben bzw. 
mit dieser Zielrichtung ausgereist waren, unter-
liegen einer sorgfältigen Beobachtung durch die 
Sicherheitsbehörden. Im Rahmen der Strafver-
folgung werden Ermittlungsverfahren – auch in 
länderübergreifenden Kooperationen – gegen 
die Personen betrieben. Hierbei ist vor allem die 
Nachweisbarkeit, beispielsweise hinsichtlich 
der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer 
ausländischen terroristischen Vereinigung, 
des Besuchs eines Ausbildungslagers, von 
Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollge-
setz oder der Beteiligung an Kriegsverbrechen, 
problematisch. Es steht außer Frage, dass all 
jene Personen, denen keine Straftaten in den 
Jihadgebieten nachgewiesen werden können, 
zum Schutz der Bevölkerung Deradikalisie-
rungsmaßnahmen zugeführt bzw. umfassend 
überwacht werden müssen. Neben spezifischen 
Maßnahmen der Sicherheitsbehörden kommt 
einer funktionierenden gesamtgesellschaftli-
chen Islamismusprävention und -deradikalisie-
rung und damit verbunden einem reibungslosen 
Informationsaustausch aller beteiligter Akteure 
dieser Programme, eine besondere Bedeutung 
zu. Dies gilt auch für den Freistaat Thüringen.
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3. Islamismus in Thüringen

3.1 Überblick
Islamistische Gruppierungen haben sich in Thüringen bislang 
kaum strukturell etabliert. Feste, formale Organisationsstruk-
turen existieren in diesem Sinne im Freistaat weiterhin nicht. 
Nach wie vor agieren lose Personennetzwerke oder Einzelper-
sonen, die islamistische Aktivitäten entfalten. 

Das Potenzial der losen Anhängerschaft beläuft sich im Frei-
staat auf insgesamt 173 Islamisten (2020: 195). Davon sind 
ca. 120 Personen (2020: 135) der Strömung des Salafismus 
zuzurechnen, 28 (2020: 33) Personen der „Islamistischen 
nordkaukasischen Szene“ (INS) mit Überschneidungen in 
den Salafismus. Die übrigen dem AfV bekannten Islamisten 
verteilen sich auf die Gruppierungen „Tablighi Jama´at“ (TJ), 
„Muslimbruderschaft“ (MB), „Hizb Allah“ und HAMAS. 

Hierbei fällt auf, dass die Zahl der in Thüringen wohnhaften 
Salafisten seit geraumer Zeit leicht rückläufig ist und der 
legalistische Islamismus, verkörpert durch die Missionierungs-
bewegung TJ sowie Ableger der ägyptischen MB, im Freistaat an 
Bedeutung gewinnt.

3.2 Islamisten in Thüringer Moschee-
vereinen
Im Freistaat existieren Moscheevereine im unteren zweistelli-
gen Bereich, von denen einzelne als islamistisch beeinflusst 
sowie als teilweise von Islamisten frequentierte Einrichtun-
gen bewertet werden. Mehrheitlich dienen sie Muslimen als 
Anlaufstelle zur Verrichtung des freitäglichen Pflichtgebets. 
Diese Moscheevereine, deren Mitglieder und Besucher sich 
überwiegend im Einklang mit der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung betätigen, treten bisher nicht selbst als 
Multiplikatoren der islamistischen Ideologie in Erscheinung. 
Einige sind unwissentlich über einzelne Besucher islamisti-
schen Einflüssen ausgesetzt und können somit sowohl der 
Rekrutierung für islamistische Netzwerke als auch als Orte 
der Radikalisierung dienen. Infolgedessen werden sie auch 
als mögliche Anlaufstellen und Trefforte zur Kontaktaufnahme 
und für Zusammenkünfte entsprechender Personen genutzt. 
Dabei bestehen auch Kennverhältnisse zu Personen aus dem 
jihadistischen Spektrum.

Symbol „Muslimbruderschaft“

Logo der Hizb Allah

Symbol HAMAS

Schriftzug Tablighi Jama´at
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Aufgrund dessen werden Moscheevereine und Gebetsräume 
im Freistaat nicht insgesamt als salafistische Bestrebung bzw. 
allgemein islamistisch nachrichtendienstlich beobachtet, son-
dern vielmehr einzelne relevante Personengruppen.

3.3 Salafismus in Thüringen
Die einflussreichste Strömung des islamistischen Spektrums in 
Thüringen bildet analog zum Bundestrend der Salafismus. Die 
hier vertretene Ideologie ist deutlich männlich dominiert. Der 
Frauenanteil unter dem salafistischen Personenpotenzial hat 
sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Fortzügen auf neun 
Prozent (2020: 11 Prozent) leicht verringert. Darunter befinden 
sich einige Konvertitinnen, im Schwerpunkt sind die Frauen 
zugewandert. 

Was die Altersstruktur anbelangt, überwiegt die Gruppe der 
26- bis 35-Jährigen mit 50 Prozent (2020: 36 Prozent), gefolgt 
von der Gruppe der Über-36-Jährigen mit 35 Prozent (2020: 43 
Prozent). Den niedrigsten Anteil macht die Gruppe der 16- bis 
25-Jährigen mit 15 Prozent (2020: 21 Prozent) aus. Diese Werte 
verdeutlichen, dass es sich beim Salafismus nicht wie noch vor 
vier, fünf Jahren – basierend auf der damaligen Informations-
lage – angenommen um ein Jugendphänomen und Ausdruck 
einer Jugendkultur handelt. 

Die auffällige Verschiebung innerhalb der Altersstruktur von 
der Gruppe der Über-36-Jährigen hin zu den 26- bis 35-Jährigen 
erklärt sich u. a. durch einige Fortzüge. Darüber hinaus resul-
tierten aus dem Hinweisaufkommen mit Terrorismusbezug zahl-
reiche neue Sachverhalte die jüngere Altersgruppe betreffend.

Eine nicht unbedeutende Anzahl von Einzelpersonen folgt be-
kannten deutschsprachigen Predigern der deutschen Salafis-
musszene sowie international bekannten arabischsprachigen 
salafistischen Gelehrten und konsumiert deren extremistische 
Inhalte.

Besonderes Augenmerk legen die Thüringer Sicherheitsbe-
hörden auf 15 Prozent (2020: ca. 13 Prozent) der Thüringer 
Salafisten, die einen Gewaltbezug aufweisen. Diese Zahl be-
schränkt sich nicht nur auf Jihadisten, sondern umfasst ebenso 
politische Salafisten, die im Zusammenhang mit Körperverlet-
zungsdelikten und gewaltbefürwortenden Äußerungen sowie 
Drohungen in Erscheinung getreten sind.

 bis 25 Jahre
 26 –35 Jahre
 ab 36 Jahre

35%

50%

15%

Altersverteilung Salafisten
in Prozent (2021)

 bis 25 Jahre
 26 –35 Jahre
 ab 36 Jahre

21%

43%

36%

Altersverteilung Salafisten
in Prozent (2020)
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3.4 Die „Tablighi Jama´at“ (TJ) in 
Thüringen 
Neben dem Salafismus spielt zunehmend der legalistische 
Islamismus in Form der Missionierungsbewegung TJ in Thürin-
gen eine Rolle. Die TJ ist eine sunnitische, strengkonservative 
Glaubensgemeinschaft, die um 1926 in Indien entstanden ist. 
Vorrangiges Ziel der TJ ist es, das Bild eines klassischen Islam 
in dem Sinne wiederzubeleben, dass sich Muslime, die kaum 
einen Bezug zu ihrer Religion haben, durch Missionierung auf 
eine religiöse Lebensweise in Anlehnung an frühislamische 
Traditionen rückbesinnen. Ein Scharia-konformes Leben wird 
zum alleinigen Maßstab für den privaten und öffentlichen Be-
reich erhoben. Wenngleich sich die TJ als unpolitisch begreift, 
ergeben sich durch ihr fundamentalistisches Islamverständnis 
zwangsläufig Konflikte mit dem Grundgesetz. 

In den vergangenen Jahren wurde eine Zunahme an Aktivitäten 
der TJ in Thüringen festgestellt. Damit einher geht auch ein Zu-
wachs des Personenpotenzials.
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VI. Sicherheitsgefährdende und 
extremistische Bestrebungen von 
Ausländern (ohne Islamismus)

20 Als solche wurden gebraucht: „Freiheits- und Demokratiekongress Kurdistans“ (KADEK), „Volkskongress Kurdistans“ (KONGRA GEL), 
„Gemeinschaft der Kommunen in Kurdistan“ (KKK) und „Vereinigte Gemeinschaften Kurdistans“ (KCK). Die Strukturen blieben denen 
der Ursprungsorganisation gleich, weswegen von den Sicherheitsbehörden weiterhin die Bezeichnung PKK verwendet wird.

21 Auf der EU-Terrorliste können Personen, Vereinigungen und Körperschaften erfasst werden, wenn eine zuständige nationale Be-
hörde über Beweise oder schlüssige Indizien für deren Involvierung in terroristische Handlungen verfügt. Konsequenz der Listung 
ist insbesondere das Einfrieren von Geldern und Vermögenswerten terrorismusverdächtiger Personen und Organisationen. Der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied 2018, dass die Listung der PKK im Zeitraum 2014 bis 2017 mangels einer ausreichenden 
Begründung rechtswidrig war. Konkrete Auswirkungen hatte das Urteil allerdings nicht, da es seit 2018 eine neue Durchführungsver-
ordnung des Rates der Europäischen Union zur sog. EU-Terrorliste gibt, in der die PKK aufgeführt ist und die durch das Urteil nicht 
infrage gestellt wird, vgl. dazu EuGH, 15. November 2018 - T-316/14. Die PKK gilt in der EU als eine Organisation, die mit Waffen-
gewalt und Anschlägen für einen kurdischen Staat oder ein Autonomiegebiet im Südosten der Partei kämpft. In dem Konflikt mit der 
türkischen Regierung kamen bereits mehrere Zehntausend Menschen ums Leben.

1. Hintergrund
Auslandsbezogener Extremismus ist ein 
Sammelbegriff für Aktivitäten von heterogenen 
extremistischen und sicherheitsgefährdenden 
Bestrebungen außerhalb des Islamismus, die 
überwiegend aus politischen, sozialen oder eth-
nischen Konflikten in den jeweiligen Herkunfts-
ländern hervorgegangen sind. 

Ausländerextremistische Bestrebungen im Sin-
ne des Verfassungsschutzes zielen auf mitunter 
gewaltsame Veränderungen der Verhältnisse 
in den Herkunftsländern ab, wobei Deutsch-
land überwiegend als sicherer Rückzugsraum 
oder propagandistische Zwecke genutzt wird. 
Diese Aktivitäten können gleichwohl die innere 
Sicherheit bzw. das internationale Ansehen 
der Bundesrepublik Deutschland gefährden, 
z. T. verstoßen sie auch gegen das Prinzip der 
Völkerverständigung.

In Thüringen stellt die „Arbeiterpartei Kurdistans“ 
(PKK) unter den ausländerextremistischen Grup-
pierungen den Bearbeitungsschwerpunkt dar.

2. „Arbeiterpartei 
Kurdistans“ (PKK) 

2.1 Überblick, allgemeine Lage

Die PKK wurde 1978 in der Türkei von Abdullah 
Öcalan gegründet. Seit dem 22. November 1993 
unterliegt die Partei in Deutschland einem Betä-
tigungsverbot, welches sich auch auf alle später 
erfolgten Umbenennungen20 bezieht. Darüber 
hinaus zählt die PKK seit 2002 zu den auf der 
EU-Terrorliste21 erfassten Organisationen.
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Der seit 1999 inhaftierte Parteigründer Abdullah 
Öcalan steht weiterhin formal an der Spitze der 
Organisation. Er wird von ihren Anhängern nach 
wie vor als Symbolfigur verehrt. Dementspre-
chend ist die Forderung nach seiner Freilassung 
eines der Hauptanliegen der Partei und ihrer 
Unterstützer, auch in Deutschland.

Eine Änderung der grundsätzlich angestrebten 
Ziele ergab sich hingegen seit etwa 20 Jahren 
dahin, dass nicht mehr ein autonomer Kurden-
staat – auch unter Gewalteinsatz in Form eines 
Guerillakrieges – geschaffen werden soll, 
sondern die Anerkennung der sozialen und kul-
turellen Eigenständigkeit der Kurden innerhalb 
der staatlichen Ordnung der Türkei eingefordert 
wird.

Dabei bedient sich die PKK weiterhin einer 
Doppelstrategie: Um ein friedliches Erschei-
nungsbild gegenüber der westeuropäischen 
Öffentlichkeit bemüht, werben ihre Anhänger 
bei Kundgebungen oder anlassbezogenen Ge-
denk- und Kulturveranstaltungen vordergründig 
um politische Anerkennung ihrer Interessen. 
Zugleich unterhält die Partei in der Türkei und 
der nordirakischen Grenzregion noch immer 
bewaffnete „Volksverteidigungskräfte“ (HPG), 
die ihre Ziele mit militärischer Gewalt erreichen 
sollen.

2.2 Strukturen der Organisation
Auf Europaebene bestimmt der „Kongress 
der kurdisch-demokratischen Gesellschaft 
Kurdistans in Europa“ (KCDK-E) die politischen 
Geschicke der Partei. Diesem sind die Struktu-
ren auf Nationalstaatsebene untergeordnet. In 
der Bundesrepublik Deutschland gibt es dabei 
neun „Regionen“ mit 31 „Gebieten“, die sich 
wiederum in „Teilgebiete“ untergliedern.

22 Im Jahr 2012 als „Kulturverein Mesopotamien e. V.“ in Erfurt gegründet, 2018 zunächst in „Demokratisches Gesellschaftszentrum 
der KurdInnen in Thüringen e. V.“ und 2019 schließlich in „Demokratische Gesellschaft der KurdInnen Thüringen e. V.“ umbenannt. 
Den Änderungen waren Beschlüsse des PKK-nahen Dachverbandes (KON-MED) über Neustrukturierungen der kurdischen Vereine in 
Europa vorausgegangen.

In Thüringen gibt es mit dem „Teilgebiet Erfurt“ 
bislang eine etablierte Struktur der PKK, welche 
organisatorisch dem „Gebiet Kassel“ ange-
schlossen ist. Die PKK-Anhängerschaft im „Teil-
gebiet Erfurt“ umfasst ca. 130 Personen (2020: 
ca. 130).

Die umzusetzenden Vorgaben und Anordnungen 
der KCDK-E-Leitung werden durch Gebiets- und 
Teilgebietsleiter zur Basis transportiert. Der 
Teilgebietsleiter ist zudem auch für die Mobili-
sierung zu Veranstaltungen, die Verteilung und 
den Verkauf von Propagandamaterial sowie die 
Spendensammlungen verantwortlich.

Die Basis wiederum findet ihren organisatori-
schen Zusammenhalt in PKK-nahen Vereinen. 
In Deutschland sind diese Vereine überwiegend 
dem Dachverband „Konföderation der Gemein-
schaften Kurdistans in Deutschland“ (KON-MED) 
angeschlossen. Für Erfurt ist hier der Verein 
„Demokratische Gesellschaft der KurdInnen 
Thüringen e. V.“ zu nennen.22 

2.3 Themenschwerpunkte der 
Organisation
Zur Finanzierung ihrer Guerillaeinheiten, aber 
auch sonstiger Aktivitäten in Europa und 
Deutschland nutzt die PKK verschiedene Quel-
len, u. a. Mitgliedsbeiträge, Veranstaltungsein-
nahmen und den Publikationsverkauf. 
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Sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von Ausländern (ohne Islamismus)

Den weitaus größten Einnahmenanteil erzielt sie 
jedoch während der alljährlich unter den Anhän-
gern in Europa durchgeführten Spendenkam-
pagne. Allein in Deutschland werden in diesen 
Kampagnen mehrere Millionen Euro gesam-
melt. Sonderspendenkampagnen zu aktuellen 
Themen sollen eine zusätzliche Spendenbereit-
schaft generieren. 

Neben den fest im Jahresverlauf verankerten 
Veranstaltungen (u. a. Demonstration zum Jah-
restag der Festnahme Öcalans am 15. Februar, 
Newroz-Fest23 im März, Kurdistanfestival im 
September) setzten sich die Aktivitäten von 
PKK-Anhängern, die einen Zusammenhang zur 
Heimatregion bzw. zum PKK-Führer Öcalan auf-
weisen, im Berichtszeitraum fort.

Im Jahr 2021 wurde gegen die fortlaufenden 
türkischen Militäreinsätze und den damit 
verbundenen Angriffen auf die kurdischen 
Autonomiegebiete als ein Anliegen der PKK im 
gesamten Bundesgebiet protestiert.

Sowohl im Februar (Operation „Adlerklaue 2“), 
als auch im April 2021 (Operation „Krallen-
Blitz“) wurden durch die Türkei militärische Luft-
angriffe auf Stellungen der PKK in den kurdisch 
besiedelten Provinzen im Nord-Irak verübt. 
Seitens der türkischen Regierung wurden diese 
Offensiven zum einen mit der Schaffung einer 
Besatzungszone (zum Abschneiden der PKK-
Verbindungswege zwischen dem Hauptquartier 
in den Kandil-Bergen, der Türkei und „Rojava“ 
im Norden Syriens) und zum anderen mit der 
„Ausrottung“ der von der Türkei als Terrororgani-

23 Mit dem kurdischen Neujahrsfest „Newroz“ wird neben dem Beginn eines neuen Jahres der Frühlingsanfang gefeiert. „Newroz“ wird 
aber auch als Fest des Widerstands gegen Tyrannei und als Symbol für den kurdischen Freiheitskampf verstanden. Die PKK nutzt 
dieses Fest, um kurdische Volkszugehörige auf die politischen Anliegen der Organisation aufmerksam zu machen, die Bindung der 
Anhängerschaft an die Organisation zu stärken, neue Anhänger zu werben sowie als Treffpunkt für hochrangige Kaderfunktionäre.

24 Bereits im Oktober 2019 sollte im Rahmen der türkischen Militäroperation „Friedensquelle“ eine sog. „Sicherheitszone“ an der 
türkisch-syrischen Grenze auf syrischem Boden errichtet werden, um die Autonomiebestrebungen türkischer Kurden und mögliche 
Gebietsverluste zu verhindern.

25 Möglicherweise ist dies noch immer auf die Exekutivmaßnahmen u. a. gegen den o. g. Verein im März 2018 zurückzuführen. Bei 
den Beschuldigten des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Gera soll es sich um Mitglieder des Vereins handeln. Gegen 
sie bestand der Verdacht des Verstoßes gegen das Vereinsgesetz gemäß § 20 Abs. 1 VereinsG (hier: Zuwiderhandlungen gegen das 
PKK-Betätigungsverbot). Die Ermittlungsverfahren sind inzwischen abgeschlossen und wurden jeweils per Verfügung eingestellt. 
Ein Hauptverfahren wurde nicht eröffnet. Insoweit könnte hier ein Versuch der Anhängerschaft, sich aus dem Blick der Sicherheits-
behörden zu begeben, als Erklärung dienen.

sation bekämpften PKK begründet.24 
Anlässlich der Militäroffensiven wurden in Thü-
ringen Solidaritätsaktionen, auch von Anhän-
gern aus dem linksextremistischen Spektrum, 
durchgeführt. Bereits in der Vergangenheit 
wurde die PKK zur Darstellung ihrer Anliegen im 
demonstrativen Geschehen mehrfach von „lin-
ken“ oder linksextremistischen Organisationen 
bzw. deren Anhängern unterstützt. Aktivitäten, 
in denen kurdische Anhänger der Partei selbst 
als Anmelder auftraten, wurden weitestgehend 
vermieden.25

2.4 Bewertung
Die PKK wird auch weiterhin auf verschiede-
nen politischen Ebenen und unter Einbindung 
politischer Akteure versuchen, ihre Bewertung 
als terroristische Organisation zu revidieren und 
das öffentliche Meinungsbild in ihrem Sinne zu 
beeinflussen. Auch hierbei findet sie – ebenso 
wie bei der Umsetzung diverser Aktionen und 
Durchführung von Veranstaltungen und Ver-
sammlungen – Unterstützung durch linke und 
linksextremistische Strukturen. 

Das Mobilisierungspotenzial ist noch immer 
recht hoch und kurzfristig aktivierbar. Gerade 
emotional besetzte Themen, insbesondere der 
Gesundheitszustand des Organisationsgründers 
und die Forderung nach seiner Freilassung, 
aber auch die fortwährenden Militärangriffe 
auf kurdische Siedlungsgebiete überwiegend 
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in der Region Rojava26, finden Ausdruck u. a. in 
bundesweiten Kundgebungen. 

Nachdem – neben den bereits in der Vergangen-
heit erteilten behördlichen Auflagen hinsichtlich 
der Austragungsorte von Veranstaltungen und 
Kundgebungen und der nachdrücklichen Durch-
setzung des Kennzeichenverbots – im Jahr 2020 
der Handlungsspielraum der PKK im Hinblick auf 
die  Planung und Durchführung von bundes-
weiten Veranstaltungen und Aktionen durch 
die Corona-Pandemie weiter eingeschränkt 
war, fanden im Jahr 2021 wieder vermehrt Ver-
anstaltungen statt, um die Hauptanliegen der 
Organisation öffentlichkeitswirksam präsentie-
ren zu können. Auch wenn die Aktivitäten zur 
Durchsetzung der Interessen der Organisation 
hier in Deutschland aufgrund behördlicher 
Verordnungen und staatlicher Maßnahmen zur 
Eindämmung des Covid-19-Virus eingeschränkt 
wurden, haben sich die Verantwortlichen stets 
bemüht, die Einhaltung staatlicher Vorgaben 
zu berücksichtigen, um sich als fürsorgende 
Organisation darstellen und dem Ansehen als 
Terrororganisation entgegenwirken zu können.

26 Derzeit stellt die de-facto-Autonomieregion Rojava im nordsyrischen Kurdengebiet das symbolträchtige Aushängeschild für die 
Realisierung der von der PKK angestrebten kurdischen Autonomie dar.
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Linksextremismus

VII. Linksextremismus

1. Überblick, Ideologie, 
Schwerpunktsetzung, 
Radikalisierung 
Gemeinsam ist allen Spielarten des Linksextre-
mismus das Ziel, die bestehende Staats- und 
Gesellschaftsordnung zu beseitigen. Ihre 
durchaus unterschiedlichen Bestrebungen 
richten sich gegen grundlegende Prinzipien der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung. 
Letztlich wollen sie einen marxistisch-leni-
nistischen Staat oder eine „herrschaftsfreie 
Gesellschaft“ errichten. Viele eint ein Bekennt-
nis zur revolutionären Gewalt. Dass sich die von 
ihnen angestrebten Veränderungen einzig durch 
Gewalt vollziehen lassen, wird aus taktischen 
Gründen oft verschwiegen. Das linksextremisti-
sche Spektrum ist ideologisch breit gefächert. 
Es schließt Anhänger der „wissenschaftlichen 
Sozialismus- und Kommunismustheorien“ eben-
so ein, wie Sozialrevolutionäre, Anarchisten und 
Autonome. Die in Thüringen vertretenen links-
extremistischen Parteien, Organisationen und 
sonstigen Personenzusammenschlüsse sind Teil 
der bundesweit bestehenden Strukturen bzw. 
Szene. Der Schwerpunkt bei der Beobachtung 
des linksextremistischen Spektrum liegt auf 
dem gewaltorientierten Linksextremismus. Die 
Gewaltorientierung gehört zu den identitäts-
stiftenden Merkmalen dieser Linksextremisten. 
Autonome, die dieses Spektrum zu einem 
wesentlichen Teil bilden, verüben auch das Gros 
der einschlägigen Straf- und Gewalttaten. Auf 
die vergleichsweise wenigen Thüringer Links-
extremisten entfällt ein entsprechend geringer 
Anteil an Straf- und Gewalttaten. Die Thüringer 
Szene ist überregional sehr gut vernetzt und in 
bundesweite Zusammenhänge eingebunden. 
Die aktuelle Entwicklung im Linksextremismus 

zeigt eine zunehmende Radikalisierung von 
Teilen der gewaltbereiten linksextremistischen 
Szene, vor allem von kleinen, klandestin agie-
renden Gruppen. Deren Gewaltaktivitäten zeich-
nen sich durch eine Zunahme von Brutalität 
und Organisiertheit aus und richten sich immer 
häufiger gezielt gegen Menschen. Hier hat sich 
unabhängig von statistisch quantifizierbaren Er-
fassungskriterien eine qualitative Veränderung 
manifestiert.

2. Das linksextremis-
tische Personenpotenzial
Das Potenzial der nicht gewaltorientierten 
dogmatischen und sonstigen Linksextremisten 
umfasste im Berichtszeitraum in Deutschland 
etwa 25.500 Mitglieder. Hinzu kamen jeweils 
ca. 10.300 Personen, die der gewaltorientierten 
linksextremistischen Szene zugerechnet wur-
den. Hierzu zählten auch etwa 8.000 Autonome.
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Thüringen Bund
2019 2020 2021 2019 2020 2021

Gewaltorientierte  
Linksextremisten

140 140 140 9.200 9.600 10.300

davon:

Autonome 130 130 130 7.400 7.500 8.000

Anarchisten27 10 10 10 800 1.000 1.200

Linksextremistische 
Parteien28 

70 70 85 5.650 5.650 5.650

Rote Hilfe e. V. 140 150 160 10.500 11.000 12.000

Tabelle 6: Geschätzte linksextremistische Mitglieder- bzw. Anhängerpotenziale

27 Die Zahlenangaben beziehen sich auf das personell stärkste anarchistische Teilspektrum, die „Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-
Union“ (FAU). Die FAU ist in geringem Umfang in Thüringen vertreten. Ihr Aktionsschwerpunkt beschränkt sich wie in den Vorjahren 
auf Jena.

28 Die Zahlenangaben beziehen sich auf die organisatorisch in Thüringen vertretenen Parteien „Deutsche Kommunistische Partei“ 
(DKP) und „Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands“ (MLPD).

29 „PEKARI – Linke Basisgruppe Jena“, die nach eigenen Angaben „Nachwuchs für die radikale Linke in Jena“ rekrutierte und im links-
extremistischen Spektrum auch über Thüringen hinaus gut vernetzt war, kündigte im Dezember ihre Auflösung an und trat seither 
nicht mehr in Erscheinung.

30 Die Partei beteiligte sich an der Bundestagswahl am 26. September und entfaltete auch in Thüringen entsprechende Aktivitäten zur 
Vorbereitung. Während sie bundesweit Verluste hinnehmen musste, gelang es ihr in Thüringen in allen Wahlkreisen Erst- und Zweit-
stimmen hinzuzugewinnen. Dies sei „ein Erfolg der ganzen MLPD, die dort in den letzten Jahren eine konzentrierte Aufbauarbeit“ 
geleistet habe. Bereits bei der Landtagswahl 2019 in Thüringen hatte die MLPD ihr bislang bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl 
erzielt.

31 Neben der DKP Erfurt trat im Berichtszeitraum eine Grundorganisation in Sonneberg publizistisch in Erscheinung. Das Potenzial der 
DKP Thüringen wird auf ca. 25 Personen geschätzt, ihre Bedeutung in der Bundespartei ist marginal.

In Thüringen verloren ehemals maßgebliche 
Gruppen des autonomen Spektrums an Be-
deutung, blieben inaktiv oder erklärten ihre 
Auflösung.29 Regionale Schwerpunkte bestehen 
in Jena und in Weimar. Die Fokussierung auf das 
Betätigungsfeld „Antifaschismus“ hält an. Die 
in Thüringen vertretenen marxistisch-leninisti-
schen Parteien und Organisationen rückten im 
Berichtszeitraum erneut kaum in die öffentliche 
Wahrnehmung. Einzig der in diesem Spektrum 
isolierten MLPD gelang es, ihre politischen 
Anliegen in der Öffentlichkeit darzustellen.30 
Maßgebliche Aktivitäten der DKP wurden nicht 
festgestellt.31

3. Autonome

3.1 Allgemeines
Autonome, die den weitaus größten Anteil der 
gewaltorientierten deutschen Linksextremisten 
stellen, sind seit Ende der 1970er Jahre aktiv. 
Sie agieren heute vor allem in Großstädten wie 
Berlin, Hamburg, Leipzig, in Universitätsstädten 
oder Ballungsräumen wie dem Rhein-Main-
Gebiet. Der gewaltorientierten autonomen 
Szene waren bundesweit etwa 8.000 (2020: 
7.500) Anhänger zuzurechnen. Damit hat sich 
das Potenzial – bei geringem Zuwachs – auf 
hohem Niveau konsolidiert. Bestrebungen, ver-
schiedene Strömungen des Linksextremismus 
zusammenzuführen, hielten ebenso an wie das 
Bemühen durch eine Entgrenzung zwischen Ext-
remisten und Nichtextremisten eine Anschluss-
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Linksextremismus

fähigkeit an die demokratische Mehrheitsgesell-
schaft herzustellen. In Thüringen umfasste das 
Anhängerpotenzial der gewaltorientierten auto-
nomen Szene im Berichtszeitraum ca. 130 Per-
sonen. Anlassbezogen gelang es zu einzelnen 
Aktionen von besonderer Bedeutung auch einen 
überregionalen Teilnehmerkreis zu mobilisieren. 
Ein regionaler Schwerpunkt mit einer personell 
relativ starken und aktiven autonomen Szene 
befindet sich in Jena, ein weiterer in Weimar. 
Szenetypische Anlaufstellen sind „Infoläden“ in 
Arnstadt, Erfurt, Jena und Gotha. 

Autonome erheben den Anspruch, nach eigenen 
Gesetzen zu leben. Vorgaben, staatliche und 
gesellschaftliche Normen lehnen sie ab. Sie 
sind entschlossen, die ihnen hemmend oder 
einengend erscheinenden staatlichen Struk-
turen zu zerschlagen. In ihren oft diffusen 
ideologischen Vorstellungen mischen sich 
anarchistische Elemente mit nihilistischen, 
sozialrevolutionären und auch marxistischen 
Versatzstücken. Ihr ausgeprägter Individualis-
mus verlangt zur Veränderung der Gesellschaft 
nicht nach in sich geschlossenen Theorien oder 
Konzeptionen. Autonome nehmen Handlungen 
anderer, z. B. des Staats, von Unternehmen oder 
des politischen Gegners, als Gewalt gegen sich 
wahr und versuchen damit ihre gewalttätigen 
Aktionsformen als Selbstschutz zu legitimieren. 
Dabei spielen Überlegungen zur Haltung mög-
licher Bündnispartner ebenso eine Rolle wie 
Stärke und Vorgehensweise eingesetzter Polizei-
kräfte oder des politischen Gegners. Gelegent-
liche Gewaltausbrüche zwischen Angehörigen 
des links- und rechtsextremistischen Spektrums 
können jeweils „Vergeltungsaktionen“ nach sich 
ziehen.

Die szeneinterne Kommunikation erfolgt vorran-
gig unter Nutzung elektronischer Medien. Dazu 
werden eine Vielzahl von Homepages und Por-
talen betrieben oder genutzt. Unter diesen hat 
sich das linksextremistische Internetportal „de.
indymedia“ zum wichtigsten Informations- und 
Propagandamedium in Deutschland entwickelt 
Darüber hinaus dienen diverse, z. T. konspirativ 

verbreitete Szeneblätter als Informationsquel-
len. Bei der internen, oft auch konspirativ ab-
geschotteten Kommunikation werden spezielle 
Möglichkeiten zur Nachrichtenverschlüsselung 
genutzt, die über die gängige End-zu-End-Siche-
rung hinausreichen.

Zur Werbung von Nachwuchs für die meist 
jugendliche, vielfältige Szene bieten sich be-
stimmte Konzerte, Veranstaltungen zu relevan-
ten Themen wie „Antifaschismus“, Angebote in 
Szeneobjekten und die Möglichkeiten universi-
tärer Einrichtungen, wie etwa Infotage, an.

Wie auch andere Linksextremisten engagieren 
sich Autonome in verschiedensten gesellschaft-
lichen Konfliktfeldern und sind bemüht, ihre 
grundsätzliche Systemkritik dort über den sach-
bezogenen Protest hinaus in den öffentlichen 
Diskurs einfließen zulassen. So versuchen sie 
Bündnispartner zu gewinnen und ihre extremis-
tischen Ziele zu verfolgen. Themenfelder wie 
„Antifaschismus“, „Antirepression“, „Antigentri-
fizierung“, „Antirassismus“, „Antikapitalismus“, 
„Antiglobalisierung“, „Klima- und Umwelt-
schutz“ bestimmen neben tagespolitischen 
Ereignissen die Diskussionen und Aktionen der 
autonomen Szene grundlegend. In Thüringen 
dominiert inhaltlich weiterhin das Themenge-
biet „Antifaschismus“.  

Fest strukturierte, auf Dauer angelegte und 
übergreifende Organisationsformen widerspre-
chen dem Grundverständnis der traditionellen 
Autonomen. Die heterogene Szene lehnt Hierar-
chien und Führungsstrukturen ab, agiert meist 
in kleinen, unverbindlichen, lokal begrenzten, 
dezentralen Zusammenschlüssen. Um die 
wegen des niedrigen Organisationsniveaus be-
grenzten Wirkungsmöglichkeiten zu erweitern, 
gibt es immer wieder Versuche, übergreifende 
Organisationsformen oder Vernetzungsangebo-
te zu schaffen. Bundesweiten und überregiona-
len Zusammenschlüssen und Bündnisprojekten, 
die Dynamik und Widersprüchlichkeit im links-
extremistischen Spektrum widerspiegeln, fehlen 
weiterhin Organisationsstrukturen in Thüringen. 
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Persönliche Kontakte von Thüringer Autonomen 
insbesondere auch in bundesweite Szenehoch-
burgen wie Leipzig, Berlin und Hamburg, das 
Aufgreifen aktueller Themen, die Mobilisierung 
für überregionale Veranstaltungen und Proteste, 
Verlinkungen, Vernetzungsbemühungen und 
die Beteiligung an Aktivitäten im Bundesgebiet 
belegen eine enge Einbindung und bundesweite 
Verflechtung. Im Berichtszeitraum beteiligten 
sich Thüringer Autonome an Aktivitäten in 
anderen, insbesondere angrenzenden Bundes-
ländern wie Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Das Aktionsspektrum und die Artikulations-
formen Autonomer sind vielfältig. Sie reichen 
von Diskussionen, Vortragsveranstaltungen, 
Protesten und Demonstrationen über Straßen-
krawalle, Sachbeschädigungen bis hin zu 
Brandanschlägen. Gewalt ist ein selbstverständ-
liches Aktionsmittel der Autonomen. Straf- und 
Gewalttaten richten sich insbesondere gegen 
Personen und Objekte des rechtsextremisti-
schen Spektrums und Einsatzkräfte der Polizei. 
Soweit Demonstrationen gegen den politischen 
Gegner möglich waren, konnten Ausschreitun-
gen zwischen den beiden verfeindeten Lagern 
durch Einsatzkräfte der Polizei verhindert 
werden. Wie üblich suchten Autonome den un-
mittelbaren Kontakt zum politischen Gegner, um 
diesem „mit allen Mitteln“ entgegenzutreten. So 
kam es auch im Berichtszeitraum zu Straftaten 
wie Körperverletzung, Sachbeschädigung und 
Landfriedensbruch. Planungen und Rahmen-
bedingungen für öffentlichkeitswirksame und 
auch interne Aktivitäten und Veranstaltungen 
unterlagen aufgrund der Corona-Pandemie den 
jeweils geltenden Einschränkungen.

Vermehrt kam es jedoch auch zu gezielten, 
gewalttätigen Übergriffen auf „politisch Anders-
denkende“ oder vermeintlich Verantwortliche 
für szenerelevante „Missstände“. Insbesonde-
re gegen Polizisten im Einsatz scheint dabei 
jede Hemmschwelle zu fallen, sodass tödliche 
Verletzungen zumindest von einigen Akteuren 
offenbar billigend in Kauf genommen werden. 
In Thüringen zeigt sich dieser Trend bislang in 

verbalradikaler Militanz. Vermehrt richten sich 
jedoch auch hier durch zunehmende Brutali-
tät und Organisation auffallende Gewalttaten 
unabhängig vom Veranstaltungsgeschehen 
gegen Personen. Kleine, klandestin vorgehende 
Gruppen agieren überfallartig – oft im Schutz 
der Dunkelheit und zahlenmäßig überlegen – 
gegen vorab gezielt ausgewählte Opfer. Selbst 
Taten mit einer hohen Gewaltintensität scheinen 
szeneintern zunehmend als legitim zu gelten. 
Sie finden keinen expliziten Widerspruch. Eine 
gezielte Tötung politischer Gegner und Heraus-
bildung terroristischer Strukturen erscheint so 
nicht ausgeschlossen. In Thüringen kam es bei 
Sachbeschädigungen und Brandstiftungen wie-
derholt zu Anschlägen auf bewohnte Objekte. 
Eine Gefährdung von Menschenleben wird hier 
zumindest billigend in Kauf genommen.

Ebenso fehlt weiterhin eine eindeutige und 
unmissverständliche Distanzierung von links-
terroristischen Gruppierungen, sei es die „Rote 
Armee Fraktion“ (RAF), die bereits 1999 ihre 
Auflösung erklärte und deren Straftaten auch 
wegen der anhaltenden Solidarisierung mit ihr 
noch immer nicht restlos aufgeklärt werden 
konnten, oder seien es ausländische „Befrei-
ungsbewegungen“ und „Widerstandskämpfe“.

3.2 Thüringer Autonome und 
ihr „Antifaschismus“-Verständnis 

Recherche und Sachbeschädi-
gungen, Brandanschläge und 
Explosionen
Ein Grundkonsens der autonomen Szene 
besteht darin, über Ideen, Aktivitäten sowie 
die Anhängerschaft ihres politischen Gegners 
aufzuklären. Methodische Mittel reichen dabei 
von Recherche- bis zu sog. Outing-Aktionen. 
Mit diesen setzen Linksextremisten darauf, 
mutmaßliche oder tatsächliche politische 
Gegner als „Nazis“ z. B. durch Internetdarstel-
lungen oder Flugblattaktionen im Wohn- oder 
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Arbeitsumfeld öffentlich zu machen, über ihre 
politische Ausrichtung „aufzuklären“ und sie 
möglichst sozial zu isolieren. „Outing“-Aktionen 
führen mitunter zu weiteren Straftaten. Insoweit 
sind verbale Attacken, Sachbeschädigungen (an 
Haus oder Auto des Betroffenen) oder aber auch 
(körperliche) Übergriffe nicht auszuschließen. 
Mitunter werden sie begrüßt und gefördert. Ziel 
ist es, ein Bedrohungsszenario gegenüber der 
„geouteten“ Person aufzubauen. So „outete“ 
zum Beispiel das „Antifa Rechercheportal Jena-
Saale-Holzland-Kreis“ erneut in zahlreichen, 
regelmäßig veröffentlichten Beiträgen tatsäch-
liche oder vermeintliche „Nazis“, Mitglieder und 
Funktionäre „rechter“ Parteien, Gruppierungen 
sowie von Burschenschaften aus Jena und 
Umgebung. Ihre persönlichen Kontakte, ihre 
Beteiligung an Veranstaltungen und Demonst-
rationen, ihre Arbeitsstellen oder Unternehmen 
wurden mit Bildmaterial oft Jahre rückwirkend 
detailliert dargestellt. In zwei Fällen kam es zu 
nächtlichen Sachbeschädigungen im Bereich 
Apolda, denen entsprechende „Outings“ mit 
Angabe der jeweiligen Geschäftsanschriften 
vorausgegangen waren.

„Buttersäure-Angriff“ auf zwei „Nazi“-Läden 
am 9. April in Apolda

In den frühen Morgenstunden wurde das Be-
kleidungsgeschäft eines bekannten Rechtsext-
remisten in Apolda durch unbekannte Täter mit 
einer übel riechenden Substanz, mutmaßlich 
Buttersäure, angegriffen. Dabei wurden der 
Zaun durchtrennt, die Scheiben des Geschäftes 
zerstört und die Substanz in den Innenraum 
eingebracht. Kurz davor war auch ein neu er-
öffnetes Tattoo-Studio angegriffen worden. Drei 
Unbekannte brachten hier die übel riechende 
Flüssigkeit am Objekt an. Offenbar hatten sie 

erfolglos versucht, die Scheiben des im Erd-
geschoss befindlichen Geschäftes zu zerstören. 
Die Neueröffnung des Tattoo-Studios habe 
einem Beitrag auf o. g. Rechercheportal zufolge 
„das Netzwerk der extrem rechten Szene um ein 
weiteres Objekt“ erweitert.

Regelmäßig kommt es zu Sachbeschädigungen 
und weiteren Straftaten an vermeintlichen oder 
tatsächlichen Treffobjekten der rechtsextre-
mistischen Szene oder an Immobilien, die mit 
ihr in Verbindung gebracht werden bzw. deren 
Nähe zu dieser – mitunter auch fälschlicherwei-
se – angenommen wird. Auch private Anwesen 
und Kraftfahrzeuge von „politischen Gegnern“ 
stehen stellvertretend für diese im besonderen 
Fokus der gewaltorientierter Linksextremisten. 
Typisch sind regelmäßig festzustellende Graffiti 
wie „Nazis auf´s Maul“, „Nazis raus“, „ANTIFA 
FCK NZS“, Farbanschläge, Buttersäure-Angriffe, 
mitunter ergänzt durch wohlwollende Kommen-
tare auf Szeneseiten oder auch Selbstbezichti-
gungsschreiben.

Farbangriff auf Burschenschaftsgebäude am 
28. Oktober in Jena

So kam es in den Nachtstunden zu einer Sach-
beschädigung am Korporationshaus einer nicht-
extremistischen Burschenschaft. Unbekannte 
besprühten das Gebäude und auch ein weiteres 
naheliegendes Haus großflächig mit Schrift-
zügen wie „Burschis boxen“. Burschenschaf-
ten und Burschenschaftler sind in Thüringen, 
insbesondere auch in Jena, immer wieder Ziel 
politisch-motivierter Angriffe und Straftaten. 
Im Rahmen des Aktionsfeldes Antifaschismus 
werden die als reaktionär, elitär, frauenfeindlich 
und militaristisch angesehenen Studentenver-
bindungen von Linksextremisten als politische 
Gegner abgelehnt und angegriffen.
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Erneuter Angriff auf rechtsextremistisches 
Szenelokal „Bulls Eye“ am 11. Januar in 
Eisenach

In den frühen Morgenstunden kam es an dem 
Objekt zu einer Explosion und Sachbeschä-
digung. Unbekannte brachten an dem Mehr-
familienwohn- und Geschäftshaus ein Graffiti 
„FIGHT NAZIS EVERYDAY♀“ an und entzündeten 
unmittelbar am Gebäude eine selbstgebaute 
Sprengvorrichtung. Zusätzlich zu den nicht 
unbeträchtlichen Explosionsschäden wurde 
zudem eine übel riechende Flüssigkeit, vermut-
lich Buttersäure, in das Gebäude eingebracht. 
Personen kamen nicht zu Schaden. Der Gesamt-
sachschaden beläuft sich auf einen mittleren 
fünfstelligen Betrag. Auf „de.indymedia“ wurde 
ein Selbstbezichtigungsschreiben veröffentlicht. 
Neben vereinzelten überregionale Resonanzen 
wurden in Thüringen Nachklänge des „Infola-
dens Sabotnik“ in Erfurt, des „Infoladen Gotha“ 
und von DISSENS32 festgestellt.33

Serie von Brandanschlägen im April und Mai

Bereits in den Vorjahren war es wiederholt zu 
szenetypischen Angriffen auf Immobilien mit 
(mutmaßlichen) Bezügen zur „rechten“ Szene 
gekommen, insbesondere durch verschiedene 
Formen von Sachbeschädigungen, im Einzelfall 
auch durch schwerere Straftaten wie Brandstif-
tung. Die Schadenssummen waren zum Teil sehr 
hoch. Im April und Mai des Berichtszeitraumes 
kam es zu einer Serie von Brandanschlägen 
auf Immobilien, die von Rechtsextremisten für 
Veranstaltungen und weitere Aktivitäten genutzt 
wurden, teilweise aber auch Wohnzwecken 
dienten. Die Sachschäden waren in allen Fällen 
erheblich, zum Teil entstand Totalschaden an 
den Gebäuden. Personen wurden mit Aus-
nahme eines Feuerwehrmannes im Einsatz 

32 Die der linksextremistischen autonomen Szene zuzuordnende Gruppierung „DISSENS – Antifaschistische Gruppe Erfurt“ (DISSENS) 
legt eigener Darstellung zufolge den Fokus auf emanzipatorische Theorie und damit verbundene Praxis und positioniert sich für 
„die Überwindung Deutschlands und des Kapitalismus“, wobei „weder ein buntes, weltoffenes oder sogar besseres Deutschland“ 
angestrebt werde, sondern dessen Abschaffung. DISSENS stellt zudem eine ablehnende bis feindliche Haltung gegenüber der 
Demokratie zur Schau und kann als gewaltbefürwortend eingeordnet werden.

33 Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauerten zum Redaktionsschluss an.

nicht verletzt. Da die Anschläge in der Regel in 
den frühen Morgenstunden verübt wurden, ist 
bei (unmittelbar oder mittelbar betroffenen) 
bewohnten Objekten ein von den unbekannten 
Tätern zumindest einkalkulierter Personenscha-
den zu unterstellen. Selbstbezichtigungsschrei-
ben wurden in allen Fällen nicht festgestellt. 
Folgende Brandanschläge fanden statt:

• am 12. April in Ronneburg (Lkr. Greiz) und 
Schmölln (Lkr. Altenburg),

• am 18. April auf das „Waldhaus“ in  
Sonneberg (Lkr. Sonneberg),

•  am 23. April auf das „Rittergut  
Guthmannshausen“ (Lkr. Sömmerda) des 
„Gedächtnisstätte e. V.“ und 

• am 28. Mai auf die Gaststätte „Goldener 
Löwe“ in Kloster Veßra (Lkr. Hildburg-
hausen).

In diesem auch zu Wohnzwecken genutzten 
Objekt nächtigten mehrere Personen zur Tatzeit. 
Der am höchsten zu beziffernde Sachschaden 
dieser Serie im sechs- bis siebenstelligen 
Bereich entstand bei einer schweren Brandstif-
tung am Nachmittag des 23. April am ebenfalls 
bewohnten Rittergut Guthmannshausen. Dabei 
geriet zunächst der Dachstuhl des Anwesens 
in Vollbrand. In der zugehörigen Gartenanla-
ge befindliche Stelen wurden mit schwarzer 
Bitumenmischung beschmiert, weitere Schäden 
entstanden an Zaun und Eingangstür. Bereits in 
den letzten Jahren fiel eine merkliche Zunahme 
an entsprechenden Straftaten bundesweit auf. 
Brandanschläge sind aus Szenesicht ein be-
währtes, einfach umzusetzendes und effektives 
Mittel, mit dem sowohl mediale Aufmerksam-
keit als auch hohe Schäden leicht zu erreichen 
sind. Zunehmend sind dabei neben sehr hohen 
Sachschäden auch Personenschäden zu ver-
zeichnen. 
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Die Ermittlungen zu den Straftaten dauerten 
zum Redaktionsschluss an. Hinweise auf die 
tatsächlichen Täter lagen bis zum Ende des Be-
richtszeitraumes nicht vor. 

Politischer Gegner „Alternative für Deutsch-
land“ (AfD)

Regelmäßig stehen Bürger- und Wahlkreisbüros 
der AfD oder ihre Repräsentanten als Abgeordne-
te, Funktionäre, Mitarbeiter, Mitglieder im Fokus 
mutmaßlicher Linksextremisten. Insbesondere 
im Vorfeld von Wahlen häufen sich Straftaten 
dieser Art. So kommt es neben verbalen und 
körperlichen Attacken auch zu zahlreichen 
Sachbeschädigungen an Immobilien oder Kraft-
fahrzeugen in Privat- oder Parteieigentum, die 
mitunter erheblich sind. So werden neben Pflas-
tersteinen, Metallstangen und Pollern gelegent-
lich auch aus der Straße gerissene Gullydeckel 
als Tatmittel eingesetzt. Unbekannte warfen 
beispielsweise am 10. Oktober die Scheibe des 
AfD-Wahlkreisbüros in Bad Langensalza (Unstrut-
Hainich-Kreis) mit einem Pflasterschein ein und 
verursachten einen vierstelligen Sachschaden 
an dem bereits mehrfach angegriffenen Büro.

Stellung zum Staat und zur Zivil-
gesellschaft
Autonome sehen in der Politik der Regierung 
und in vermeintlichen gesellschaftlichen Miss-
ständen Auslöser für „faschistische“ Tenden-
zen. Ihrer Meinung nach förderten „staatlicher 
Rassismus“ und die „Kriminalisierung des 
antifaschistischen Kampfes“ auch in der Be-
völkerung die Entwicklung „rechter“ Tendenzen. 
Die Kritik und die Aktionen des autonomen 
Spektrums richten sich deshalb auch gegen die 

34 Etwa 40 Rechtsextremisten aus Thüringen und angrenzenden Bundesländern protestierten gegen die Demonstration unter dem 
Motto „Erfurt bleibt Deutsch – Unsere Stadt hat Kommunisten satt!“.

35 Im Nachgang zur Verhaftung einer mutmaßlich linksextremistischen Gewalttäterin am 5. November 2020 in Leipzig kam es bundes-
weit zu Resonanzen und Solidaritätsbekundungen, auch durch erhebliche Straftaten. Dabei war explizit und unmissverständlich be-
kundet worden: „Physische Gewalt gegen Nazis ist notwendiger Teil antifaschistischer Politik.“ Der mutmaßlich linksextremistischen 
Gewalttäterin wird eine Beteiligung an verschiedenen schwerer Straftaten, u. a. an Übergriffen auf eine „rechte“ Szenekneipe und 
deren Pächter im Jahr 2019 in Eisenach, vorgeworfen. Auch in Thüringen kam es zu Resonanzen auf die Verhaftung.

Zivilgesellschaft. In diesem Zusammenhang 
distanzieren sich Autonome von den Aktivitäten 
demokratischer Bündnisse, schließen sich deren 
Veranstaltungen, insbesondere solchen gegen 
Rechtsextremismus, aber auch immer wieder 
an. Dies geschieht einerseits in der Annahme, 
über szenetypische Slogans und Darstellungen 
autonome Anschauungen transportieren und die 
Veranstaltungen breiter Bündnisse gegebenen-
falls dominieren zu können, andererseits, um 
die etwaige behördliche Untersagung des selbst 
organisierten Protests zu umgehen. Als Ausdruck 
ihrer Eigenständigkeit sind Abgrenzungsversu-
che üblich. So rufen Autonome zur Beteiligung 
an „antifaschistischen“ oder „antikapitalisti-
schen“ Blöcken innerhalb von Demonstrationen 
auf. Typische Vorgehensweisen werden so auch 
in folgender Auswahl an Beispielen ersichtlich.

Antifa-Demonstration am 17. Juli in Erfurt – 
„militanter Antifaschismus“ gefordert

An der nichtextremistisch initiierten Veranstal-
tung unter dem Motto „In solidarity we trust 
– Für einen konsequenten Antifaschismus“ 
nahmen ca. 300 Personen, unter ihnen Links-
extremisten, teil.34 Die Teilnehmer stammten 
aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. 
Neben diversen Redebeiträgen über Rechtsex-
tremismus und Rassismus in Erfurt wurde eine 
Rede zum Thema „Free Lina“35 gehalten und ein 
Transparent „Free Lina/Kampf dem Staatster-
ror“ gezeigt. „Antifaschistischer Selbstschutz“ 
wird in typisch linksextremistischer Manier als 
Notwehr gegen Nazis und den Staat legitimiert, 
die wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen 
Vereinigung Angeklagte als Opfer des Staates 
dargestellt. Explizit wird zur Gegenwehr gegen 
den Staat und Nazis aufgerufen: „Es wird Zeit, 
dass wir zurückschlagen und das mit allen Mit-
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teln. Wir werden nicht aufhören, bis das letzte 
Nazihaus abgebrannt und alle Infrastrukturen 
zerstört sind, denn nur so können wir über-
leben. Und wer uns für diese Notwehr hinter 
Gitter steckt, wird auch unsere Wut zu spüren 
bekommen. Wir werden dieses System im Mini-
Rock niederbrennen. Freiheit für Lina und alle 
anderen linken Gefangenen! Organisiert den 
antifaschistischen Selbstschutz!“36

Anlass der Antifa-Veranstaltung war der Jahrestag 
eines Angriffs von Rechtsextremisten auf eine 
Personengruppe vor der Thüringer Staatskanzlei 
am 18. Juli 2020. In einem Aufruf auf der Website 
von DISSENS wird zudem auf weitere rechts-
extremistisch motivierte Straftaten in Thüringen 
und Sachsen und deren juristische Aufarbeitung 
Bezug genommen. Es wird Solidarität mit „Lina“ 
und „allen Antifas“ erklärt. Über Twitter fordert 
DISSENS zudem zum „militanten Antifaschis-
mus“ auf: „Verbaler Antifaschismus ist Käse. 
Militant soll er sein, vor allem aber erfolgreich. 
Wenn sich dabei herausstellen sollte, dass es 
sich gegen 50, 60, 70, 80 oder 90 Prozent des 
deutschen Volkes richtet, dann ist das eben so. 
Wo Nazis ‚demokratisch‘ gewählt werden, muss 
man sie nicht demokratisch bekämpfen.“

Demonstration gegen „Neonaziaufmarsch“ 
am 7. August in Weimar

Gegen die von einem breiten Bündnis aus 
verschiedenen rechtsextremistischen Organisa-
tionen und Parteien unterstützte Demonstration 

36 Beitrag der linksextremistischen Kampagne „Nationalismus ist keine Alternative“ (NIKA).

„Gemeinsam für Frieden, Freiheit und Souveräni-
tät“ am 7. August in Weimar formierte sich seit 
deren Ankündigung eine breit aufgestellte Pro-
testbewegung, an der sich auch Linksextremisten 
beteiligten. Ca. 1.400 Personen nahmen an den 
überwiegend friedlich verlaufenden Protesten 
im Rahmen verschiedener Gegenkundgebungen 
eines demokratisch geprägten Aktionsbündnis-
ses teil. Unter den auch mit Bussen aus Berlin 
und Leipzig angereisten Protestteilnehmern be-
fanden sich Linksextremisten. Es kam zu einem 
Durchbruchversuch und vereinzelten Angriffen 
auf Teilnehmer der „rechten“ Demonstration, 
Medienvertreter und Polizeibeamte u. a. durch 
Werfen von Pyrotechnik. Die Störaktionen wurden 
polizeilich unterbunden, Platzverweise erteilt 
und Strafverfahren wegen Landfriedensbruch, 
gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und 
Beleidigung eingeleitet. Während des Demons-
trationsgeschehens wurden mehrere Versamm-
lungsteilnehmer, ein Medienvertreter sowie vier 
Polizeibeamte leicht verletzt. Eine für den 6. 
August durch das Aktionsbündnis angemeldete 
„Vorabenddemo“ verlief störungsfrei.

Zu den Protesten war im Internet unter dem Label 
„Auf die Straße!“ breit geworben worden, ins-
besondere über veranstaltungsbezogene Kanäle 
in den sozialen Medien. Dazu wurde auch ein 
Veranstaltungsflyer veröffentlicht. Sowohl das 
Logo als auch der Flyer nahmen eindeutig Bezug 
zur „Antifaschistischen Aktion“, deren Symbol 
jeweils Verwendung fand. Für die Demonstration 
wurde zudem bereits auf der Antifaschistischen 
Demo am 17. Juli in Erfurt und überregional mo-
bilisiert. In Weimar wurde ein Flyer zur Veranstal-
tung in Briefkästen eingeworfen.
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Proteste „Der Basis den Boden entziehen“ 
am 20. November in Jena

An der für 50 Teilnehmer von der Partei „Die 
Basis“ angemeldeten Demonstration gegen 
Corona-Schutzmaßnahmen beteiligten sich 
etwa 500 Personen unter Missachtung der 
Maskenpflicht. Wegen ihrer Nähe zur AfD und 
„ihres Schulterschlusses mit Nazis“ gilt die 
Partei Linksextremisten als politischer Gegner.37 
Die Veranstaltung konnte nicht wie geplant als 
Aufzug stattfinden und wurde vorzeitig beendet. 
An dem aus dem demokratischen Spektrum 
initiierten Protest unter dem Motto „Der Basis 
den Boden entziehen“ beteiligten sich im 
Rahmen einer Kundgebung und zwei späterer 
Spontankundgebungen bis zu 250 Personen. 
Etwa 50 Teilnehmer versuchten in Kleinstgrup-
pen offenbar zum gegnerischen Versammlungs-
raum zu gelangen, um hier zu stören. Dies 
konnte durch Polizeikräfte verhindert werden. 
An weiteren Protestbekundungen in der Stadt 
beteiligten sich bis zu 60 Personen störungsfrei. 
Für den Protest hatten auch Linksextremisten 
mobilisiert. Der Kontakt zu einem Ermittlungs-
ausschuss38 wurde eingerichtet. Ein szenerele-
vantes regionales Nachrichtenportal begleitete 
die Proteste medial in seiner Berichterstattung.

Gewalt als selbstverständliches 
Aktionsmittel Autonomer 
Gewaltsame Angriffe auf Personen meint man 
regelmäßig damit rechtfertigen zu können, dass 
es sich bei den Opfern um „Nazis“ gehandelt 
habe. Diese zum Teil willkürlich verwendete Be-
zeichnung dient als Begründung, um das eigene 
Handeln möglichst positiv darzustellen. Die Ver-
folgung der eigenen Straftaten wird wiederum 

37 Die als parteipolitischer Arm der Querdenkerbewegung geltende Kleinpartei war 2020 im Umfeld der Proteste gegen Schutzmaßnah-
men zur COVID 19-Pandemie in Deutschland gegründet worden. Sie verfügt auch über Strukturen in Thüringen.

38 Ein „Ermittlungsausschuss“ ist ein unentgeltliches Rechtshilfeangebot, oft anlässlich von Demonstrationen und Aktionen, das von 
der Telefonbetreuung, der Organisation von Anwälten bis hin zur Betreuung bei Festnahmen oder in U-Haft reicht. Zum Teil handelt 
es sich um temporäre Einrichtungen, deren telefonische Erreichbarkeit kurzfristig bekanntgegeben wird, zum Teil sind es dauer-
hafte, fest etablierte Einrichtungen, mitunter begleitet von Sprechstundenangeboten.

39 Die Ermittlungen dauerten zum Redaktionsschluss an.
40 Die Ermittlungen dauerten zum Redaktionsschluss an.

als angebliche Kriminalisierung und Ausdruck 
eines repressiven Staats wahrgenommen. 
Vermehrt konnte ein planvolles, zielgerichtetes 
Vorgehen gegen zuvor ausgespähte Opfer fest-
gestellt werden. So kam es erneut auch wieder 
in Jena zu tätlichen Angriffen auf (vermeintliche) 
„Nazis“. 

Gezielte Attacke auf „Neonazi“ am  
25. Februar in Jena

Auf dem Nachhauseweg wurde das mit einem 
E-Bike fahrende Opfer durch drei szenetypisch 
gekleidete Unbekannte auf der Straße über-
fallen. Diese hatten ihn offenbar erwartet und 
sich, um ihn zu stoppen, aufgereiht. Der Angriff 
mit Reizstoff und Schlagstock erfolgte unmittel-
bar. Ein Handgemenge wurde durch Passanten 
unterbrochen. Die Täter flohen und warfen das 
von ihnen entwendete E-Bike in die Saale. Das 
Opfer wurde leicht verletzt.39 Der Betroffene 
wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach 
auf einschlägigen Szeneseiten thematisiert, war 
von „Outings“ und einem nächtlichen Brandan-
schlag auf sein Privatfahrzeug betroffen.

Überfall auf „Nazi“ am 28. Mai in Erfurt

In den frühen Morgenstunden drangen Un-
bekannte gewaltsam in die Wohnung des 
Betroffenen ein und simulierten einen Polizei-
einsatz. Sie versprühten Reizgas und fesselten 
die beiden Anwesenden. Mit einem Schlagstock 
schlugen die in Überzahl handelnden Täter auf 
den im Schlaf Überrumpelten ein und verletzten 
ihn schwer. Die Täter flohen40. Eine „Presse-
mitteilung“ wurde zeitnah auf „de.indymedia“ 
veröffentlicht. Zur Rechtfertigung der schweren 
Gewalttat wird Bezug auf rechtsextremistische 
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Aktionen genommen, an denen das Opfer 
beteiligt gewesen sein soll. Der Betroffene war 
zudem Ziel früherer Recherchen. Der „Infoladen 
Gotha“ kommentierte den Überfall: „Sowas 
kommt von sowas.“

In einigen weiteren Fällen dürften sich mutmaß-
lich linksextremistische Angriffe in Weimar und 
Jena spontan aus der Situation heraus ergeben 
haben. Auch hier wurden die Opfer aus einer 
zahlenmäßig deutlich überlegenen Gruppe von 
szenetypisch gekleideten Unbekannten heraus 
überfallen und verletzt. 

Eine besondere Aggressivität, Skrupellosigkeit 
und Menschenverachtung lassen Übergriffe auf 
(vermeintliche) politische Gegner erkennen, die 
schwere Verletzungen mit gravierenden Folgen 
bis hin zum Tod als Kollateralschaden offenbar 
billigend in Kauf nehmen. Vereinzelt kam es 
bundesweit beispielsweise bei Übergriffen auf 
Einsatzbeamte der Polizei zu Straftaten, die 
als versuchte Tötungsdelikte zu werten waren. 
Auch in Thüringen zeigen im öffentlichen Raum 
gesprühte Graffiti, dass die Tötung eines Men-
schen, hier Polizisten, für denk- und vollstellbar, 
ja wünschenswert gehalten wird. Die Losung 
„it’s time to kill a cop“ wurde im März in Jena 
auf ein Brückengeländer gesprüht, „kill cops“. 
„KC1312“41 oder „gib dem Bullen was er brauch, 
9 mm in den Bauch!“42 schrieben Unbekannte 
bei weiteren Sachbeschädigungen in Thüringen. 
Die gestiegene Bereitschaft, Gewalt direkt ge-
gen Leib und Leben von Menschen einzusetzen, 
die gezielte Auswahl von Tatorten und Opfern, 
die (mitunter langfristige, akribische) Vorberei-
tung der Taten sowie die enorme Intensität der 
Gewalt im konkreten Fall sind neben der – wenn 
auch nur – verbalisierten Tötungsabsicht gegen 
politische Gegner ein Indiz für die zunehmende 
Radikalisierung von Linksextremisten. Hemm-
schwellen, die schwerste Körperverletzungen 

41 Initialen für KILL COPS, Zahlencode für Akronym ACAB (ALL COPS ARE BASTARDS).
42 Fehler im Original.
43 Die polizeilichen Ermittlungen zu den Straftaten, u. a. Verdacht auf schweren Landfriedensbruch, dauerten zum Redaktionsschluss 

an.

oder den Tod eines Opfers ausschließen, lösen 
sich zunehmend auf.

Hotspot Jena 

Randale mit Glasbruch und Farbe am 13. März

In den Abendstunden zogen circa 20 teilweise 
vermummte Täter mit Wurfgeschossen, Sprüh-
farbe und Pyrotechnik randalierend durch die 
Innenstadt. An 14 Gebäuden, insbesondere 
Geschäften, einer Sparkasse und Bank, wurden 
Türen und Fensterscheiben zerstört und Graffiti 
angebracht. Der vor allem durch den Glasbruch 
erhebliche Gesamtschaden wird auf einen 
hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Auf „de.
indymedia“ wurden am Folgetag anonym zwei 
Selbstbezichtigungsschreiben veröffentlicht, 
die die Attacken in verschiedene Begründungs-
zusammenhänge setzen. Dem Text „Jena bleibt 
dreckig – Solidarität mit der R94“ zufolge habe 
die Verwüstung der „Gentrifizierung“, „rassis-
tischen Polizeikontrollen“ sowie der geplanten 
Räumung des Berliner Szeneobjektes gegolten. 
Für den Fall einer Räumung wird avisiert: „dann 
brennt es und das nicht nur in Berlin!“ In dem 
zweiten Text „Warum wir eure Einkaufsmeilen 
zertrümmern“, der sich auch mit einem griechi-
schen Terroristen im Hungerstreik solidarisiert, 
werden weitere Angriffe angekündigt: „In tiefer 
Verachtung für den Staat! In tiefer Liebe zur 
Anarchie!“. Während nur wenig später laufender 
Reparaturarbeiten an den zerstörten Fenster-
scheiben eines Geschäftes kündigten zwei 
Vermummte den Arbeitern an, dass diese „bald 
wieder kaputt sein“ würden.43
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Nächtlicher Angriff und „Entglasungsaktion“ 
an Bankfilialen am 2. Mai

Erneut griffen in den frühen Morgenstunden Ver-
mummte in der Jenaer Innenstadt Bankfilialen 
an. Scheiben und Fassaden von zwei Bankge-
bäuden wurden schwer beschädigt, Fenster-
fronten eingeschlagen, Wände und Scheiben 
mit Farbbomben und Sprühfarbe, Schriftzügen 
und szenetypischen Symbolen markiert. So ist 
auch eine Fensterfront über 25 Meter hinweg 
„entglast“ worden. Die Täter flüchteten bei 
Erscheinen der Polizei, Fluchtfahrräder wurden 
sichergestellt. Der Sachschaden liegt im mitt-
leren fünfstelligen Bereich. In einer  auf „de.
indymedia“ veröffentlichten Selbstbezichtigung 
bekennen die Autoren, die Banken heute Nacht 
„eingeknallt und ihre Fassaden verschönert“ zu 
haben“, da diese den „faschistischen Angriffs-
krieg der Türkei in Rojava“ unterstützen würden. 
Die Türkei, ein zutiefst menschenverachtender, 
patriarchaler, faschistischer und islamistischer 
Staat, dessen Verbrechen bislang zu geringe 
Aufmerksamkeit gelte, erfahre in Deutschland 
stillschweigend Unterstützung: „Nur eine kaput-
te Scheibe, ist eine gute Scheibe. In dem Sinne 
Smash capitalism and fascism worldwide.“ 

Demonstration „Solidarität ist eine Waffe! 
Gegen Naziterror und Repression“ am 3. Juli 

Im Nachgang zu o. g. Straftaten in Jena am 1. 
Juli durchgeführte Durchsuchungsmaßnahmen 
waren Anlass für Proteste unter dem Motto 
„Schluss mit den Repressalien!“. An einer De-
monstration mit Zwischenkundgebung nahe der 
örtlichen Polizeidienststelle nahmen ca. 200 
Personen störungsfrei teil. Jugendliche hätten 
mit einem Banner „Gegen die politische Häss-
lichkeit in dieser Stadt“ protestiert, ein Sprecher 
habe die Maßnahmen als unverhältnismäßig 
kritisiert, „wegen ein paar kaputter Scheiben“ 

44 Abgeleitet von gentry (engl.) – Bezeichnung für niederen englischen Adel und ihm sozial Nahestehende, daher: Umstrukturierung 
von Stadtteilen nach Verkauf, Neubau und/oder Modernisierung von Gebäuden. Durch den Zuzug neuer (vermögenderer) Bewohner 
kommt es zu Veränderungen der Bevölkerungsstruktur und „Verdrängung“ vormals etablierter Bevölkerungsschichten. Gewalt-
orientierte Linksextremisten wie Autonome versuchen insbesondere in Stadtteilen, die sie als ihren „Kiez“ beanspruchen, dieser 
Entwicklung auch mit gewalttätigen Mitteln entgegenzuwirken.

würde eine „Repressionsmaschinerie“ angewor-
fen. Zudem solidarisierten sich die Protestteil-
nehmer mit möglichen Tatverdächtigen: „Wer 
´ne Razzia hatte – auf dessen Seite stehen wir.“ 
Zu der Demonstration war regional in Jena und 
Erfurt mobilisiert worden. DISSENS hatte dabei 
in Anbetracht des „durch den deutschen Staat“ 
gezeigten Verfolgungswillen „gegen Antifas und 
Linke“ auf die Website des linksextremistischen 
Vereins „Rote Hilfe e. V.“ verlinkt, wo Broschü-
ren für von Repression Betroffene bereitgestellt 
werden.

3.3 Das Aktionsfeld „Antigen-
trifizierung“
Autonome nutzen das Thema „Gentrifizie-
rung“44, um eigene Interessen – die Schaffung 
und den Erhalt von „Freiräumen“ (z. B. besetzte 
Häuser, kollektive Wohnprojekte) – in einen 
breiteren gesellschaftlichen Rahmen und dort 
bestehende soziale Fragen einzubringen. Das 
Streben nach derartigen von „kapitalistischer 
Verwertungslogik“ und staatlichem Zugriff 
freien Objekten reicht bis in die Anfangstage 
der Autonomen zurück. Entsprechend hoch ist 
der Stellenwert einzelner, noch verbliebener 
Szeneobjekte. Auf staatliche Maßnahmen oder 
bei drohendem Verlust reagiert die Szene daher 
meist äußerst aggressiv. Es kommt zu Protesten, 
Straf- und Gewalttaten sowie Solidaritätsaktio-
nen bis ins europäische Ausland. Der Kampf um 
„Freiräume“ ist Vorstufe und Teil des Kampfes 
um eine herrschaftsfreie klassenlose Gesell-
schaft, ein Leben ohne fremde Zwänge und 
Vorgaben, nach eigenen Regeln. Daher sind sie 
zugleich auch Symbole des Widerstandes gegen 
Herrschaft und alle Formen der Herrschafts-
ausübung. Auch Thüringer Linksextremisten 
unterstützen regelmäßig Hausbesetzungen und 
von Räumung bedrohte „Freiräume“. So bot die 
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gerichtlich verfügte Brandschutzbegehung des 
bekannten Berliner Szeneobjektes „Rigaer 94“ 
im Juni Anlass für Ausschreitungen insbeson-
dere in Berlin und für bundesweite Resonanz. 
Diese fiel in Thüringen zwar deutlich, jedoch 
vergleichsweise moderat aus. So wurden in Jena 
Plakate „Rigaer 94 verteidigen“ und Sachbe-
schädigungen durch Graffiti „R94 bleibt“ und 
Anarchiezeichen festgestellt. DISSENS schrieb: 
„Ey wenn euch Brandschutz so wichtig ist, dass 
ihr Häuser stürmt, gibt es haufenweise Nazi-Im-
mobilien, deren Brandschutz in der letzten Zeit 
sehr mangelhaft war... Verpisst euch aus der 
Rigaer! An alle anderen die nicht in #Berlin sind: 
Bereitet Soli-Aktionen vor!“

Sehr hoher Sachschaden entstand bei einer 
nächtlichen Sachbeschädigung durch Stein-
würfe und Graffiti am 25./26. Januar in Jena. Un-
bekannte beschädigten das – offenbar als „Aus-
hängeschilder für neoliberale Stadtpolitik und 
Gentrifizierung“ verstandene – Neubauprojekt 
eines Bürokomplexes, Fenster mit Sicherheits-
glas waren Ziel von Steinwürfen, Wände erhiel-
ten großflächige Graffiti wie „Fight Capitalism“, 
„Fight Gentrification“ und Anarchiezeichen. In 
einem Selbstbezichtigungsschreiben auf „de.
indymedia“ äußern sich anonyme Verfasser zu 
ihrer „Wut über die alltägliche Verdrängung in 
Jena, immer neue Großbauprojekte“ und „stei-
gende Mieten“. Die Stadt solle „das Feuer nicht 
weiter anheizen“.

In Weimar kam es am 30. März und 13. Oktober 
zur Besetzung leerstehender Häuser. Zeitnah 
versammelten sich jeweils ca. 50 bis 60 Sym-
pathisanten und Unterstützer zu einer friedlich 
verlaufenden Spontankundgebung vor Ort. Im 
ersten Fall wurde in einem Beitrag „Die Disteln 
im Beton – Hausbesetzung Weimar“ auch auf 
„de.indymedia“ erklärt, das seit zehn Jahren 
leerstehende Haus sei besetzt worden, um sich 
„von kapitalistischen Strukturen zu lösen“. 
Diese „Art des Widerstandes“ sei „legitim“, da 
man mit einer Besetzung nicht Einzelpersonen, 
sondern „nur staatlichen Institutionen“ schade. 
Im zweiten Fall trugen am Gebäude angebrachte 

Transparente u. a. die Aufschriften „BESETZT“, 
„Köpi und Rigaer verteidigen“, „Gentrifizierung 
stoppen…“, „Fight the Power, Fight the Cistem, 
Reclaim the City”. Auf Fotos, die die Besetzer 
veröffentlicht hatten, trat ein Vermummter eine 
Tür ein, schwenkten Besetzer auf Dach und Bal-
konen Fahnen der „Antifaschistischen Aktion“ 
und zündeten Nebelbomben. Die Aktion wurde 
auch als PR-Maßnahme vermarktet. Von einem 
Twitteraccount wurden noch in den Morgenstun-
den des Folgetages Tweets abgesetzt, dass ins-
besondere gegen die Gentrifizierung Weimars 
ein Zeichen gesetzt und Solidarität mit anderen 
Hausbesetzungen bekundet werden solle. Diese 
seien „ein notwendiges und legitimes Mittel 
einer kämpferischen Bewegung für ein Recht 
auf Wohnen für alle“. Weitere Hausbesetzungen 
oder Aktionen, bei denen es auch „krachen“ 
könnte, werden avisiert. 

4. Sonstige linksextre-
mistische Organisationen

„Rote Hilfe e. V.“ (RH) 
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Bund Thüringen
Gründung 1975

Sitz Göttingen Jena, Erfurt, Arnstadt

Mitglieder

2021 12.100 160

2020 11.000 150

2019 10.500 140

Publikationen „Die Rote Hilfe“ (vierteljährlich) –

Internet eigener Internetauftritt eigene Internetauftritte der örtlichen 
Gliederungen

Tabelle 7: Zahlen und Fakten zur RH 

Die von Linksextremisten unterschiedlicher 
Ausrichtung getragene RH definiert sich als 
„parteiunabhängige, strömungsübergreifende 
linke Schutz- und Solidaritätsorganisation“, 
die vermeintlich politisch Verfolgte aus dem 
gesamten „linken“ und linksextremistischen 
Spektrum politisch und materiell unterstützt. 
Sofern die in der Satzung genannten Zwecke der 
RH erfüllt sind, erhalten von juristischen Ver-
fahren Betroffene und rechtskräftig Verurteilte 
auf Antrag eine den vereinseigenen Regelungen 
entsprechende Kostenerstattung. Als Voraus-
setzung dafür muss jegliche Kooperation mit 
Justiz- oder Sicherheitsbehörden unterbleiben. 
Andernfalls wird die Erstattung gekürzt oder 
abgelehnt. Die Zuwendungen richten sich auch 
an militante Linksextremisten. Die RH selbst 
betont, „keine karitative Einrichtung“ zu sein. 
Die Unterstützung für die Einzelnen sei ein 
„Beitrag zur Stärkung der Bewegung“. Der durch 
exemplarische Strafverfolgung bezweckten 
Abschreckung stelle die RH explizit „das Prinzip 
der Solidarität“ entgegen und ermutige damit 
zum Weiterkämpfen. 

Zudem soll grundsätzlich eine Zusammenarbeit 
mit Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden 
und eine daraus resultierende Aufklärung von 
Straftaten unterbunden werden. Sowohl durch 
ihr Wirken als „Gefangenhilfsorganisation“ als 
auch durch die gezielte Meinungsbildung und 
-beeinflussung in der Öffentlichkeit – durch Pu-

blikationen, Veranstaltungen, Kampagnen – dis-
kreditiert die Organisation den demokratischen 
Rechtsstaat als „Willkürregime“, behindert 
staatliches Handeln und versucht letztlich sze-
nestabilisierend und -stärkend zu wirken. Ohne 
selbst gewalttätig zu agieren, befürwortet und 
unterstützt sie so die Gewaltanwendung durch 
Szeneangehörige.

Die RH organisiert Informations- und Diskus-
sionsveranstaltungen zu den Themenfeldern 
„Rechtshilfe“ und „staatliche Repression“. 
Zusätzlich stellt sie entsprechende Publikatio-
nen als Ratgeber (online) zur Verfügung. Sie 
versteht das Handeln von Polizei, Justiz und 
Strafvollzug als politisch motiviert, es diene zur 
„Herrschaftssicherung der Machthabenden“. 
Sie lehnt das staatliche Gewaltmonopol ab. Der 
Bekämpfung des Terrorismus dienende Gesetze 
deutet die RH als „Feindstrafrecht“, das die 
Regeln einer ‚normalen‘ Prozessführung und 
Ermittlung missachte. Ihr Ziel sei es, „politische 
Aktivität gegen die herrschenden Zustände un-
möglich“ und Menschen durch „ausgeübte oder 
angedrohte Gewalt“ gefügig zu machen. Diesem 
Verständnis entsprechend solidarisiert sie sich 
auch mit gesuchten und „von staatlicher Repres-
sion betroffenen“ ehemaligen RAF-Terroristen, 
nutzt sie Texte der früheren Terrororganisation 
zur „Wiederaneignung der Geschichte“ ihres 
„Kampfes gegen Repressionsapparat, Zwangs-
anstalten und Knast“. Sympathie und Unter-
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stützung gelten auch terroristischen Organisationen oder unter 
Terrorverdacht stehenden Organisationen im Ausland bzw. 
deren Repräsentanten.

Die RH ist die mitgliederstärkste Organisation im Bereich des 
Linksextremismus und weist bundesweit seit Jahren einen 
beständigen Zuwachs an Mitgliedern auf. Die Organisation glie-
derte sich bundesweit in ca. 50 Orts- bzw. Regionalgruppen. 
In Thüringen existieren „Ortsgruppen“ in Jena und Erfurt sowie 
eine „Regionalgruppe“ in Südthüringen. 

Die RH in Thüringen beteiligt sich im Rahmen ihrer „Antirepres-
sionsarbeit“ an Demonstrationen und Protesten oder unter-
stützt diese.

Anlässlich des von Linksextremisten traditionell begangenen 
„Tag des politischen Gefangenen“ am 18. März45 fanden in 
Thüringen keine themenbezogenen Präsenzveranstaltungen 
statt. Die RH Erfurt empfahl aufgrund der Corona-Pandemie 
eine Veranstaltungsübersicht des bundesweiten Vereins 
sowie online-Veranstaltungen verschiedener Anbieter, so eine 
Veranstaltung des Bundesvorstandes zu „Geschichte und 
Gegenwart des 18. März als Tag der politischen Gefangenen“, 
die sich der Entwicklung des Gedenktages seit 1923 und seiner 
Bedeutung widme. Auch ein Online-Workshop zum Thema 
„Demo-Einmaleins“ mit Rechtshilfetipps für Demonstrationen 
wurde hervorgehoben. Der RH e. V. gibt darüber hinaus zum 
„Tag des politischen Gefangenen“ jährlich eine Sonderzeitung 
heraus, die auch der linksextremistischen Tageszeitung „junge 
Welt“ beiliegt. Den thematischen Schwerpunkt „Freiheit für 
alle politischen Gefangenen“ widmete sie unter dem Blickwin-
kel der COVID-19-Pandemie erneut den „Knastkämpfen“. Der 
politische Kampf ende nicht hinter den Gefängnismauern, poli-
tische Gefangenen blieben weiterhin Teil der Kämpfe draußen. 
Solidarische Knastarbeit sei „wichtiger Widerstand gegen die 
Ziele der Repression, die auf Einschüchterung und Resignation 
setzt, drinnen wie draußen“. Textbeiträge „aus den Knästen“ 
weltweit und aus „zahlreichen politischen Kampfbereichen“ 
verdeutlichen dies.

„Einen solidarischen und verantwortungsbewussten Umgang 
mit Repression“ fordert die RH Jena anlässlich laufender Ermitt-
lungsverfahren. Sie bietet neben Tipps ihre Unterstützung für 

45 Der von der RH am 18. März 1923 ausgerufene „Internationale Tag der Hilfe für 
politische Gefangene“ geht auf einen Arbeiteraufstand der Pariser Kommune 
vom 18. März 1871 zurück; alljährlich wird zu diesem Anlass zu Veranstaltungen 
und Demonstrationen gegen „staatliche Repression“ und für „die Freiheit aller 
politischen Gefangenen“ aufgerufen.
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Betroffene an: „Räumt eure Wohnungen, WG`s, 
Projekte auf! Lasst alles verschwinden, was ihr 
an dem Abend getragen, benutzt habt. ... Guckt 
mal durch eure Papierstapel und sonstigen 
Ablagen, ob da strafrechtlich relevante Dinge 
notiert sind, oder Notizen zum letzten Gruppen-
Plenum. Löscht die Chatverläufe auf eurem Han-
dy! …Unsere Solidarität ist die stärkste Waffe im 
Kampf gegen ihre Repression! Eure Rote Hilfe 
Jena“. Den Verdacht, durch Informanten und 
„Anquatschversuche“ würden Behörden wie 
„Bullen“ Erkenntnisse „über linke Strukturen, 
Zusammenhänge und Personen“ generieren, 
nahm die Ortsgruppe erneut zum Anlass für 
Verhaltenstipps an Betroffene und Verunsicher-
te. Insbesondere bei „politischen Aktionen“ 
sei Diskretion wesentlich: „Sprecht auf keinen 
Fall an (überwachten?) Telefonen, Chatgruppen 
oder in euren Wohnungen darüber, für solche 
Gespräche macht einen Spaziergang ohne 
Handys.“ Für Infos zum Umgang mit V-Personen 
und Spitzeln wird auf eine im Internetauftritt der 
RH abrufbare Broschüre „Schöner Leben ohne 
Spitzel“ verwiesen. Im Rahmen praktischer 
Solidaritätsarbeit bewarb und veranstaltete die 
„Ortsgruppe Jena“ in Kooperation mit Partnern 
am 6. Oktober ein „Briefeschreiben für Gefange-
ne“, bei dem „Inhaftierte und ihre Geschichte“ 
vorgestellt würden.

Nicht allen Thüringer Gliederungen der RH 
gelang es im Berichtszeitraum regulär und konti-
nuierlich Sprechstunden anzubieten oder abzu-
halten. Trotz pandemiebedingter Einschränkun-
gen blieben sie zumindest teilweise erreichbar 
und boten Unterstützung an. Aktivitäten der 
Thüringer RH-Gliederungen werden im Internet 
durch Berichte zu szenerelevante Themen wie 
„Polizeigewalt“ ergänzt. Für Solidaritätsaufrufe 
und Spendenkampagnen werden entsprechen-
de Konten angegeben.

Von der RH in Thüringen wiederholt geführte 
Kampagnen offenbaren ihre gute Vernetzung in 
die linksextremistische Szene:

So veröffentlicht die RH Südthüringen unter dem 
Motto „United we stand – über Urteile hinweg!“ 
nunmehr das Urteil in einem mehrjährigen Ge-
richtsverfahren gegen einen „Genossen“, der 
wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung 
am 7. Oktober zu einer Geldstrafe verurteilt wor-
den sei. Ein Prozessbericht wurde auch auf „de.
indymedia“ veröffentlicht, Berufung angekün-
digt und zu einer Spendenkampagne zugunsten 
des verurteilten Antifaschisten aufgerufen. Das 
mehrjährige Verfahren war Gegenstand der 
Solidaritäts- und Spendenkampagne „United 
we stand“, die mehrere wegen gefährlicher 
Körperverletzung und Landfriedensbruchs An-
geklagte unterstützte. Im Januar 2017 war es bei 
Protesten in Saalfeld unter den Motto „Make 
racists afraid again!“ zu gewalttätigen Übergrif-
fen auf „Nazis“ gekommen. Geschädigten waren 
massive Verletzungen zugefügt worden. Ver-
handlungstage beim zuständigen Amtsgericht 
wurden seither angekündigt, zur solidarischen 
Prozessbegleitung und Solidaritätskundgebun-
gen aufgerufen und um Spenden geworben.

Auch die „Ortsgruppe Erfurt“ mobilisierte im 
Rahmen einer Solikampagne zur Prozessbeglei-
tung vor dem Amtsgericht: „Vor Gericht stehen 
zwei, gemeint sind wir alle. Kämpfen wir Seite 
an Seite gegen ihre Repression – Feuer und 
Flamme der Repression! Gegen die Kriminali-
sierung von Antifaschismus!“ Dabei wird auch 
auf eine bundesweite Kampagne „Wir sind alle 
Antifa“- „Wir sind alle LinX“ verwiesen, die unter 
maßgeblicher Beteiligung der RH antifaschisti-
sche Akteure vernetzt, sich als „ein Bekenntnis 
zu konsequentem Antifaschismus“ versteht und 
Freiheit für „alle inhaftierten Antifaschist:innen“ 
fordert.

Ebenso wiesen die „Ortsgruppen“ Jena und 
Erfurt unter dem Motto „Antifaschismus lässt 
sich nicht verbieten, noch einsperren – Frei-
heit für Lina!“ auf den Prozessbeginn vor dem 
Oberlandesgericht Dresden am 8. September 
hin und mobilisierten anlässlich der ersten 
Verhandlungstage zu Anreise und solidarischer 
Prozessbegleitung. Unter Bildung einer kriminel-
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len Vereinigung soll die Angeklagte Anschläge auf zuvor aus-
gekundschaftete (mutmaßliche) Rechtsextremisten und deren 
Wohn- bzw. Geschäftsobjekte begangen haben.46 Für eine 
bundesweite Solidaritäts- und Spendenkampagne stellt die RH 
ein zentrales Spendenkonto zur Verfügung.

Bei den RH-Aktivitäten in Thüringen fallen über das eigene 
Territorium hinausgehende Unterstützungsleistungen auf. 
Sie lassen personelle Schwachstellen in den einzelnen 
Untergliederungen ebenso annehmen wie – durchaus damit 
vereinbare – intensive Verbindungen zwischen den regionalen 
Gliederungen und deren Aktivisten. Durch zielgerichtete Unter-
stützung von Szeneangehörigen oder mit dem Staat in Konflikt 
stehenden Personen wird versucht, zumindest perspektivisch 
stärkeren Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung 
von (linksextremistisch motivierten) Straftaten, Tätern und 
damit auf gesellschaftliche Normen insgesamt zu gewinnen. 
Mit anlassbezogenen Kampagnen gelingt es der RH mitunter, 
ihre politischen Anliegen erfolgreich in der Öffentlichkeit zu 
platzieren.

5. Politisch motivierte Krimina-
lität – Links im Überblick
Das System der „politisch motivierten Kriminalität“ (PMK) ist 
eine polizeiliche Kategorisierung zur Einordnung von Strafta-
ten. Die Zahlen werden als ergänzende Information in diesen 
Bericht aufgenommen. Für die PMK – Links weist die Statistik 
des Thüringer Landeskriminalamts (TLKA)47 folgende Zahlen 
aus: 

Straftaten 2019 2020 2021
Insgesamt 646 437 443

davon u. a.:

Gewaltkriminalität 42 21 29

Sachbeschädigungen 407 297 306

Verstöße gegendas 
Versammlungsgesetz

39 3 15

Tabelle 8: Politisch motivierten Kriminalität – Links

46 Siehe Kapitel 3.1 „Serie von Brandanschlägen im April und Mai“.
47 Veröffentlicht am 9. Mai 2022.
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Im Jahr 2021 entfiel mit 443 von 2.770 in Thüringen insgesamt 
erfassten politisch motivierten Straftaten etwa ein Sechstel auf 
den Phänomenbereich „Links“. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
bei Betrachtung der absoluten Deliktszahlen der PMK-Links ein 
minimaler Zuwachs von sechs Fällen zu konstatieren, sodass 
sich das Vorjahresniveau im Wesentlichen konsolidiert hat.

Im Hinblick auf die einzelnen Deliktqualitäten ist bei den Ge-
waltstraftaten im Vergleich zum Vorjahr mit 29 Delikten im Jahr 
2021 ein Anstieg um etwa ein Drittel der Vorjahressumme fest-
zustellen. Ein deutlicher Anteil dieser Taten zeigt jedoch darü-
ber hinaus eine besondere Gewaltbereitschaft der Täter. Unter 
den Gewalttatstraftaten sind 16 Körperverletzungen – davon 
11 gefährliche Körperverletzungen (2020: 13/9) – sowie fünf 
Brandstiftungen – davon zwei schwere Brandstiftungen (2020: 
3/1) – hervorzuheben. Somit ist die bereits in den Vorjahren 
unabhängig von den quantifizierten statistischen Kennwerten 
feststellbare zunehmende Bereitschaft auch exzessiver Gewalt-
ausübung in der politischen Auseinandersetzung zwischenzeit-
lich auch statistisch „quantifizierbar“ belegt. Vermehrt werden 
von linksextremistischen Gewalttätern auch schwere und/oder 
lebensbedrohliche Verletzungen der Opfer billigend in Kauf ge-
nommen. Im Berichtszeitraum wurden Straftaten der Gewaltkri-
minalität häufig gegenüber dem tatsächlichen/vermeintlichen 
politischen Gegner oder Angehörigen der Polizei begangen. 
Die Verursachung von Verletzungen wurde beabsichtigt oder in 
Kauf genommen. 

Die Zahl der Sachbeschädigungen weist mit 306 Delikten im 
Berichtszeitraum einen leichten Anstieg im Vergleich zum 
Vorjahr auf. Sie hat sich im Wesentlichen auf dem Vorjahres-
niveau konsolidiert. Bemerkenswert sind erneut beträchtliche 
Schadenssummen, die oft allein schon im Einzelfall durch die 
Größe von einfachen Graffiti-Sprühereien entstehen. In knapp 
20 Fällen handelte es sich zudem um eine gemeinschädliche 
Sachbeschädigung.

Bei Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ist mit 15 Straf-
taten im Jahr 2021 ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum 
Vorjahr zu verzeichnen, obwohl  pandemiebedingt weiterhin 
Einschränkungen im öffentlichen Leben und im Veranstaltungs- 
und Versammlungsbereich bestanden.
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Exkurs: Extremisten bei Telegram 
und TikTok

Digitalisierung durchdringt heute nahezu alle 
Bereiche des täglichen Lebens. Permanent und 
flächendeckend besteht Zugang zu Wissen, 
Information und Kommunikation. Geteilte 
Inhalte verbleiben oft ohne zeitliche Beschrän-
kung im Netz. Es werden berufliche wie private 
Videokonferenzen abgehalten, Fotos, Videos 
und Sprachnachrichten ausgetauscht, Musik 
und Medieninhalte gestreamt oder Onlinespiele 
konsumiert. Immer häufiger besteht so eine 
ständige Empfangsbereitschaft für jegliche Art 
von Information, aber auch Desinformation und 
Manipulation.

Extremisten nutzen die ganze Bandbreite der 
Möglichkeiten des Internets zur Selbstdarstel-
lung, Propaganda, Kommunikation, Vernetzung, 
Rekrutierung und Mobilisierung – wenn auch 
sehr unterschiedlich. Als Sozialisierungsraum 
dient das Internet Extremisten nicht nur dem 
Austausch von Gedanken unter Gleichgesinn-
ten. Es bietet darüber hinaus auch ein Podium, 
die eigene Weltsicht zu verbreiten. Extremis-
tische Inhalte werden einerseits deutlich und 
offensiv zum Ausdruck gebracht, aber auch eher 
niederschwellig auf den seit Jahren etablierten 
Social-Media-Plattformen platziert. 

Dabei werden nicht selten komplizierte Sach-
verhalte vereinfacht dargestellt und der Staat, 
seine Institutionen und Repräsentanten als 
handlungsunfähig diffamiert. So entstanden 
2021 etwa Desinformationskampagnen rund um 
die Corona-Pandemie, die über extremistische 
Kreise hinaus oft unreflektiert auch in weitere 
Teile der Gesellschaft vordrangen. 

Innerhalb der einzelnen Phänomenbereiche 
werden unterschiedliche Plattformen mit jeweils 
eigenen Schwerpunkten genutzt. 

Telegram 
Telegram wurde 2013 als „freier Messenger“ in 
Russland entwickelt. Die cloudbasierte Messen-
ger-App ist leicht in der Handhabung. Neben 
Chatfunktionen bietet die Plattform Optionen für 
die gleichzeitige Kommunikation mit mehreren 
Personen. Gruppen dienen dabei der Diskus-
sion mit bis zu 200.000 Mitgliedern. In Kanälen 
werden Informationen durch die Kanalersteller 
bzw. Administratoren verteilt. Eine unbegrenzte 
Zahl an Abonnenten kann diese dann zeitgleich 
lesen. Es lassen sich sehr einfach Textnachrich-
ten, Fotos, Videos, Dokumente und Sprachnach-
richten austauschen oder Gruppendiskussionen 
führen – überwiegend ohne klare Regularien für 
zulässige Inhalte und Inhaltskontrolle/-modera-
tion. Kanal- und Inhaltslöschungen erfolgen nur 
selten.

Ausweich-Plattform für 
Extremisten
Als „Hybridplattform“ zwischen Messenger-
Dienst und Sozialnetzwerk fällt Telegram nicht 
eindeutig unter das Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz (NetzDG). Während durch Moderation 
und öffentliche Kontrolle in den traditionellen 
Plattformen Hetze, Hass und Gewalt Grenzen 
gesetzt sind und entsprechende Profile regel-
mäßig gelöscht werden (Deplatforming), haben 
Extremisten bei Telegram deutlich weniger Res-
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triktionen zu befürchten. Durch ein hohes Maß 
an Anonymität ist darüber hinaus die strafrecht-
liche Verfolgung erschwert. Zudem kooperieren 
die Betreiber nur begrenzt mit den Strafverfol-
gungsbehörden. Nicht zuletzt deshalb hat sich 
die Plattform unter Extremisten als zentrales 
Kommunikations- und Vernetzungsmedium 
etabliert, über das sich unkompliziert und reich-
weitenstark auch extremistisches Gedankengut, 
Hetze und Hassrede verbreiten lässt. Im Kampf 
gegen Hass und Gewalt im Internet, insbeson-
dere gegen die ungehinderte Verbreitung einer 
wachsenden Zahl von Hassbotschaften bei Tele-
gram, kündigte Bundesinnenministerin Faeser 
zum Jahresende ein härteres Vorgehen gegen 
die Plattform an. 

Verbreitung von 
Verschwörungsmythen
Im Zuge der Proteste gegen die staatlichen 
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pan-
demie gelang es Extremisten über Telegram, 
die öffentliche Diskussion mit ihren Positionen 
zu beeinflussen. Bei Verleumdungs- und Des-
informationskampagnen, die sich gezielt gegen 
Politik, Polizei und Behörden bis hin zur De-
legitimierung des Staates richteten, wurde eine 
Informationsflut erzeugt, bei der sich neben 
etablierten Rechtsextremisten auch „Reichsbür-
ger“ und Verschwörungsfanatiker um Deutungs-
hoheit bemühten. Damit wurden vermehrt auch 
Bevölkerungsteile erreicht, die ansonsten kaum 
mit extremistischer Agitation in Berührung 
gekommen wären oder sich mit deren strate-
gischen Zielen zum Schaden der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung gemein machen 
würden. Bewusst wurde mit Falschmeldungen 
und Desinformation kokettiert, um der vermeint-
lich staatlich diktierten Medienbeeinflussung 
entgegenzutreten und so eine ideologisch 
beeinflusste alternative Faktenlage geschaffen. 
Durch einfache plakative Antworten auf kom-
plexe Fragen, wird eine eigene Realität erzeugt, 

die Falschinformationen Vorschub leistet. Dabei 
gipfelt die Bedienung rechtsextremistischer und 
antisemitischer Narrative im Suggerieren einer 
„Corona-Diktatur“ oder dem Vergleichen von An-
ticorona-Maßnahmen und der Judenverfolgung 
während der Zeit des Nationalsozialismus. 

Im Rahmen des Diskurses rücken sich extremis-
tische Meinungsführer gern in eine Opferrolle 
staatlicher Willkür, um so Sympathien zu ge-
winnen und durch die Betonung von Gemein-
samkeiten eine gleiche Basis und Nähe zur 
Bevölkerung zu suggerieren. Dabei stellt man 
sich in den bürgerlichen Rechten eingeschränkt, 
vom Staat gegängelt oder als Opfer überzogener 
Polizeiaktionen dar. Mit einseitigen und verein-
fachten Darstellungen komplizierter Zusammen-
hänge, manipulativ fokussiert auf die eigene 
strategische Zielstellung, werden so Emotionen 
geweckt, aber auch Ängste geschürt.

Thüringer Extremisten bei 
Telegram
Im Berichtszeitraum hat insbesondere Telegram 
unter Extremisten in Thüringen als zentrale 
Kommunikations- und Informationsplattform 
sowie als Propaganda- und Vernetzungsinstru-
ment stark an Bedeutung gewonnen. Rechts-
extremistische Organisationen und Einzelakti-
visten ergänzten damit ihr Internetportfolio um 
eine weitere, reichweitenstarke Komponente. 
Neben Szeneaktivisten wie Tommy Frenck, der 
mit diversen Auftritten auf unterschiedlichen 
Sozialplattformen, Blogs und einem Online-
Handel vertreten ist, erweiterten insbesondere 
die Kleinstpartei „Der III. Weg“, die AfD und die 
NSP ihre virtuelle und mediale Präsenz über 
Telegram. In Beiträgen zu den öffentlichen 
Protestdemonstrationen gegen staatliche Maß-
nahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
berichteten Thüringer Rechtsextremisten von 
ihrer Beteiligung daran bis hin zu einer Demons-
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tration, die „von Aktivisten der JN und freien 
Nationalisten“48 angeführt worden sei.

Eine besonders intensive Nutzung erfuhr der 
Dienst im Rahmen der verfassungsschutzrele-
vanten Delegitimierung des Staates (VDS). Für 
diese aktionsorientierte Szene war Telegram 
im Berichtszeitraum die Mobilisierungs- und 
Austauschplattform schlechthin. Der reichwei-
tenstarke Kanal „Freies Thüringen“ erreichte 
Abonnentenzahlen von mehr als 17.000 und 
beförderte eine überregionale Vernetzung. In 
zahlreichen regionalen Kanälen und Grup-
pen wurden daneben örtliche Proteste gegen 
staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie beworben, koordiniert, live 
kommentiert sowie mit Video- und Bildmaterial 
nachbereitet. Die Beitragszahlen schwanken 
regelmäßig im Turnus der teils wöchentlichen 
regelmäßigen Veranstaltungen als auch im 
Jahresverlauf in Abhängigkeit der Entwicklung 
des Pandemiegeschehens. Die Schaffung 
einer „alternativen Faktenlage“ bildete einen 
weiteren Schwerpunkt der Stimmungsmache 
gegen staatliche Corona-Schutzmaßnahmen 
indem demokratische Prozesse und staatliches 
Handeln diffamiert und verunglimpft wurden. 
Diese richteten sich vordergründig gegen Poli-
zeimaßnahmen zur Durchsetzung von Auflagen 
zum Infektionsschutz bei den regelmäßig statt-
findenden Protestaktionen in verschiedenen 
Thüringer Städten. Neben Polizisten standen 
insbesondere Vertreter von Politik, Staat und 
einzelnen Institutionen mit Expertise zum Infek-
tionsgeschehen im Fokus von Verleumdungen, 
Beleidigungen und Hetze. Zielgerichtet wurden 
Kampagnen gegen das Impfen, das Tragen von 
Masken und weitere Schutzmaßnahmen zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie gesteuert.

Videoplattform TikTok 
Unter den Social-Media-Plattformen sind die 
etablierten, reichweitenstarken Netzwerke wie 

48 Telegram-Kanal „Junge Nationalisten“, Beitrag vom 23. Dezember 2021.

Facebook, Instagram, Twitter oder Youtube für 
die öffentlichen Darstellung und Vernetzung 
weiterhin relevant. Ihre Nutzung differiert 
allerdings alters- und phänomenbereichsab-
hängig. Das Videoportal TikTok hat sich neben 
Instagram bei jungen Erwachsenen inzwischen 
zu der nutzerstärksten Plattform in Deutschland 
entwickelt. 

Die Plattform für mobile Kurzvideos wurde 
2016 in China gegründet. Sie zählt zu den am 
schnellsten wachsenden mobilen Apps mit 
monatlich ca. einer Milliarde aktiver Nutzer. 
Angesprochen wird vorwiegend ein junges 
Publikum. Ab 13 Jahre freigegeben, ist TikTok in 
der Bevölkerungsgruppe der unter 25-Jährigen 
eine der meistgenutzten Plattformen in Deutsch-
land. In das Videoportal können kurze Videos 
hochgeladen und mit einer großen Auswahl an 
Filtern und Schnittwerkzeugen kreativ bearbei-
tet werden. Die Beiträge sind meist 15 Sekunden 
lang, jedoch auf eine Laufzeit von maximal 
drei Minuten begrenzt. Selbst erstellte bzw. 
bearbeitete Videoclips werden oft mit Musik 
unterlegt, zu der synchron mitgesungen, getanzt 
oder anderweitig interagiert wird. Das vielfältige 
Themenspektrum erstreckt sich u. a. auf Politik, 
Karriere, Comedy, Sport, Zeitgeist, Mode, Reisen 
und Alltagsszenen. Darüber hinaus bietet TikTok 
zusätzlich Funktionen eines Sozialen Netzwerks, 
in dem Profile untereinander folgen (Follower/
Following), Inhalte bewertet (Herzsymbol als 
Like) und kommentiert werden können. 

Bei TikTok sorgt hauptsächlich ein Algorith-
mus dafür, dass den Nutzern in einem „Für 
dich“ Hauptfenster Videos angezeigt werden. 
Daneben besteht im Fenster „Folge ich“ die 
Option, Videos der verfolgten Profile gelistet 
zu bekommen. Videos, die der Algorithmus als 
relevant und attraktiv erkennt, werden dann 
automatisch bei den Usern abgespielt. Dabei ist 
weniger Tiefgründigkeit als viel mehr Kreativi-
tät bei der Videoerstellung ausschlaggebend. 
Zur besseren Auffindbarkeit und Verbreitung 
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können Videos auch mit geeigneten Hashtags 
versehen werden. Insgesamt scheint aber die 
automatische Verbreitung, für die der weitge-
hend unbekannte Algorithmus sorgt, zufällig 
und wenig beeinflussbar zu sein. Eine gezielte 
Platzierung, bestenfalls viral gehender Videos, 
ist dadurch eingeschränkt.

Die algorithmusbasierte Verteilung der Videos, 
die sofort zu laufen beginnen, sobald sie in der 
Anzeige erscheinen, sorgt schnell für eine hohe 
Zahl an „Viewern“. Verlässliche Schlüsse über 
das tatsächliche Nutzerinteresse lassen sich 
daraus allein jedoch nicht ableiten.

Hinsichtlich der Regulierung von Hass und 
Gewalt betonen die Betreiber von TikTok ihre 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Nichtregie-
rungsorganisationen oder Sicherheitsbehörden 
und verweisen auf ihr effizientes Moderations-
system. Laut den eigenen, sehr umfassenden 
Community-Richtlinien würden „Inhalte, in 
denen hasserfüllte Ideologien gepriesen, ge-
fördert, verherrlicht oder unterstützt werden“49, 
nicht geduldet. Die Betreiber sind offensichtlich 
bemüht, hasserfülltes, auf Gewalt ausgerich-
tetes oder antisemitisches Verhalten, Mobbing 
und Belästigung proaktiv zu erkennen und zu 
löschen, auch wenn dies auf Grund nuancierter 
und kontextabhängiger Themen nicht immer so-
fort gelingt. Nutzer werden dazu animiert, gegen 
Community-Richtlinien verstoßende Inhalte zu 
melden. Leitlinien verbieten explizit, hasserfüll-
tes Verhalten und Ideologien oder gewaltbe-
reiten Extremismus. So ist es nicht gestattet, 
TikTok zur Androhung von Gewalt zu nutzen und 
gewaltbereite extremistische Organisationen, 
Individuen oder Handlungen zu bewerben. Al-
lerdings können all diese Regularien nicht völlig 
verhindern, dass sich auch Extremisten der 
Plattform zur Ergänzung ihres Internetportfolios 
oder zur Reichweitensteigerung bedienen.

49 Unter https://www.tiktok.com/community-guidelines.

Rechtsextremisten und 
TikTok
Rechtsextremisten nutzen die Plattform, um 
sich mit einer höheren Reichweite der jungen 
Generation zu präsentieren. Durch die Wir-
kungsweise des Algorithmus, erfordert das noch 
nicht einmal eine große Zahl an „Followern“. 
Zeigen Jugendliche Interesse an den durch 
Rechtsextremisten besetzten Themen, werden 
entsprechende Videos, egal ob sie diesen The-
men positiv oder ablehnend gegenüber stehen, 
automatisch in ihren „Für dich“-Fenstern ge-
listet. Ein gängiger Rekrutierungsmechanismus 
läuft über rechtsextremistische Musik. Diese 
wird der deutschen Community auch über TikTok 
zugänglich gemacht. So erreichen Videos von 
jungen Leuten, die in szenetypischer Kleidung, 
mit den Lippen synchronisierte Lieder rechts-
extremistischer Bands vortragen, teilweise hohe 
„Viewer“-Zahlen. Für eine höhere Verbreitung 
werden neben dem Bandnamen zusätzlich an 
rechtsextremistische Zahlencodes angelehnte 
Hashtags gesetzt. Die Bands selbst unterhalten 
allerdings kaum eigene Accounts auf TikTok. 

Rechtsextremistische Akteure und Parteien wie 
die AfD betrieben eigene Accounts. Daneben 
verbreiten sich extremistische Inhalte, angefan-
gen von Holocaust leugnenden Geschichtsrevi-
sionismus oder die Glorifizierung von National-
sozialismus oder Rechtsterroristen bis hin zur 
Wahlwerbung für die NPD.

Der Anteil rechtsextremistischer Inhalte in 
TikTok wuchs zuletzt. Ihr Radikalisierungspoten-
zial ist nicht zu unterschätzen. Schauen sich 
die Nutzer bestimmte Videos zu einschlägig be-
setzten Themen oder mit Musik rechtsextremis-
tischer Bands an, sorgt der Algorithmus dafür, 
dass weitere dazu oder zu den verwendeten 
Hashtags passende Videos automatisch ein-
geblendet werden. Eine gezielte Suche ist somit 
entbehrlich. Durch diese, an das Nutzerverhal-
ten angepassten „Videofeeds“, können Blasen 
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und rechtsextremistische „Echokammern“ 
entstehen. In solchen Blasen mit überwiegend 
Gleichgesinnten bleibt die Meinungsbildung 
eingeschränkt und kann zu einer Radikalisie-
rung führen, ohne dass rechtsextremistische 
Akteure einen gesonderten Aufwand betreiben 
müssten.

Islamisten und 
Social-Media-Plattformen
Wirkweisen, Themen und Propagandastra-
tegien islamistischer Nutzer im Bereich der 
personalisierten und allgemeinen Internetnut-
zung sind mittlerweile hinreichend bekannt. 
Danach konnte bereits in zurückliegenden 
Jahren festgestellt werden, dass sich entspre-
chende Inhalte vor allem an einen sehr jungen 
Adressatenkreis richten, welcher in Zeiten einer 
zunehmenden Digitalisierung breiter Lebens-
bereiche, stärker ausgeprägte Affinitäten zu 
Online- oder Social-Media-Auftritten aufweist. 
Diesen Umstand machen sich auch Anbieter 
salafistischer/jihadistischer Inhalte im Internet 
zu Nutze. Entsprechende Verbreitungsmedien, 
sind äußerst vielschichtig und reichen von etab-
lierten sozialen Netzwerken, wie z. B. Facebook, 
Instagram und Youtube, bis hin zu relativ neuen 
Plattformen wie TikTok. 

Neben der Etablierung solcher Plattformen, 
konnte jedoch auch durch Veränderungen real-
weltlicher Kontaktverhältnisse, bedingt durch 
die im Jahr 2021 besonders stark ausgeprägte 
Covid-19-Pandemie, eine neue Variable in der 
bisher bekannten Internetnutzung registriert 
werden. Danach war aus Sicht des Verfassungs-
schutzes auch die Frage von besonderem 
Belang, ob und wie sich das Onlineverhalten 
entsprechender Nutzer durch realweltliche Kon-
takteinschränkungen verändern würde. 

Bevorzugte Social-Media-
Plattformen
Für den in Rede stehenden Zeitraum konnte 
festgestellt werden, dass von der islamistische 
Szene nach wie vor Facebook als Basis eines 
öffentlichen Onlineauftrittes dient. Erst in einem 
weiteren Schritt erfolgt dann eine Verzahnung 
und Verflechtung mit anderen sozialen Netz-
werken. Hierbei sind insbesondere Instagram 
und TikTok zu nennen. Unterschieden werden 
muss in diesem Zusammenhang aber stets auch 
zwischen dem Agieren islamistischer Personen-
zusammenschlüsse und jenem einzelner, ihr 
zugehöriger Akteure. Während letztgenannte 
vornehmlich konsumorientierte Plattformen, 
also solche, die dem Nutzer ein relativ hohes 
(quantitatives) Nutzererlebnis bieten (Insta-
gram, TikTok, Snapchat etc.), bevorzugen, 
scheint es den eigentlichen Gruppierungen 
vielmehr um eine bloße Informationsweitergabe 
zu gehen. Neben herkömmlichen Webseiten, 
werden so vielmehr Facebook oder Twitter für 
entsprechende Informationsweitergaben genutzt. 

Telegram kommt vor allem bei Kanälen von 
Moscheevereinen, Spendenaufrufen oder aber 
Informations- und/oder Koordinierungsanlie-
gen nur eine nachgeordnete Bedeutung zu. 
Gleichwohl konnten jedoch auch bei Einzel-
personen diverse Nutzerkonten festgestellt 
werden, welche sich vornehmlich aber auf eine 
Darstellung des jeweils eigenen Islamverständ-
nisses stützten. Weitreichende Vernetzungs-
anliegen schienen hiermit jedoch vorrangig 
nicht verbunden zu sein. Vielmehr dürften diese 
als Ergänzung zu einem bereits bestehenden 
Onlineangebot verstanden werden, um bereits 
befreundete Nutzer oder Kontaktverhältnisse 
weiter mit entsprechenden Inhalten zu versor-
gen. Für Kommunikationsverhältnisse auf Ebene 
der Messengerdienste konnte WhatsApp nach 
wie vor als Dienst der Wahl festgestellt werden. 
Erst danach folgen Telegram und in Einzelfällen 
IMO, LINE, Viber, Signal oder Threema. 
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Virtuelle Kontaktverhält-
nisse
Insgesamt zeichnete sich ab, dass zunehmend 
auch rein virtuelle Kennverhältnisse gepflegt 
werden. Geschuldet des schnelllebigen Alltags-
geschehens, aber auch der technischen und 
infrastrukturellen Möglichkeiten (Smartphone, 
Internetzugang, LTE-Abdeckung), kommt diesen 
eine zunehmend große Bedeutung zu. So scheint 
es gegenwärtig – auch pandemiebedingt – nicht 
ungewöhnlich zu sein, Kontaktverhältnisse 
lediglich im virtuellen Raum, ohne persönlichen 
physischen Kontakt, zu pflegen. Hierbei spielen 
natürlich auch die kulturellen, der Szene imma-
nenten Gepflogenheiten und Gebräuche eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. Gerade dieses 
Verlangen nach persönlichem und kulturellem 
Austausch, welcher pandemiebedingt zuletzt 
stark eingeschränkt war, schien die Akzeptanz 
rein virtueller Kontaktverhältnisse immens 
erhöht zu haben. Inwieweit sich dieser Trend 
wieder verkehren könnte, bleibt abzuwarten. 

Grundsätzlich kann jedoch festgehalten werden, 
dass ausgehend von der Anerkennung dieses 
locker bestehenden virtuellen Kennverhält-
nisses, auch eine scheinbare Änderung des 
öffentlichen Onlineauftritts festzustellen war. 
So wiesen allgemein zugängliche Inhalte in aller 
Regel nur wenig extremistische Bezüge auf. Eine 
entsprechende Radikalisierung sowie anschlie-
ßende Weitergabe erfolgte meist erst in einem 
weiteren Schritt, häufig in geschlossenen Chat-
gruppen. Der „Eins zu Eins-Kommunikation“ 
kam hierbei eine mehr als tragende Rolle zu. 

Nutzerverhalten im Virtu-
ellen Raum
Losgelöst von dieser höherschwelligen Kommu-
nikationsebene, konnten Einzelbeiträge immer 
dann eine besonders starke Breitenwirkung ent-
falten, wenn sich diese an aktuelle oder stark 

emotionsgeladene Ereignisse und Sachverhalte 
anlehnten. Diesbezüglich veröffentlichte Bei-
träge, Tweets oder Reels generierten nicht nur 
zahlreiche „Aufrufe“, sondern erschienen auch 
von besonderer Relevanz. Eine Plattform die von 
diesem Phänomen, also der Umdeutung aktu-
eller Lebenssachverhalte, in besonderem Maße 
betroffen zu sein schien, war Twitter. Hiernach 
abgesetzte Hashtags standen oftmals dia-
metral zur tatsächlichen Informationslage und 
nutzten diese für ihre jihadistische Umdeutung 
aus. So zum Beispiel der Hashtag #Afghanis-
tan#USA#Militär. Twitternutzer, welche sich 
aktuelle Beiträge hierzu anzeigen ließen, waren 
so unweigerlich durch die gewählten Suchpara-
meter und die Benutzeroberfläche der Plattform 
auch mit Tweets konfrontiert, welche islamisti-
sche Propaganda transportierten.

Das Nutzerverhalten ist insgesamt kurz- und 
schnelllebiger geworden ist. So werden vermehrt 
knappe und schnell konsumierbare Inhalte ge-
teilt und erstellt. Als solche sind vor allem Bilder, 
Videos oder Memes zu nennen, wohingegen 
aufwendigere oder anspruchsvollere Texte nach 
und nach in den Hintergrund rücken. Insoweit 
kann man durchaus von einer zunehmenden 
„Visualisierung der Inhalte“ sprechen. 

Die diesbezüglichen Inhalte unterliegen 
größtenteils individuellen Umgestaltungen be-
kannter Titel, Songs oder Banner kultureller Sub-
bereiche. Dies geschieht entweder durch Modi-
fikationen, Instrumentalisierungen spielerischer 
Elemente (Gamification) oder der Umdeutung 
vorhandener populärer Anklänge zu propagan-
distischen Zwecken. Auch lassen sich beispiels-
weise auf Youtube oder Bitchute wiederkehrend 
manipulierte oder verzerrte Videomitschnitte 
erkennen, welche mehr oder weniger direkten 
Bezug zu populären Filmen, Videospielen oder 
Brandings erkennen lassen. Besonders perfide 
erscheint es in diesem Zusammenhang, dass 
Islamisten zur Verbreitung ihrer extremistischen 
Vorstellungen, gerade auf Gestaltungsmittel 
zurückgreifen, welche insbesondere bei jungen 
Onlinenutzern einen gewissen Widerhall finden. 
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Exkurs: Extremisten bei Telegram und TikTok

Neben Comics und Auszügen aus bekannten Ki-
nofilmen, wird hierbei auch auf gerade im west-
lichen Kulturkreis stark verbreitete Elemente von 
Videospielen zurückgegriffen. Eine Umdeutung 
des Videospiels „Call of Duty“ in „Call of Jihad“ 
ist dabei nur ein Beispiel, wie die religiöse 
Verpflichtung zum „Töten von Ungläubigen“ in 
die Popkultur eingebettet werden soll. Andere 
bekannte Figuren aus Film, Fernsehen, Musik 
und Sport konnten ebenso bereits festgestellt 
werden (z. B. Avengers, Spongebob etc.). 

Eine insoweit religiös-theoretisch bestehende 
Verneinung von Videospielen im islamischen 
Kulturbereich wird in der praktischen Erfahrung 
immer wieder von Einzelfällen aufgeweicht, 
welche das Gaming nicht nur als bloße Freizeit-
beschäftigung, sondern auch als bewährtes 
Propagandainstrument und Vorstufe des anzu-
strebenden Jihads praktizieren. Die Bandbreite 
potenzieller Videospiele ist dabei immens. Dies 
trifft letztendlich auch auf die Entscheidung zur 
Auswahl der geeignetsten Plattform zu, wobei 
Tendenzen wohl eine Fokussierung auf Smart-
phone- oder tabletbasierte mobile Versionen 
oder aber auch PC-Desktop-Anwendungen hin-
reichend begründen dürften.

Ähnliches lässt sich auch mit Blick auf die Musik 
festhalten. Islamisten sagen Musik eine Nähe 
zu anderen sündhaft verstandenen Handlungen 
nach. Sie gilt – sofern nicht gänzlich verboten 
– zumindest als religiös anstößig. Gleichwohl 
konnte immer wieder festgestellt werden, dass 
einzelne Versatzstücke derzeit populärer Musik-
titel aus Rap oder Hip-Hop, immer wieder zur 
Untermalung gewaltverherrlichender Videos und 
Texte verwandt wurden. Die mit den jeweiligen 
Musikstücken einhergehenden Bekanntheits- 
und Verbreitungsebene wird bereits seit Jahren 
durch Islamisten genutzt, um ihre Weltsicht 
reichweitenstark zu verbreiten. Das hierbei 
insbesondere auf die Social-Media-Reichweite 
bekannter Musiker, Sportler oder Personen 
des öffentlichen Lebens zurückgegriffen wird, 
ist selbstredend. Letztgenannte werden dabei 
auf Beiträgen, Videos und Bildern verlinkt, um 

in deren „Schlepptau“ eine möglichst große 
öffentliche Reichweite zu erzielen. 

Im Besonderen: Nutzer-
verhalten bei TikTok 
Ein Instrument, welches diesen Effekt zusätz-
lich befeuert, ist die Videoplattform TikTok. Sie 
richtet sich aufgrund ihres Aufbaus vor allem 
an junge Menschen – eine Altersgruppe, auf 
welche Extremisten am ehesten abzielen. 

Hinzu kommt der durch TikTok verwandte 
Algorithmus bzw. die eigentliche Konzeption 
der Plattform. Wird diese geöffnet, erfolgt sofort 
die Einblendung eines Fensters bzw. Reiters, 
welcher Videos mit musikalischer Untermalung 
vorschlägt und in dessen Folge auch abspielt. 
Diese sind ausschließlich auf die zuvor ein-
gegebenen Vorlieben oder bereits konsumierten 
Inhalte zugeschnitten. Danach registriert der 
Algorithmus sofort – und vor allem ausgespro-
chen präzise – das Nutzerverhalten. Werden 
also bestimmte Inhalte öfter oder länger konsu-
miert, ergehen zukünftig automatisiert vermehrt 
Vorschläge für ähnliche Beiträge. Auf diesem 
Weg können sich islamistische Inhalte, welche 
scheinbar unauffällig in Videos des alltäglichen 
Lebens eingebettet sind, in den eigenen News-
Feed implementieren. 

Von daher kann man grundsätzlich der all-
gemeinen Beobachtung zustimmen, dass der 
technische Aufbau der Plattform entsprechende 
Radikalisierungstendenzen unterstützt und 
sogar vorantreiben kann. Eine ideologisierende 
Blasenbildung kann ebenso nicht ausgeschlos-
sen werden. 

Bezogen auf die hiesige islamistische Szene 
konnte beobachtet werden, dass 2021 zuneh-
mend mehr Personen TikTok-Accounts unter-
hielten. Bei diesen ließen sich bisher jedoch 
nur wenige eigene Videos feststellen. Vielmehr 
scheint die Plattform bisher überwiegend als 
Konsumenten-Plattform verstanden zu werden. 
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Danach werden zwar Videos aufgerufen und 
geschaut, jedoch bisher nur nachrangig mit 
eigenen Inhalten bestückt. Es darf jedoch ange-
nommen werden, dass es sich hierbei lediglich 
um eine temporäre Bestandsaufnahme handelt. 
Vielmehr ist davon auszugehen, dass nach 
einer gewissen Vertrautheit mit der Plattform, 
auch zunehmend eigene Inhalte eingepflegt 
werden. Dieser Prozess dürfte im Wesentlichen 
auch von der den Plattformen generell eigenen 
Skalierungs-Schwelle, also dem Zeitpunkt in 
dem die Plattform eine gewisse Monopolstel-
lung genießt, abhängig sein. Dem entspricht 
auch die bereits im hiesigen islamistischen 
Personenkreis wahrgenommene Tendenz, auch 
auf anderen Plattformen Videos von TikTok zu 
teilen und weiterzuleiten. Insoweit finden sich 
bereits heute zahlreiche Beispiele auf Nutzer-
konten von Facebook, Instagram oder Twitter, 
welche bereits erhebliche Weiterleitungen 
von diversen TikTok-Kanälen aufweisen. In 
diesem Zusammenhang nehmen insbesondere 
bundesweit agierende Imame und Prediger eine 
herausgehobene Stellung ein. Aktuelle Kurz-
videomitschnitte (z. B. von Islamseminaren oder 
Predigten) werden nicht nur geteilt, sondern 
es finden sich auf diesen auch Ankündigungen 
oder Verlinkungen zu anderen Plattformen. Der 
hiernach bereits vollzogene Brückenschlag 
zu anderen sozialen Netzwerken rundet das 
Portfolio der entsprechenden islamistischen 
Personengruppe aus hiesiger Sicht ab. 

Auch scheint die Plattform eine ideale Er-
gänzung zu den bereits bestehenden Verbrei-
tungsmöglichkeiten zu sein. Denn wohingegen 
die etablierten Videosharing-Plattformen, wie 
beispielsweise Youtube, relativ lange Video-
beiträge vorhalten, konzentriert sich TikTok auf 
die den jungen Konsumenten entgegenkom-
mende kurze und prägnante Darstellung von 
Inhalten. Inwieweit zusätzlich zu den enormen 
Verbreitungs- und Nutzungsmöglichkeiten auch 
weiterführende Vernetzungs- und Kommunika-
tionswege durch TikTok bereitgestellt werden 
können, ist im Rahmen der weiteren Entwick-
lung abzuwarten. 
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VIII. Spionageabwehr 

1. Aufgabe und Überblick
Innerhalb der Verfassungsschutzbehörde hat die Spionageab-
wehr gemäß § 4 Abs. 1, Satz 2 Nr. 2 ThürVerfSchG die gesetz-
liche Aufgabe, sicherheitsgefährdende oder geheimdienst-
liche Tätigkeiten im Geltungsbereich des Grundgesetzes für 
eine fremde Macht zu beobachten, Informationen darüber zu 
sammeln und diese auszuwerten. Hierbei wird eine vertrau-
ensvolle und enge Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 
Verfassungsschutz sowie den Behörden im Verfassungsschutz-
verbund gepflegt. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist nach wie vor durch ihre 
geopolitischen Lage, der bedeutenden Position innerhalb der 
Europäischen Union und der NATO sowie als eine der führen-
den Industrienationen mit Standorten zahlreicher Unterneh-
men der Spitzentechnologie ein prioritäres Aufklärungsziel 
für Nachrichtendienste fremder Staaten. Es gilt, Thüringen als 
Teil der föderalen Struktur und erfolgreichen Forschungs- und 
Wirtschaftsstandort vor derartigen Aktivitäten zu bewahren und 
den Schutz für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Die Hauptakteure der gegen die Bundesrepublik Deutschland 
gerichteten Spionage sind weiterhin die Russische Födera-
tion, die Volksrepublik China, die Islamische Republik Iran 
und die Republik Türkei, sowie einige Staaten aus dem nah-, 
mittel- und fernöstlichen aber auch dem nordafrikanischen 
Raum. Daneben werden im Rahmen der Spionageabwehr des 
Verfassungsschutzverbundes auch nachrichtendienstliche 
Aktivitäten solcher Staaten in Deutschland bearbeitet, mit 
denen die Bundesrepublik in anderen Zusammenhängen ggf. 
partnerschaftlich zusammenarbeitet. 

Die innen-, außen- sowie wirtschaftspolitischen Ziele dieser 
Länder bestimmen die Schwerpunkte der Aktivitäten ihrer 
jeweiligen Nachrichtendienste. Die Beschaffungsaktivitäten 
der Nachrichtendienste richten sich daher nicht allein nach 
der jeweiligen gesetzlichen Aufgabenzuweisung, sondern sie 
orientieren sich zudem an aktuellen politischen Vorgaben oder 
wirtschaftlichen Prioritäten der Staaten. Die Informationsbe-
schaffung ist schwerpunktmäßig auf die Bereiche Politik, Wirt-
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schaft, Militär, Wissenschaft und Technik gerich-
tet. Ziel ist die Erlangung eines Informations-/
Wissensvorsprungs, ein illegaler Technologie-
transfer und die Möglichkeit der Einflussnahme 
auf Willensbildung- und Entscheidungsprozesse 
(z. B. durch Kenntniserlangung über politische/
gesellschaftliche Konflikte im Zielland), mit 
denen letztlich eine Schwächung der Position 
Deutschlands in den Beziehungen zu anderen 
Staaten oder eine Schwächung der Marktposi-
tion deutscher Unternehmen verbunden sind.

Eine große Zahl von Menschen suchte in den 
vergangenen Jahren Zuflucht und Schutz in 
Europa u. a. aufgrund einer desolaten und 
existenzbedrohenden Sicherheitslage oder 
politischer Verfolgung in ihren Heimatlän-
dern. Damit einhergehend betreiben fremde 
Nachrichtendienste in Deutschland intensiv 
die Ausspähung oppositioneller Aktivitäten 
und die Unterwanderung der Exilgemeinden, 
etwa indem sie personenbezogene Daten von 
oppositionellen Personen und sonstige Infor-
mationen zu Aktivitäten von entsprechenden 
Vereinigungen in Deutschland sammeln. Ziel 
solcher Ausspähungs- und Unterwanderungs-
versuche ist letztlich die Sicherung des eigenen 
Herrschaftsanspruches im Heimatland.

Darüber hinaus bemühen sich einige Länder 
weiterhin darum, in den Besitz atomarer, bio-
logischer oder chemischer Massenvernichtungs-
waffen und der hierfür erforderlichen Trägersys-
teme zu gelangen. Sie bedienen sich u. a. ihrer 
Nachrichtendienste bei der Beschaffung not-
wendiger Güter zu deren Herstellung sowie des 
erforderlichen Know-hows. Die Spionageabwehr 
des Verfassungsschutzverbundes tritt solchen 
Beschaffungsbemühungen in Zusammenarbeit 
mit anderen Behörden entgegen (Proliferations-
abwehr).

Die damit angesprochenen Bereiche Wirtschaft, 
Wissenschaft und Technik nehmen als Auf-
klärungsziele für Nachrichtendienste ein immer 
breiteres Spektrum ein. Insbesondere Staaten 
mit Forschungs- und Technologierückständen 

haben großes Interesse an Informationen über 
Fertigungstechniken und technisches Know-
how. In Russland und China sind Nachrich-
tendienste gesetzlich befugt, aktiv Spionage 
zur Förderung der heimischen Wirtschaft zu 
betreiben. Auch unterliegen dortige Unter-
nehmen einer weitgehenden Verpflichtung zur 
Zusammenarbeit mit den eigenen Nachrichten-
diensten. Daher sind Information und Aufklä-
rung von potenziell gefährdeten Unternehmen 
sowie wissenschaftlichen Einrichtungen und die 
Durchführung von Sensibilisierungsgesprächen 
über die Gefahren der Wirtschaftsspionage als 
wichtige Aufgabe der Spionageabwehr unver-
zichtbar. 

Angesichts der immer komplexeren weltpoliti-
schen Entwicklungen, sich abzeichnender Ver-
schiebungen im globalen Kräfteverhältnis sowie 
einer rasanten Digitalisierung des Informations-
raumes, spielt das Bestreben nach Deutungs-
hoheit über aktuelle Vorgänge und Entwicklun-
gen mittels gezielter Einflussnahmeversuche, 
Desinformation und Propaganda eine immer 
größere Rolle. Einflussnahmeaktivitäten auslän-
discher staatlicher Stellen und unter Beteiligung 
von Nachrichtendiensten fremder Staaten zielen 
dabei auf unterschiedliche Adressatengruppen, 
wie Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft ab und sprechen Diaspora-Grup-
pen an. 

Im Berichtszeitraum wurde ein Ehepaar durch 
den Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts 
München wegen geheimdienstlicher Agenten-
tätigkeit für einen chinesischen Nachrichten-
dienst verurteilt. Die Eheleute sollen seit dem 
Jahr 2010 geopolitische Analysen an einen 
Mitarbeiter eines chinesischen Nachrichten-
dienstes übermittelt haben und hierzu über 
einen von ihnen betriebenen Thinktank Kontakt 
u. a. zu amerikanischen Staatsangehörigen auf-
genommen haben.

Ebenfalls im Berichtszeitraum verurteilte 
das Kammergericht Berlin einen ehemaligen 
Mitarbeiter des Bundespresseamtes wegen 
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geheimdienstlicher Agententätigkeit für den 
ägyptischen Auslandsnachrichtendienst. Das 
Gericht sah es als erwiesen an, dass der An-
geklagte die deutsche Nachrichtenlage in Bezug 
auf Ägypten beobachtet, ausgewertet und an 
den ägyptischen Nachrichtendienst übermit-
telt hat. Auch habe er Informationen zu der in 
Ägypten verbotenen Muslimbruderschaft sowie 
Daten von weiteren Mitarbeitern des Bundes-
presseamtes an wechselnde Führungsoffiziere 
übermittelt.

Wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit 
für den russischen Militärgeheimdienst GRU 
verurteilte das Kammergericht Berlin zudem den 
Mitarbeiter einer Sicherheitsunternehmens, 
der zur Überprüfung elektrischer Geräte in den 
Liegenschaften des Deutschen Bundestages 
eingesetzt war. Der Angeklagte hatte so Zugang 
zu einer Vielzahl von Grundrissen von durch den 
Deutschen Bundestag genutzten Liegenschaften 
in Berlin, die er an einen Mitarbeiter der russi-
schen Botschaft in Berlin weitergab.

2. Methoden fremder 
Nachrichtendienste
Bei der Informationsbeschaffung bedienen 
sich die Nachrichtendienste neben allgemein 
zugänglicher Quellen (z. B. Fachliteratur, Online-
bibliotheken, Fachkongresse und Vortragsveran-
staltungen) einer Vielzahl von Methodiken.

Menschlichen Quellen kommt bei der Informa-
tionsbeschaffung eine unverändert große Be-
deutung zu. Oft werden entsprechende Kontakte 
aus Legalresidenturen heraus von dort vorgeb-
lich als Diplomaten oder Journalisten tätigen 
Mitarbeitern des Nachrichtendienstes initiiert. 
Solche Verbindungen können im Rahmen der of-
fenen Gesprächsführung unverfänglich aufrecht-
erhalten werden, aber auch – über die gezielte 
„Pflege“ eines solchen Kontakts – zum Aufbau 

50 Stützpunkt eines fremden Nachrichtendienstes, abgetarnt in einer offiziellen oder halboffiziellen Vertretung (beispielsweise in Bot-
schaften, Generalkonsulaten, Presseagenturen, Fluggesellschaften, etc.) seines Landes im Gastland.

einer geheimdienstlichen Agentenverbindung 
führen. Die Nachrichtendienste fremder Staaten 
sind in Deutschland personell sehr unterschied-
lich an ihren amtlichen und halbamtlichen 
Vertretungen (Botschaften, Konsulate) präsent. 
Sie operieren unter anderem aus sogenannten 
Legalresidenturen50 heraus. Dabei sind für die 
Nachrichtendienste fremder Staaten deutsche 
Bürger von Interesse, die sich für längere Zeit 
beruflich oder privat auf dem Gebiet des frem-
den Staates aufhalten oder regelmäßig dorthin 
reisen und Kontakte pflegen. Dazu zählen neben 
Angehörigen diplomatischer Vertretungen und 
weiteren Vertretern aus Politik und Verwaltung 
insbesondere Firmenrepräsentanten, Wissen-
schaftler oder Studierende/Gastwissenschaft-
ler. Der Aufenthalt dieser Personen auf dem 
Gebiet des fremden Staates und die damit 
verbundenen rechtlichen und tatsächlichen Ein-
wirkungsmöglichkeiten z. B. bereits im Rahmen 
der Einreise bieten den Nachrichtendiensten 
eine Vielzahl von Zugangsmöglichkeiten zu den 
aus ihrer Sicht interessanten Zielpersonen. Ent-
sprechende, teils auch zunächst unverfänglich 
im Rahmen von persönlichen Gesprächen oder 
über Karrierenetzwerke aufgebaute Kontakte 
werden bei einer erneuten Einreise oder auch 
nach der Rückkehr nach Deutschland gepflegt.

Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung 
zahlreicher Prozesse – nicht zuletzt voran-
getrieben durch die Pandemielage der letzten 
Jahre – bietet für Angreifer neue potenzielle 
Einfallstore in IT-Systeme von Verwaltungen 
und Unternehmen und damit einen erweiterten 
Aktionsradius. Die weiter voranschreitende 
Digitalisierung hat der nachrichtendienstlichen 
Informationsbeschaffung somit neue Möglich-
keiten eröffnet. Informationen, die früher nur 
durch menschliche Quellen zu erlangen waren, 
sind heutzutage verhältnismäßig leicht und 
ohne größere Risiken auf technischem Weg zu 
beschaffen. Cyberangriffe eröffnen dadurch in 
steigendem Umfang die Chance zur Erlangung 
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sensibler Informationen bei überschaubarem 
eigenen Ressourceneinsatz. Zugleich werden 
die bei erfolgreichen Cyberangriffen erlangten 
Zugänge aber auch für anschließende Desinfor-
mations- und Einflussnahmeversuche (Hack and 
Leak“-Operationen, bei denen erbeutete Daten 
teils in manipulierter Form öffentlich gemacht 
werden) und/oder „Hack and Publish“-Ope-
rationen, in denen Falschinformationen über 
gekaperte reichweitenstarke Kommunikations-
kanäle veröffentlicht werden) genutzt. 

Daten sind weltweit verfügbar und werden 
zu begehrten Informationsquellen auch für 
fremde Nachrichtendienste. Dementsprechend 
stellt der stetig wachsende Einfluss moderner 
Informationstechnologien (IT) eine besondere 
Herausforderung für die Sicherheitsbehörden 
dar. Das Risiko, von Cyberangriffen betroffen 
zu sein, betrifft generell neben dem wirtschaft-
lichen und wissenschaftlichen auch den politi-
schen Bereich als klassischem Betätigungsfeld 
von Nachrichtendiensten. Eine Identifizierung 
der Urheber ist möglich, häufig jedoch mit 
verbleibenden Unsicherheiten verbunden. Der 
Schutz vor bzw. das Erkennen von elektroni-
schen Angriffen auf Wirtschaftsunternehmen, 
Regierungsstellen, Forschungseinrichtungen 
und Einzelpersonen in exponierter Stellung 
erfordert immer intensivere Anstrengungen und 
Aufwendungen.

So werden zunehmend elektronische Angrif-
fe mit mutmaßlich nachrichtendienstlichem 
Hintergrund auf Wirtschaftsunternehmen und 
Regierungsstellen festgestellt. Derartige Maß-
nahmen können nahezu ohne Eigenrisiko von 
den Heimatstaaten der Akteure aus initiiert wer-
den. Sie sind hochkomplex, erfolgen teils mit 
erheblichem zeitlichen Vorlauf und mit hoher 
Professionalität und sind geeignet, auch kurz-
fristige Informationsbedarfe der dortigen Regie-
rungsstellen zu erfüllen. Anhaltspunkte für eine 
staatliche Steuerung bzw. Anbindung an Nach-
richtendienste fremder Staaten ergeben sich 
etwa aus der Auswahl der angegriffenen Ziele, 
den dadurch erkennbar werdenden konkreten 

Aufklärungsinteressen und der Langfristigkeit 
ihres Auftretens. Eigens geschaffene, mit mo-
dernster Technik ausgestattete Arbeitseinheiten 
agieren mit staatlichem Aufklärungsauftrag. 
Sie sind zum Teil als eigenständige Organisa-
tionseinheiten im jeweiligen Nachrichtendienst 
angesiedelt. Häufig bleiben Datenverluste bei 
den Adressaten dieser Angriffe unerkannt oder 
werden nur mit erheblichem Zeitverzug fest-
gestellt. Ein Problem stellt dabei z. B. speziell 
entwickelte Schadsoftware dar, die erst im 
konkreten Bedarfsfall – mitunter Monate oder 
Jahre nach ihrer Installation – aktiviert wird. Die-
se Arten der Informationsbeschaffung sind als 
Spionagemethode fest etabliert und gewinnen 
für fremde Nachrichtendienste an Bedeutung. 
Sie sind in Echtzeit durchführbar, die Erfolgs-
aussichten hoch, Kosten und Risiken bleiben 
meist kalkulierbar. Die Angreifer bedienen sich 
ausgereifter Tarnstrategien und vielfältiger 
Verschleierungsmechanismen. Sie erschweren 
damit nachhaltig die Aufklärung und Abwehr 
der elektronischen Angriffe. Cyberabwehr und 
Cybersicherheit haben sich zu Schwerpunktauf-
gaben in der Spionageabwehr ausgebildet.

Daneben sind verstärkte Aktivitäten über so-
genannte soziale Medien zur Beeinflussung 
von gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland 
erkennbar. Mit der gesteuerten Verbreitung von 
„Fake News“ versuchen fremde Nachrichten-
dienste Einfluss auf gesellschaftliche und poli-
tische Meinungsbildungsprozesse zu nehmen 
und zumindest indirekt auf politische Entschei-
dungen einzuwirken. Sie greifen absehbare 
gesellschaftliche Konflikte auf oder verstärken 
diese mit dem Ziel der Destabilisierung und De-
legitimierung der gesellschaftlichen Institutio-
nen in den Zielländern. In Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie gingen Kampagnen zur 
Desinformation und gegen „den Westen“, die 
EU und Deutschland gerichteter Propaganda 
verstärkt von Russland, China und Iran aus. Das 
Portfolio hierbei eingesetzter Mittel ist vielfältig 
und kann von dem bereits aus der Vergangen-
heit bekannten Einsatz von Einflussagenten 
über den zielgerichteten Aufbau und die Pflege 



99

Spionageabwehr 

von Kontakten zu Multiplikatoren in Politik und 
Wirtschaft, über regelrechte Propagandaoffen-
siven und dem damit verbundenen Versuch 
der Instrumentalisierung ganzer Bevölkerungs-
gruppen bis hin zu Einflussnahme-Aktivitäten in 
der Wirtschaft reichen. So erregten chinesische 
Versuche der Einflussnahme auf die deutsche 
Wirtschaft durch Direktinvestitionen besondere 
Aufmerksamkeit. Gezielte chinesische Firmen-
beteiligungen in ausgewählten Schlüsselbran-
chen im Ausland sind erklärter Bestandteil der 
Industriestrategie „Made in China 2025“. In die 
Prozesse der staatlichen Direktion von Investi-
tionen staatlicher, halbstaatlicher und privater 
chinesischer Unternehmen sind auch Nachrich-
tendienste eingebunden. Darüber hinaus unter-
nimmt insbesondere Russland mit zunehmen-
der Intensität den Versuch, die politische und 
öffentliche Meinung in Deutschland u. a. durch 
die mediale Verbreitung von Propaganda und 
Desinformationen in seinem Sinne zu beeinflus-
sen. Als Mittel zum Zweck dienen dabei neben 
den sozialen Medien die staatlich geförderten 
sowie privaten Institute („Think Tanks“) und die 
russischen Staatsmedien. So verbreiten welt-
weit sendende TV-, Radio- und Internetkanäle 
auch in Deutschland gezielt Narrative im Sinne 
der russischen Führung. Staatliche Unterneh-
men kaschieren ihre Aktivitäten, indem sie als 
unabhängige Medien auftreten. Auf diese Weise 
gelingt es ihnen beispielsweise, sich insbeson-
dere in Kreisen von Verschwörungstheoretikern 
als Alternative zu den als „Mainstream-Medien“ 
und „Lügenpresse“ diffamierten deutschen 
Medien zu positionieren. Die seitens Russlands 
verfolgten Ziele sind die Diskreditierung der 
Bundesregierung und der Landesregierungen, 
die polarisierende Zuspitzung des politischen 
Diskurses und das Untergraben des Vertrauens 
in staatliche Stellen. Die Berichterstattung die-
ser Medien im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie verstärkte das Narrativ, die Bundes-
regierung sowie die Landesregierungen würden 
die Pandemie systematisch zur Einschränkung 
der Grundrechte sowie für die Errichtung eines 
Überwachungsstaates ausnutzen.

3. Wirtschaftsschutz / 
Cyberabwehr 
Die deutsche Wirtschaft investiert große 
Summen in Forschung und Entwicklung. So 
schafft sie die Grundlagen für Innovationen 
und Know-how. Hierdurch besitzt sie einen 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Diese 
internationale Spitzenrolle weckt bei Konkur-
renzunternehmen einerseits, aber auch fremden 
Staaten andererseits nach wie vor Begehrlich-
keiten. An Grenzen stößt diese Differenzierung 
dort, wo es wegen der engen Verflechtung von 
Staat, Wirtschaft und Wissenschaft im Einzelfall 
kaum möglich, zwischen staatlich betriebener 
Wirtschaftsspionage fremder Staaten und der 
Ausspähung durch konkurrierende Unterneh-
men zu unterscheiden. Auch die Erschließung 
neuer Märkte im Ausland eröffnet Unternehmen 
viele wirtschaftliche Chancen, birgt zugleich 
aber auch eine Vielzahl an Sicherheitsrisiken. 
Fremde Nachrichtendienste besitzen auf ihrem 
Hoheitsgebiet „Heimvorteil“. Sie handeln häufig 
mit umfassenden Exekutivbefugnissen.

Wirtschaftsspionage verursacht in Deutsch-
land jährlich erheblichen Schaden und kostet 
wertvollen Know-how-Vorsprung. Ausländische 
Nachrichtendienste versuchen in einem ersten 
Schritt, innovations- und leistungsfähige Unter-
nehmen und Institutionen zu detektieren. We-
sentlich dabei sind Bemühungen, Kontakte zu 
Entscheidungs- und Kompetenzträgern in Wirt-
schaft und Wissenschaft auf- oder bestehende 
Kontakte auszubauen. Diese Versuche sind 
nicht begrenzt auf die aus den Medien bekann-
ten Kampagnen mittels „Fake-Profilen“ auf Platt-
formen wie LinkedIn, sondern können über die 
virtuelle Welt hinausgehen. Das langfristige Ziel 
dabei ist es, einen Wissensvorsprung durch ille-
gales Abgreifen von Know-how zu erlangen. Die 
besondere Gefahr der Wirtschaftsspionage be-
steht darin, dass den Mitarbeitern der meisten 
Unternehmen nachrichtendienstliche Mittel und 
Vorgehensweisen nicht bekannt sind. Seitens 
des Angreifenden stehen jedoch professionelles 
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nachrichtendienstliches Know-how und die 
entsprechenden Mittel zur Verfügung. Anders 
als im Bereich der Sicherung der Informations-
technologie und sonstiger Anlagen des Unter-
nehmens entzieht sich die neben technischen 
Mitteln auch weiterhin relevante Informations-
gewinnung fremder Nachrichtendienste durch 
menschliche Quellen – unabhängig davon, ob 
diese durch Anwerbung bereits im Unternehmen 
beschäftigter geeigneter Personen oder durch 
Einschleusung erfolgt – häufig der Kontrolle sei-
tens der Verantwortlichen des Unternehmens. 
Geeignetes Mittel gegen – auch zunächst un-
verfänglich wirkende – Ausforschungsversuche 
sind hinreichend sensibilisierte Mitarbeiter in 
den Unternehmen und deren Bereitschaft, sich 
im Falle eines entsprechenden Verdachts einer 
verantwortlichen  Stelle (z. B. Unternehmens-
sicherheit) anzuvertrauen.

Neben dem Einsatz klassischer Mittel und Me-
thoden der Wirtschaftsspionage hat die zuneh-
mende elektronische Vernetzung zu neuartigen 
und erhöhten Risiken im Cyberraum geführt. 
Interne und externe Sicherheitsrisiken in der 
realen und Cyberwelt erfordern einen ganzheit-
lichen Wirtschaftsschutz. Denn die Durchdrin-
gung des beruflichen Alltags mit internetfähigen 
Geräten und die Digitalisierung von Informatio-
nen führen dazu, dass nahezu alle Wirtschafts-
bereiche von Gefahren aus dem Cyberraum 
bedroht sind. Das Thema Cybersicherheit stellt 
daher branchenübergreifend eine stetig wach-
sende Herausforderung dar. Die Informations-
beschaffung fremder Nachrichtendienste durch 
den Einsatz technischer Mittel, insbesondere 
über moderne Kommunikationsmedien, gehört 
zum Alltag. Dies gilt umso mehr, als auch nicht 
öffentlich zugängliche Informationen in Zeiten 
zunehmender Digitalisierung oft leicht und ohne 
größere Risiken erreichbar sind.

Zu den bekanntesten Gruppierungen, die frem-
den Nachrichtendiensten zugeordnet werden, 
zählen etwa APT 28 (auch als Sofacy, Fancy 

51 Spear-Phishing bezeichnet Angriffe mittels elektronischer Kommunikation, die auf bestimmte Personen, Organisationen oder Unter-
nehmen abzielen.

Bear, Pawn Storm oder Sednit), Snake (auch 
Uroburos oder Turla) und GHOSTWRITER. Vor 
allem elektronische Angriffe, also gezielte Maß-
nahmen mit und gegen IT-Infrastrukturen, sind 
ein wirksames und wichtiges Mittel der Informa-
tionsgewinnung. Die Möglichkeiten reichen vom 
Ausspähen, Kopieren oder Verändern von Daten 
(z. B. von Kundenlisten oder Strategiepapieren) 
über den Missbrauch von Identitäten bis hin zur 
Übernahme und Sabotage von Produktions- und 
Steuerungseinrichtungen. Wegen eines befürch-
teten Imageverlustes zeigen Unternehmen die 
Vorfälle nur selten bei den zuständigen Stellen 
an. Dabei ist die Zusammenarbeit von Unter-
nehmen und Sicherheitsbehörden wichtig, um 
Schutzmaßnahmen fest zu etablieren.

Große Konzerne verfügen in der Regel über aus-
reichend Potenzial, geeignete Schutzmaßnah-
men zu ergreifen. Bei der Mehrzahl der kleinen 
und mittleren Unternehmen fehlt mitunter 
das Bewusstsein, dass auch sie durchaus ein 
lohnendes Ziel für Spionage- und Ausspähungs-
aktivitäten sein können.

Im Rahmen solcher Cyberangriffe auf Regie-
rungsstellen, Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen werden u. a. klassische Troja-
ner-E-Mails oder Watering-Hole-Attacks mit 
Drive-By-Infektionen eingesetzt. Häufig kommt 
Spear-Phishing51 als Angriffsmethode zur 
Anwendung, wobei jede Attacke mit hohem Auf-
wand speziell auf ein Ziel zugeschnitten wird. 
Ausgangspunkt ist auch hier oft ein ausgefeil-
tes „Social Engineering“. Als Trojaner-E-Mails 
gelten hier E-Mails, die zumeist im Anhang eine 
Schadsoftware enthalten. Diese als nützliche 
Datei getarnte Schadsoftware wird beim Öffnen 
der Datei aktiviert, um den betroffenen Rechner 
dann im Hintergrund zu manipulieren. Bei 
Watering-Hole-Attacks wiederum manipuliert 
der Angreifer bestimmte Webseiten derart, dass 
bei dem erwarteten Aufruf der Seiten durch das 
Opfer eine Schadwirkung ausgelöst wird. 
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Die Kritische Infrastruktur (KRITIS)52 insbesonde-
re in den Bereichen Energie- bzw. Wasserversor-
gung, Verkehr und Telekommunikation ist auf-
grund der mit einer Störung oder einem Ausfall 
verbundenen einschneidenden Auswirkungen 
für Bürger und Unternehmen ein herausgehobe-
nes Ziel der Cyberspionage und -sabotage von 
staatlichen oder in deren Interesse handelnden 
nicht-staatlichen Akteuren und vorgeschalteten 
Ausforschungsbemühungen solcher Akteure 
im Vorfeld eines tatsächlichen Angriffes bzw. 
einer Sabotagehandlung. Dies gilt nicht nur für 
Angreifer mit allgemeinkriminellem Hintergrund 
und wirtschaftlicher Motivation, sondern auch 
für Nachrichtendienste fremder Staaten.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz erfüllte 
– in Kooperation mit den Verfassungsschutz-
behörden der Länder – seinen gesetzlichen 
Auftrag, deutsche Unternehmen über die 
Gefahren von Cyberattacken durch fremde 
Nachrichtendienste im Zusammenhang mit der 
Covid-19-Pandemie aufzuklären. So wurden 
auch in Thüringen betroffene Unternehmen, 
insbesondere im Hochtechnologiebereich, über 
bestehende Gefahren von Cyberattacken sowie 
verstärkte Aktivitäten dieser Nachrichtendienste 
informiert. Es ist weiterhin zu befürchten, dass 
Ausspähungsversuche vermehrt auf Unterneh-
men zielen, welche an Impfstoffen, Medikamen-
ten, Antikörpertests und weiteren Innovationen 
forschen, die im unmittelbaren Bezug zur 
Pandemie stehen. Daneben muss davon aus-
gegangen werden, dass u. a. auch Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen in den Bereichen 
der Luft- und Raumfahrttechnik, der maritimen 
Wirtschaft, der Biotechnologie und Quanten-
technologie im Fokus von Aufklärungsbemühun-
gen fremder Nachrichtendienste stehen.

Im Berichtszeitraum ließ der Generalbundes-
anwalt beim Bundesgerichtshof auf Grundlage 

52 Kritische Infrastrukturen sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei 
deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit 
oder andere dramatische Folgen eintreten würden.

53 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Pressemitteilungen vom 21. Juni 2021 und 21. Januar 2022, abrufbar unter www.
generalbundesanwalt.de

54 Als solche gelten Nordkorea, Pakistan, Syrien und der Iran.

eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters beim 
Bundesgerichtshof einen an einer deutschen 
Universität beschäftigten russischen Staats-
bürger festnehmen. Zwischenzeitlich wurde vor 
dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerich-
tes München Anklage wegen geheimdienst-
licher Agententätigkeit erhoben, in welcher dem 
Angeklagten im Ergebnis der Ermittlungen zu 
Last gelegt wird, sich zur Zusammenarbeit mit 
dem russischen Auslandsnachrichtendienst 
SWR bereit erklärt und seinem Führungsoffizier 
Informationen zu Forschungsprojekten im Be-
reich der Luft- und Raumfahrt und insbesondere 
der europäischen Trägerrakete Ariane übermit-
telt zu haben.53

Allen Thüringer Unternehmen, Unternehmens-
verbänden, Forschungseinrichtungen und 
Hochschulen steht der Wirtschaftsschutz 
des Verfassungsschutzes mit Publikationen, 
Sensibilisierungen und Vorträgen kostenfrei zur 
Verfügung.

4. Proliferation
Unter Proliferation versteht man die unerlaub-
te Weitergabe von atomaren, biologischen 
oder chemischen Massenvernichtungswaffen 
(ABC-Waffen) bzw. der zu ihrer Herstellung 
verwendeten Produkte sowie entsprechender 
Waffenträgersysteme (z. B. Raketen und Droh-
nen) einschließlich des dafür erforderlichen 
Know-hows.

Proliferationsrelevante Staaten54 geben durch 
ihr Verhalten auf der internationalen politischen 
Bühne nach wie vor Anlass zu der Befürchtung, 
solche Waffen in einem bewaffneten Konflikt 
einzusetzen oder deren Einsatz zur Durch-
setzung politischer Ziele anzudrohen. Sie sind 
wesentlicher Teil der rüstungs- und militärpoli-
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tischen Ambitionen fremder Staaten und wirken 
sich damit mittelfristig auf Konflikte aus, an 
denen diese Staaten beteiligt sind. Die Herstel-
lung von Massenvernichtungswaffen stellt eine 
ernsthafte Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit dar.

Da jene Staaten ihren Bedarf an den zur Her-
stellung und Weiterentwicklung von ABC-Waffen 
notwendigen Komponenten nur zum Teil selbst 
decken können, sind sie bestrebt, bestehende 
technologische wie produktbezogene Defizite 
durch Beschaffungen aus dem Ausland zu be-
heben. Im Mittelpunkt stehen dabei solche Aus-
fuhrprodukte, die als sogenannte Dual-use-Gü-
ter sowohl im zivilen als auch im militärischen 
Bereich Anwendung finden können. 

Die strenge Gesetzgebung und restriktive 
Exportkontrollen stellen für entsprechende 
Beschaffungsvorhaben hohe Hürden dar. Um 
diese zu umgehen, werden auf verdeckte Weise 
– teilweise durch sog. Umweglieferungen über 
Drittländer, Verwendung gefälschter Endnutzer-
zertifikate, zuweilen aber auch unter direkter 
Einbindung von Mitarbeitern der jeweiligen 
Nachrichtendienste – mitunter konspirativ agie-
rende Beschaffungsnetzwerke genutzt. Ziel ist 
es, die tatsächliche Endverwendung der Güter 
gegenüber den überwachenden Behörden und 
den potenziellen Lieferanten zu verschleiern.

Im Berichtzeitraum hat die Bundesanwaltschaft 
auf Grund eines Haftbefehls des Ermittlungs-
richters des Bundesgerichtshofes einen 
deutsch-iranischen Geschäftsmann wegen des 
Verdachts gewerbsmäßiger Verstöße gegen das 
Außenwirtschaftsgesetz (AWG) festnehmen 
lassen. Der Geschäftsmann wird beschuldigt, in 
mehreren Fällen entgegen der exportrechtlichen 
Bestimmungen über Zwischenhändler Waren in 
den Iran ausgeführt zu haben, die dort für das 
iranische Nuklear- und Raketenprogramm ein-
gesetzt werden sollten.55

55 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, Pressemitteilungen vom 14./15. September 2021, abrufbar unter www.generalbun-
desanwalt.de

Betroffen von entsprechenden Beschaffungs-
versuchen können auch kleinere und mittlere 
Unternehmen oder z. B. solche Forschungsein-
richtungen sein, in denen (Gast-)Wissenschaft-
ler oder Studierende aus dem Heimatland des 
betreffenden Nachrichtendienstes tätig sind. 
Zur Verhinderung derartiger Beschaffungsak-
tivitäten sensibilisiert der Verfassungsschutz 
Thüringen regional ansässige Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen über die Proliferati-
onsthematik und ihre Risiken. Dabei ist oftmals 
ersichtlich, dass die Problematik bei den Firmen 
präsent ist und diese auch sorgsam mit entspre-
chenden Anfragen umgehen.
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IX. Geheimschutz

56 Unter http:/www.thueringen.de/th3/verfassungsschutz/ueber_uns/rechtsgrundlagen/thuersueg/index.aspx online abrufbar.

1. Allgemeines
Der Geheimschutz ist für den demokratischen 
Rechtsstaat unverzichtbar. Er hat dafür Sorge zu 
tragen, dass Informationen und Vorgänge, deren 
Bekanntwerden den Bestand, lebenswichtige 
Interessen oder die Sicherheit der Bundesre-
publik Deutschland oder eines Bundeslandes 
gefährden kann, vor unbefugter Kenntnisnahme 
geschützt werden. Im Rahmen ihrer Organisa-
tionsgewalt haben Behörden Vorkehrungen zur 
Gewährleistung des Geheimschutzes zu treffen.

Zu den Aufgaben des AfV zählt gemäß § 4 Abs. 2 
Satz 1 ThürVerfSchG die Mitwirkung im Bereich 
des personellen und materiellen Geheimschut-
zes.

2. Personeller Geheim-
schutz
Unter dem Begriff „Geheimschutz“ werden 
sämtliche Vorkehrungen im weiteren Sinne 
verstanden, die dem Schutz von Geheimnissen 
dienen. Nicht jede Person, nicht jeder Amtsträ-
ger erfüllt die für den Umgang mit Geheimnissen 
erforderlichen Voraussetzungen. Folglich gilt es, 
Personen, die aufgrund bestimmter Verhaltens-
weisen für Verrat, Erpressung oder Spionage 
anfällig scheinen, von vornherein den Zugriff auf 
Geheimnisse zu versagen. Diesem Ziel dient die 
Sicherheitsüberprüfung. Dabei wird festgestellt, 
ob der Überprüfte seiner Vergangenheit, seinem 
Charakter, seinen Gewohnheiten und seinem 
Umgang nach Anlass bietet, an seiner persön-
lichen Vertrauenswürdigkeit zu zweifeln, ob 
er somit ein Sicherheitsrisiko darstellt. Dabei 

kommt es nicht auf ein Verschulden im Sinne 
persönlicher Vorwerfbarkeit an.

Rechtsgrundlage für das Sicherheitsüberprü-
fungsverfahren ist das Thüringer Sicherheits-
überprüfungsgesetz (ThürSÜG)56 vom 17. März 
2003 in der Fassung vom 6. Juni 2018.

Sicherheitsüberprüfungen werden für Personen, 
die eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit ge-
mäß § 1 Abs. 2 ThürSÜG ausüben sollen, durch-
geführt. Betroffen sind in erster Linie Personen, 
die Zugang zu Verschlusssachen haben oder 
sich diesen verschaffen können.

Als Verschlusssache werden alle im öffentlichen 
Interesse geheimhaltungsbedürftigen Tatsa-
chen, Gegenstände oder Erkenntnisse – unab-
hängig von ihrer Darstellungsform – bezeichnet. 
Schriftstücke, Zeichnungen, Karten, Fotokopien, 
Lichtbildmaterial, elektronische Datenträger, 
elektrische Signale, Geräte und technische Ein-
richtungen können ebenso wie das gesprochene 
Wort oder Zwischenmaterial (z. B. Entwürfe), 
das im Zusammenhang mit Verschlusssachen 
anfällt, eine solche Klassifizierung erfordern.

Für eine Sicherheitsüberprüfung ist der Geheim-
schutzbeauftragte der jeweiligen Dienststelle 
bzw. der zuständigen obersten Landesbehörde 
verantwortlich. Der Thüringer Verfassungsschutz 
wirkt an der Sicherheitsüberprüfung gemäß 
§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ThürVerfSchG i. V. m. § 3 
Abs. 3 ThürSÜG mit.

Die Sicherheitsüberprüfung wird je nach 
Geheimhaltungsgrad abgestuft. Gemäß §§ 8 ff. 
ThürSÜG wird sie als einfache (Ü 1), erweiterte 
(Ü 2) oder als erweiterte Sicherheitsüberprüfung 
mit Sicherheitsermittlungen (Ü 3) durchgeführt. 
Sie bedarf der vorherigen Zustimmung sowohl 



104

des Betroffenen als auch der gegebenenfalls einzubeziehen-
den Person (Ehegatte/-in oder Lebenspartner/-in).

Das AfV wurde in 349 Fällen als mitwirkende Behörde an 
Sicherheitsüberprüfungen beteiligt und hat jeweils sein Votum 
gegenüber dem Geheimschutzbeauftragten der einleitenden 
Dienststelle abgegeben. Im Einzelnen wurden folgende Über-
prüfungen durchgeführt:

Jahr Ü1 Ü2 Ü3 gesamt
2021 163 161 25 349

2020 185 170 22 377

2019 112 155 46 313

Tabelle 15: Statistik Mitwirkung Sicherheitsüberprüfungen

3. Materieller Geheimschutz
Der materielle Geheimschutz betrifft die Entwicklung, Planung 
und Durchführung technischer Maßnahmen, die dem Schutz 
geheimhaltungsbedürftigen Materials vor Entwendung oder 
Kenntnisnahme durch Unbefugte dienen. Zu technischen 
Sicherheitsmaßnahmen sind auch organisatorische Vorkehrun-
gen zu rechnen, die den Geheimschutz verbessern.

Als Rechtsgrundlage dient die auf Grundlage von § 34 Abs. 
1 ThürSÜG57 erlassene „Verschlusssachenanweisung für den 
Freistaat Thüringen“ (VSA)58. Die VSA richtet sich an Landes-
behörden, landesunmittelbare öffentlich-rechtliche Einrichtun-
gen und die sonstigen der Aufsicht des Freistaats Thüringen 
unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
die mit Verschlusssachen befasst sind und somit Vorkehrungen 
zu deren Schutz zu treffen haben. Darüber hinaus betrifft sie 
Personen, die Zugang zu Verschlusssachen erhalten oder eine 
Tätigkeit ausüben, die einen solchen eröffnet und die Einhal-
tung bestimmter Schutzvorkehrungen erfordert. Für Kommunen 
gilt die VSA nur im Bereich der Aufgabenerfüllung im übertra-
genen Wirkungskreis. Den Kommunen wird empfohlen, die VSA 
auch im eigenen Wirkungskreis anzuwenden.

57 Thüringer Sicherheitsüberprüfungsgesetz (ThürSÜG) vom 17. März 2003 (GVBI. 
S. 185), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Thüringer Gesetzes zur Anpassung 
des Allgemeinen Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229, 263),

58 Thüringer Staatsanzeiger, Nr. 50/2021 S. 2023 ff.; in Kraft getreten am 1. Januar 
2022; online (http://www.thueringen.de/th3/verfassungsschutz/geheimschutz/
index.aspx) abrufbar.
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Entsprechend der Schutzbedürftigkeit der 
Verschlusssache nehmen die herausgebenden 
Stellen die erforderliche Einstufung in einen der 
in § 4 Abs. 2 ThürSÜG bestimmten Geheimhal-
tungsgrade59 vor. Aus der jeweiligen Einstufung 
ergeben sich die notwendigen personellen und 
materiellen Sicherheitsvorkehrungen. Hinsicht-
lich des materiellen Geheimschutzes enthält 
die VSA eine Reihe von Vorschriften, welche die 
Herstellung, Kennzeichnung und Vervielfälti-
gung von Verschlusssachen, den Zugang zu Ver-
schlusssachen, die Dienstpflichten zum Schutz 
von Verschlusssachen, die Aufbewahrung, Ver-
waltung und Mitnahme außerhalb des Dienstge-
bäudes sowie Maßnahmen bei Verletzung von 
Geheimschutzvorschriften betreffen.

Das Amt für Verfassungsschutz berät öffentliche 
Stellen über den Umgang mit Verschlusssachen 
und sichere Organisationsabläufe, u. a. auch 
über technische Sicherheitsmaßnahmen wie 
Alarmsysteme oder Stahlschränke (sog. Ver-
wahrgelasse). In zunehmendem Maße ergeben 
sich Bedarfe nach einer Beratung von öffent-
lichen Stellen bei der Ertüchtigung informa-
tionstechnischer Systeme zur Verarbeitung von 
Verschlusssachen (IT-Geheimschutz).

Auskünfte zur Geheimschutzbetreuung von Wirt-
schaftsunternehmen erteilt das:

Thüringer Ministerium für Wirtschaft,  
Wissenschaft und digitale Gesellschaft 
Der Geheimschutzbeauftragte für die Wirtschaft 
Postfach 90 02 25 Max-Reger-Straße 4-8 
99105 Erfurt 99096 Erfurt 
Telefon: 0361 3797-140.

59 „VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“, „VS-VERTRAULICH“, „GEHEIM“ oder „STRENG GEHEIM“.

4. Sonstige Überprü-
fungen
Neben seiner Mitwirkung an Sicherheitsüber-
prüfungen wird das AfV an Zuverlässigkeitsüber-
prüfungen beteiligt. In diesem Zusammenhang 
erreichten die Behörde Anfragen nach dem 
Luftsicherheitsgesetz (583), Staatsangehörig-
keitsgesetz (1.282), Sprengstoffgesetz (612), 
Waffengesetz (32.270), zahlreiche nach dem 
Aufenthaltsgesetz  und der Gewerbeordnung 
(913). 

Der hohe Wert bei Zuverlässigkeitsüberprü-
fungen nach dem Waffengesetz resultiert aus 
der am 20. Februar 2020 in Kraft getretenen 
Verschärfung des Waffenrechts. Seither ist 
eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz im 
Rahmen der Waffenerlaubniserteilung gesetz-
lich vorgegeben, um Verfassungsfeinden die 
Erlangung einer Waffenerlaubnis zu verwehren. 

Insgesamt kommt den Mitwirkungsaufgaben 
des Verfassungsschutzes eine immer größe-
re Bedeutung zu, womit auch ein deutlicher 
Anstieg der Anfragen in diesem Bereichen zu 
vermerken ist.
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Glossar

Anti-Antifa 
Unter dem Begriff „Anti-Antifa“ verfolgen Neona-
zis in Anlehnung an Terminologie und Vorgehens-
weise von Linksextremisten ein Konzept zur 
Erfassung und Veröffentlichung von Daten über 
politische Gegner. Mit der Begriffswahl wollen sie 
verdeutlichen, dass ihr Handeln eine Reaktion 
auf linksextremistische Aktivitäten darstellt und 
als solche auch militante Aktionsformen um-
fassen kann. Ihre Aktivitäten weisen bisher in der 
Regel einen propagandistischen Charakter auf 
und zielen vornehmlich auf die Verunsicherung 
des Gegners ab. Als Gegner werden dabei auch 
Angehörige der Sicherheitsbehörden angesehen.

Antideutsche 
Anhänger einer antideutschen Ideologie bilden 
eine Besonderheit innerhalb der gewaltbereiten 
linksextremistischen Szene und tragen zu einer 
deutlichen Polarisierung im linksextremistischen 
Gefüge bei. Hauptbestandteil antideutscher 
Ideologie ist die bedingungslose Solidarität mit 
der Politik des Staates Israels und dem jüdischen 
Volk. Antideutsche sprechen sich   in Befürchtung 
eines neuerlichen, von Deutschland ausgehen-
den Holocaust   für eine massive Unterstützung 
des Staates Israels und des Judentums aus und 
stehen oft positiv zu den USA als deren Schutz-
macht. Antideutsche befürchten ein Erstarken des 
deutschen Nationalismus und ein großdeutsches 
„Viertes Reich“, sie lehnen daher einen deut-
schen Nationalstaat insgesamt ab. Im linksextre-
mistischen Umfeld treten Antideutsche verstärkt 
durch Antisemitismusvorwürfe gegen rivalisieren-
de linksextremistische Gruppierungen hervor.

Antifa, autonome 
Der „antifaschistische Kampf“ ist ein Haupt-
agitationsfeld von Autonomen. Aus ihrer Sicht 
ist es geboten, den Kampf gegen Faschisten und 
Rassisten in die eigenen Hände zu nehmen. In 
autonomen Publikationen und Stellungnahmen 
wird für Gegenveranstaltungen zu rechtsext-
remistischen Kundgebungen geworben. Die 
Agitation richtet sich auch gegen bestimmte 
staatliche Einrichtungen oder ihre Repräsen-
tanten. Darüber hinaus werden Adressen 
und „Steckbriefe“ von politischen Gegnern 
veröffentlicht, die nicht selten mit der Auffor-
derung verbunden sind, diese Personen auch 
anzugreifen. Im Rahmen der „antifaschistischen 
Selbsthilfe“ werden auch militante Aktionen 
befürwortet, die sich in erster Linie gegen den 
politischen Gegner, insbesondere tatsächliche 
oder vermeintliche „Nazis“ richten. Dadurch 
kommt es regelmäßig zu hohen Sachschäden, 
teilweise aber auch zu Personenschäden.

Antifaschismus 
„Antifaschismus“ als Begriff wird auch von 
Demokraten verwendet, um ihre Ablehnung 
des Rechtsextremismus zum Ausdruck zu 
bringen. Mehrheitlich nehmen jedoch Links-
extremisten diesen Begriff für sich in Anspruch. 
Sie behaupten, dass der kapitalistische Staat 
den Faschismus hervorbringe, zumindest aber 
toleriere. Daher richtet sich der Antifaschismus 
nicht nur gegen tatsächliche oder vermeintliche 
Rechtsextremisten, sondern immer auch gegen 
den Staat und seine Vertreter, insbesondere 
Angehörige der Sicherheitsbehörden. 
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Antisemitismus 
Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrneh-
mung von Juden, die sich als Hass gegenüber 
Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus 
richtet sich in Wort und Tat gegen Jüdische oder 
nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren 
Eigentum sowie gegen Jüdische Gemeindeinsti-
tutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber 
hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als 
Jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher 
Angriffe sein.

Antisemitismus im Rechtsextre-
mismus
Antisemitismus ist ein zentrales Ideologie-
element des Rechtsextremismus und in allen 
seinen Äußerungsformen virulent, seien sie 
publizistisch, parlamentarisch oder auch 
aktionistisch orientiert. Antisemitismus zielt 
auf die Diffamierung und Diskriminierung einer 
behaupteten Gesamtheit „der Juden“ ab.

Der rechtsextremistische Antisemitismus baut 
insbesondere auf dem rassistischen Weltbild 
des Nationalsozialismus auf, der das Judentum 
als „nichtdeutsche, fremde Rasse“ definierte 
und diesen „Feind der eigenen Rasse“ „aus-
merzen“ wollte. Nicht zuletzt aufgrund der 
strafrechtlichen Konsequenzen meiden Rechts-
extremisten mittlerweile in ihrer Propaganda 
offenen, rassistisch motivierten Antisemitismus. 
Vielmehr weichen sie auf einen angedeuteten 
Antisemitismus aus, insbesondere durch die 
Behauptung eines übermäßigen politischen 
Einflusses von Juden (politischer Antisemitis-
mus). Auch religiös begründeter Antisemitismus 
ist gelegentlich zu beobachten. Oftmals findet 
antisemitische Propaganda nur unterschwellig 
statt, u. a. durch subtil judenfeindlich gefärbte 
Zeitungsartikel oder Anspielungen.

Rechtsextremisten nutzen die im politischen 
und gesellschaftlichen Alltag geäußerte Kritik 
an der Politik Israels, um die Existenzberechti-

gung des Staates Israel in Frage zu stellen. Die 
grundsätzliche Ablehnung Israels basiert auf 
der prinzipiellen Ablehnung des Judentums. 
Gleichsetzungen der israelischen Politik mit den 
Verbrechen an Juden im Nationalsozialismus 
sind ebenfalls ein gängiges Muster des anti-
zionistischen Antisemitismus.

Im Rahmen des sekundären Antisemitismus 
wird den Juden vorgeworfen, sie benutzten die 
Verantwortung Deutschlands für den Holocaust 
als Mittel der Erpressung, um finanzielle und 
politische Forderungen durchzusetzen. Anti-
semitischen Verschwörungstheorien zufolge 
wird Deutschland im Rahmen einer planvollen 
Konspiration instrumentalisiert, um den „jüdi-
schen Einfluss“ zu vergrößern oder das Ziel der 
jüdischen Weltherrschaft zu erreichen. Häufig 
wird ein „jüdischer Einfluss“ auf politische Ent-
scheidungen der Regierungsverantwortlichen 
behauptet.

Antisemitismus im Islamismus
Zu den Feindbildern islamistischer Organisa-
tionen gehören prinzipiell der Staat Israel bzw. 
„die Zionisten“, denen – je nach Standort im is-
lamistischen Spektrum mehr oder weniger offen 
– die verschwörerische Manipulation westlicher 
Staaten, vor allem der USA, unterstellt wird. 
Die jüdische Einwanderung in Palästina, die 
Entstehung des Staates Israel und der seither 
ungelöste Nahost-Konflikt waren Auslöser für 
die Entstehung eines islamistischen Antizio-
nismus. Dieser war und ist stark antijüdisch 
gefärbt, insofern auch auf die prinzipielle, nach 
Auffassung von Islamisten im Koran belegte und 
durch die islamistische Geschichtsauffassung 
gestützte ewige Feindschaft „der Juden“ gegen 
die Muslime/den Islam Bezug genommen wird. 
Im Unterschied zum Antisemitismus deutscher 
Rechtsextremisten ist der islamistische Anti-
semitismus nicht rassistisch begründet.
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Antisemitismus im Linksextre-
mismus
Der Antisemitismus im Linksextremismus be-
ginnt nicht mit der Kritik an Politik und Existenz 
des Staates Israel. Die Traditionslinie ist weit 
älter – sie reicht bis in das 19. Jahrhundert 
zurück – und vielschichtiger. Gleichwohl ist 
der Antisemitismus kein Wesensmerkmal des 
Linksextremismus. Entsprechend seiner ideo-
logischen Basis gibt es im Linksextremismus 
keinen rassistischen Antisemitismus. Die hier 
auftretenden codierten Formen sind schwieriger 
zu entschlüsseln. Antisemitische Ressentiments 
werden meist mit dem Begriff des Antizionis-
mus verhüllt. Sie finden sich in der Gegenwart 
insbesondere in der „Palästina-Solidarität“. So 
ist die Formulierung vom „Völkermord in Gaza“ 
eine häufig gebrauchte rhetorische Figur. Auch 
Bezeichnungen wie „zionistische Apartheidpoli-
tik“ finden Gebrauch. 

Arbeitsweise der Verfassungs-
schutzbehörden 
Den weitaus größten Teil ihrer Informationen 
gewinnen die Verfassungsschutzbehörden aus 
offenen, allgemein zugänglichen Quellen – also 
aus Druckerzeugnissen wie Zeitungen, Flugblät-
tern, Programmen, Aufrufen und dem Internet. 
Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörden 
besuchen öffentliche Veranstaltungen und sie 
befragen auch Personen, die sachdienliche 
Hinweise geben können. Bei diesen Gesprächen 
auf freiwilliger Basis treten die Mitarbeiter des 
Verfassungsschutzes offen auf.

Mit der Sammlung offenen Materials entsteht 
allerdings nicht immer ein vollständiges Bild. 
Gegenüber konspirativen Methoden versagen 
diese Mittel der Nachrichtengewinnung: Nicht 
alle Terroristen verfassen nach der Tat Selbst-
bezichtigungsschreiben oder nennen gar ihren 
wahren Namen. Spione veröffentlichen keine 
Programme und verteilen keine Flugblätter. Um 
auch getarnte oder geheim gehaltene Aktivi-

täten beobachten zu können, ist dem Verfas-
sungsschutz im Rahmen gesetzlich festgelegter 
Befugnisse und unter Wahrung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit der Gebrauch nach-
richtendienstlicher Mittel zur Informations-
gewinnung gestattet. Dies sind Methoden der 
geheimen, verdeckten Nachrichtenbeschaffung. 

Dazu gehören insbesondere

• die Observation,

• der Einsatz von Vertrauensleuten (V-Leuten), 
Counter-Men und Gewährspersonen,

• Bild- und Tonaufzeichnungen,

• die Überwachung des Brief-, Post- und Fern-
meldeverkehrs nach Maßgabe des Gesetzes 
zur Beschränkung des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses Artikel 10-Gesetz – 
(G10).

Durch das am 1. Januar 2002 in Kraft getretene 
Gesetz zur Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus wurden die Befugnisse des Verfas-
sungsschutzes durch Einräumung besonderer 
Auskunftsrechte gegenüber Finanz-, Luft-
fahrt-, Postdienstleistungsunternehmen sowie 
Telekommunikations- und Teledienstleistern 
erweitert. Diese Regelungen wurden später 
durch das am 5. Januar 2007 in Kraft getretene 
„Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz“ 
praxisgerecht angepasst. Allerdings kommt 
die Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel 
immer erst dann in Betracht, wenn alle anderen 
Mittel der Nachrichtenbeschaffung erschöpft 
sind. In keinem Fall darf der Verfassungsschutz 
den Kernbereich eines Persönlichkeitsrechts, 
zu dem insbesondere die Intimsphäre gehört, 
verletzen.

Ausländerextremismus 
Extremistische Ausländerorganisationen ver-
folgen in Deutschland Ziele, die häufig durch 
aktuelle Ereignisse und politische Entwicklun-
gen in ihren Heimatländern bestimmt sind.
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Entsprechend ihrer politischen Ausrichtung 
handelt es sich dabei zum Beispiel um links-
extremistische Organisationen, soweit sie in 
ihren Heimatländern ein sozialistisches bzw. 
kommunistisches Herrschaftssystem anstreben 
oder um nationalistische Organisationen, die 
ein überhöhtes Selbstverständnis von der eige-
nen Nation haben und die Rechte anderer Völker 
missachten. Daneben gibt es separatistische 
Organisationen, die eine Loslösung ihres Her-
kunftsgebietes aus einem bereits bestehenden 
Staatsgebilde und die Schaffung eines eigenen 
Staates verfolgen. Die größte von den Verfas-
sungsschutzbehörden beobachtete ausländer-
extremistische Organisation in Deutschland 
ist nach wie vor die unter der Bezeichnung PKK 
bekannte „Arbeiterpartei Kurdistans“. 

Derartige Organisationen unterliegen der Beob-
achtung durch die Verfassungsschutzbehörden, 
wenn:

• sie sich gegen die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland richten, indem sie hier 
z. B. versuchen, eine ihren Grundsätzen 
entsprechende Parallelgesellschaft zu 
errichten,

• sie ihre politischen Auseinandersetzun-
gen mit Gewalt auf deutschem Boden 
austragen und dadurch die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes gefähr-
den,

• sie vom Bundesgebiet aus Gewaltaktio-
nen in anderen Staaten durchführen oder 
unterstützen und dadurch auswärtige Be-
ziehungen der Bundesrepublik Deutsch-
land zu diesen Staaten gefährden,

• sich ihre Aktivitäten gegen den Gedan-
ken der Völkerverständigung, insbeson-
dere das friedliche Zusammenleben der 
Völker, richten.

Autonome 
Kennzeichnend für die Bewegung der Autono-
men, die über kein einheitliches ideologisches 
Konzept verfügt, ist die Ablehnung staatlicher 
und gesellschaftlicher Normen und Zwänge, die 
Suche nach einem freien, selbstbestimmten 
Leben in herrschaftsfreien Räumen und der Wi-
derstand gegen den demokratischen Staat und 
seine Institutionen, wobei Gewalt von Autono-
men grundsätzlich als Aktionsmittel („militante 
Politik“) akzeptiert ist. Autonome bilden den 
weitaus größten Anteil des gewaltbereiten links-
extremistischen Personenpotenzials.

Das Selbstverständnis der heterogenen auto-
nomen Bewegung ist geprägt von Anti-Einstel-
lungen („antikapitalistisch“, „antifaschistisch“, 
„antipatriarchal“). Diffuse anarchistische und 
kommunistische Ideologiefragmente („Klassen-
kampf“, „Revolution“ oder „Imperialismus“) 
bilden den Rahmen ihrer oftmals spontanen 
Aktivitäten. Eine klassische Form autonomer 
Gewalt ist die so genannte Massenmilitanz. Das 
sind Straßenkrawalle, die sich im Rahmen von 
Demonstrationen oder im Anschluss daran ent-
wickeln. Hierbei kommt es regelmäßig auch zu 
Gewaltexzessen.

Autonome Nationalisten 
Mit den „Autonomen Nationalisten“ tritt eine 
Strömung innerhalb des deutschen Neona-
tionalsozialismus öffentlichkeitswirksam in 
Erscheinung, die sich in lokalen Gruppierun-
gen organisiert. Angehörige der „Autonomen 
Nationalisten“ treten oft mit einem hohen Maß 
an Gewaltbereitschaft gegen Polizeibeamte und 
politische Gegner auf, dies insbesondere bei 
öffentlichen Veranstaltungen, wo sich „Auto-
nome Nationalisten“ bisweilen vermummt zu 
sog. Schwarzen Blöcken zusammenschließen. 
Zudem übernehmen sie in Teilen Stilelemente 
anderer Jugendsubkulturen und treten ähnlich 
gekleidet auf wie militante Linksextremisten 
(Autonome). Innerhalb der Neonazi-Szene sind 
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„Autonome Nationalisten“ vor allem wegen 
ihres öffentlichen Erscheinungsbildes und ihrer 
Gewaltbereitschaft umstritten. Dessen unge-
achtet beteiligen sich zunehmend auch „Freie 
Nationalisten“ anlassbezogen an der Aktions-
form des „Schwarzen Blockes“ der „Autonomen 
Nationalisten“. 

Bestrebungen, extremistische 
Nach allgemeinem Sprachgebrauch sind Bestre-
bungen alle auf ein Ziel gerichteten Aktivitäten. 
Extremistische Bestrebungen im Sinne des Ver-
fassungsschutzgesetzes sind Aktivitäten mit der 
Zielrichtung, die Grundwerte der freiheitlichen 
Demokratie zu beseitigen. Dazu gehören Vorbe-
reitungshandlungen, Agitation und Gewaltakte.

Es ist zu unterscheiden zwischen

• Bestrebungen gegen den Bestand des 
Bundes oder eines Landes,

• Bestrebungen gegen die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes,

• Bestrebungen gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung.

Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes 
oder eines Landes sind solche politisch be-
stimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhal-
tensweisen in einem oder für einen Personen-
zusammenschluss, der darauf gerichtet ist, 
die Freiheit des Bundes oder eines Landes von 
fremder Herrschaft aufzuheben, ihre staatliche 
Einheit zu beseitigen oder ein zu ihm gehören-
des Gebiet abzutrennen.

Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes sind solche politisch be-
stimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhal-
tensweisen in einem oder für einen Personen-
zusammenschluss, der darauf gerichtet ist, den 
Bund, Länder oder deren Einrichtungen in ihrer 
Funktionsfähigkeit erheblich zu beeinträchtigen.

Bestrebungen gegen die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung sind solche politisch 

bestimmten, ziel- und zweckgerichteten Verhal-
tensweisen in einem oder für einen Personenzu-
sammenschluss, der darauf gerichtet ist, einen 
der zur freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung zu zählenden Verfassungsgrundsätze zu 
beseitigen oder außer Geltung zu setzen. 

Verhaltensweisen von Einzelpersonen, die nicht 
in einem oder für einen Personenzusammen-
schluss handeln, sind Bestrebungen, wenn sie 
auf Anwendung von Gewalt gerichtet sind oder 
auf Grund ihrer Wirkungsweise geeignet sind, 
ein Schutzgut des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes oder eines Landesverfassungsschutz-
gesetzes erheblich zu beschädigen.

Extremismus/Radikalismus 
Die Verfassungsschutzbehörden unterscheiden 
zwischen „Extremismus“ und „Radikalismus“, 
obwohl beide Begriffe oft synonym gebraucht 
werden. Bei „Radikalismus“ handelt es sich 
zwar auch um eine überspitzte, zum Extremen 
neigende Denk- und Handlungsweise, die ge-
sellschaftliche Probleme und Konflikte bereits 
„von der Wurzel (lat. radix) her“ anpacken will. 
Im Unterschied zum „Extremismus“ sollen 
jedoch weder der demokratische Verfassungs-
staat noch die damit verbundenen Grundprin-
zipien unserer Verfassungsordnung beseitigt 
werden. So sind z. B. Kapitalismuskritiker, die 
grundsätzliche Zweifel an der Struktur unserer 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung äußern 
und sie von Grund auf verändern wollen, noch 
keine Extremisten. Radikale politische Auf-
fassungen haben in unserer pluralistischen 
Gesellschaftsordnung ihren legitimen Platz. 
Auch wer seine radikalen Zielvorstellungen 
realisieren will, muss nicht befürchten, dass 
er vom Verfassungsschutz beobachtet wird, 
jedenfalls nicht, solange er die Grundprinzipien 
unserer Verfassungsordnung anerkennt. Als 
extremistisch werden dagegen die Aktivitäten 
bezeichnet, die darauf abzielen, die Grundwerte 
der freiheitlichen Demokratie zu beseitigen.
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Freie Nationalisten/Freie Kräfte 
Das Konzept der „Freien Nationalisten“ (auch 
„Freie Kräfte“ genannt) wurde Mitte der 1990er 
Jahre von Neonazis als Reaktion auf die zahl-
reichen Vereinsverbote entwickelt. Ziel war es, 
die zersplitterte neonazistische Szene unter 
Verzicht auf vereinsmäßige Strukturen („Or-
ganisierung ohne Organisation“) zu bündeln, 
ihre Aktionsfähigkeit zu erhöhen und gleich-
zeitig Verbotsmaßnahmen zu verhindern. Ein 
Großteil der „Freien Nationalisten“ sammelte 
sich in rechtsextremistischen Kameradschaften. 
Ab Mitte der 2000er Jahre setzte ein erneuter 
Strukturwandel in der Kameradschaftsszene 
ein, der von einer weiteren Lockerung der 
Organisationsstrukturen gekennzeichnet war. 
Damit wurde das Ziel verfolgt, dem Staat noch 
weniger Angriffsfläche zu bieten. Zudem ist seit 
der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ein engeres 
Zusammenwirken von „Freien Nationalisten“ 
mit der NPD zu beobachten, das 2004 in ein als 
„Volksfront von rechts“ bezeichnetes informel-
les Bündnis mündete.

Freiheitliche demokratische 
Grundordnung 
Damit ist nicht die Verfassung bzw. das Grund-
gesetz in seiner Gesamtheit gemeint, sondern 
die unabänderlichen obersten Wertprinzipien 
als Kernbestand der Demokratie. Diese funda-
mentalen Wertprinzipien bestimmen die Gesetz-
gebung des Bundes und der Länder, so auch die 
Verfassungsschutzgesetze. 

Zu diesen Grundsätzen gehören folgende Ver-
fassungsprinzipien:

• das Recht des Volkes, die Staatsgewalt 
in Wahlen und Abstimmungen und durch 
Organe der Gesetzgebung und der Recht-
sprechung auszuüben und die Volksver-
tretung in allgemeiner, unmittelbarer, 
freier, gleicher und geheimer Wahl zu 
wählen,

• die Bindung der Gesetzgebung an die 
verfassungsmäßige Ordnung und die Bin-
dung der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung an Gesetz und Recht,

• das Recht auf Bildung und Ausübung 
einer parlamentarischen Opposition,

• die Ablösbarkeit der Regierung und ihre 
Verantwortlichkeit gegenüber der Volks-
vertretung,

• die Unabhängigkeit der Gerichte,

• der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkür-
herrschaft,

• die im Grundgesetz konkretisierten 
Menschenrechte.

Fremdenfeindlichkeit 
Fremdenfeindlichkeit richtet sich gegen Men-
schen, die sich durch Herkunft, Nationalität, 
Religion oder Hautfarbe von der als „normal“ 
erachteten Umwelt unterscheiden. 

Die mit dieser Zuweisung typischerweise ver-
bundenen vermeintlich minderwertigen Eigen-
schaften werden als Rechtfertigung für einschlä-
gige Straftaten missbraucht. Insbesondere das 
rechtsextremistische Weltbild ist geprägt von 
einer Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit, 
aus der u.a. Fremdenfeindlichkeit resultiert. 

G10-Maßnahme 
Die Verfassungsschutzbehörden dürfen zur 
Abwehr von drohenden Gefahren für die frei-
heitliche demokratische Grundordnung oder 
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes 
die Telekommunikation überwachen und 
aufzeichnen und die dem Brief- oder Post-
geheimnis unterliegenden Sendungen öffnen 
und einsehen. Voraussetzung ist das Vorliegen 
von Anhaltspunkten für bestimmte, schwer-
wiegende Straftaten, z. B. Hochverrat, geheim-
dienstliche Agententätigkeit oder Bildung einer 
terroristischen Vereinigung. Außerdem muss 
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die Erforschung des Sachverhalts auf andere 
Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert 
sein. Die Rechtmäßigkeit eines solchen Eingriffs 
in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis 
(G10-Maßnahme) richtet sich nach dem Gesetz 
zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fern-
meldegeheimnisses (Artikel 10-Gesetz, G10). 
Über die Zulässigkeit und Notwendigkeit von 
G10-Maßnahmen entscheidet ein unabhängiges 
parlamentarisches Gremium (G10-Kommission). 

Geheimschutz 
Der Geheimschutz umfasst alle personellen und 
materiellen (organisatorischen, baulichen und 
technischen) Maßnahmen zum Schutz von im 
staatlichen Interesse geheimzuhaltenden Unter-
lagen, Maßnahmen und Objekten.

Der Geheimschutz sorgt dafür, dass Informatio-
nen und Vorgänge, deren Bekanntwerden den 
Bestand, lebenswichtige Interessen oder die 
Sicherheit des Bundes oder eines seiner Länder 
gefährden kann, vor unbefugter Kenntnisnahme 
geschützt werden.

• Personeller Geheimschutz 
Die Verfassungsschutzbehörden wirken 
mit bei Sicherheitsüberprüfungen von 
Personen, die sicherheitsempfindliche 
Tätigkeiten ausüben, weil sie Zugang 
zu Verschlusssachen (VS) haben. Die 
Sicherheitsüberprüfung soll solche 
Personen aus sensiblen Bereichen fern-
halten, die Anlass zu Zweifeln an ihrer 
Zuverlässigkeit oder an ihrem Bekenntnis 
zur freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung geben oder für Ansprachen 
anderer Nachrichtendienste gefährdet 
erscheinen. 

• Materieller Geheimschutz 
Der materielle Geheimschutz beinhaltet 
organisatorische, bauliche, mechani-
sche, elektrotechnische und informa-
tionstechnische Maßnahmen zum Schutz 
von Verschlusssachen (unabhängig von 

ihrer Darstellungsform) und von räum-
lichen Sicherheitsbereichen. Einer der 
Schwerpunkte ist die Sicherheit beim 
Umgang mit Informationen, die im staat-
lichen Interesse Unbefugten nicht zur 
Kenntnis gelangen dürfen. Dazu gehören 
insbesondere die richtige Einstufung von 
Dokumenten als Verschlusssachen (VS-
Nur für den Dienstgebrauch, VS-Vertrau-
lich, GEHEIM und Streng GEHEIM) sowie 
deren Herstellung, Aufbewahrung/Spei-
cherung, Vervielfältigung, Weitergabe/
Übermittlung und Aussonderung/Archi-
vierung bzw. Vernichtung/Löschung.

Gemeinsames Internetzentrum 
(GIZ) 
Das GIZ führt seit 2007 die offene Beobachtung 
des Internets nach islamistischen Inhalten 
durch. Dort sind sprachkundige Experten der 
Sicherheitsbehörden des Bundes und der 
Länder tätig.

Gemeinsames Terrorismusab-
wehrzentrum (GTAZ) 
Das 2004 eingerichtete „Gemeinsame Terroris-
musabwehrzentrum” (GTAZ) in Berlin-Treptow 
mit einer „Nachrichtendienstlichen Informa-
tions- und Analysestelle” (NIAS) sowie einer 
„Polizeilichen Informations- und Analysestelle” 
(PIAS) konzentriert die Experten für Terrorismus-
abwehr der deutschen Sicherheitsbehörden an 
einem Ort. Im GTAZ sind die Verfassungsschutz-
behörden des Bundes und der Länder, das Bun-
deskriminalamt (BKA), die Landeskriminalämter 
und der Bundesnachrichtendienst (BND) einge-
bunden. Weitere Teilnehmer sind Bundespolizei, 
Zollkriminalamt, Militärischer Abschirmdienst 
(MAD), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) und Vertreter der Generalbundesanwalt-
schaft. Die Abstimmung von Bewertungen und 
von Maßnahmen bei sicherheitsrelevanten 
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Sachverhalten mit Terrorismusbezug wird er-
leichtert und beschleunigt.

Islamismus 
Der Begriff des Islamismus bezeichnet eine 
religiös motivierte Form des politischen Extre-
mismus. Islamisten sehen in den Schriften und 
Geboten des Islam nicht nur Regeln für die Aus-
übung der Religion, sondern auch Handlungs-
anweisungen für eine islamistische Staats- und 
Gesellschaftsordnung. Ein Grundgedanke dieser 
islamistischen Ideologie ist die Behauptung, 
alle Staatsgewalt könne ausschließlich von Gott 
(Allah) ausgehen. Damit richten sich islamisti-
sche Bestrebungen gegen die Wertvorstellungen 
des GG, insbesondere gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung. Islamisten 
halten die Etablierung einer islamischen Ge-
sellschaftsordnung für unabdingbar. Dieser 
Ordnung sollen letztlich sowohl Muslime als 
auch Nicht-Muslime unterworfen werden.

Islamistische Organisationen – mit Ausnahme 
islamistisch-terroristischer Organisationen – 
lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen:

• Organisationen, die in ihren Herkunfts-
ländern die konsequente Umgestaltung 
der bestehenden Staats- und Gesell-
schaftsordnungen nach ihrem Verständ-
nis der islamischen Rechtsordnung 
(Scharia) anstreben. In Deutschland liegt 
ihr Schwerpunkt auf propagandistischen 
Aktivitäten sowie der Sammlung von 
Spendengeldern, um die Mutterorga-
nisationen in den Herkunftsländern zu 
unterstützen.

• Andere islamistische Gruppierungen in 
Deutschland verfolgen eine umfassen-
dere, auch politisch motivierte Strate-
gie. Auch sie streben eine Änderung 
der Staats- und Gesellschaftsordnung 
in ihren Herkunftsländern zugunsten 
eines islamischen Staatswesens an. Sie 

bemühen sich jedoch im Rahmen einer 
legalistischen Strategie, ihren Anhängern 
in Deutschland größere Freiräume für ein 
schariakonformes Leben zu schaffen.

Islamistischer Terrorismus 
Islamistischer Terrorismus ist der nachhaltig ge-
führte Kampf für islamistische Ziele, die mit Hil-
fe von Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum 
anderer Menschen durchgesetzt werden sollen, 
insbesondere durch schwere Straftaten, wie sie 
in § 129 a Abs. 1 StGB genannt sind, oder durch 
andere Straftaten, die zur Vorbereitung solcher 
Straftaten dienen.

Unter „Homegrown“-Terrorismus sind isla-
mistische Strukturen oder Strukturansätze zu 
verstehen, die sich aus radikalisierten Personen 
ab der zweiten Einwanderergeneration sowie 
radikalisierten Konvertiten zusammensetzen. 
Die Personen sind zumeist in europäischen Län-
dern geboren und/oder aufgewachsen, stehen 
jedoch aufgrund religiöser, gesellschaftlicher, 
kultureller oder psychologischer Faktoren dem 
hiesigen Wertesystem ablehnend gegenüber 
und erachten die Errichtung einer islamisti-
schen Gesellschaftsordnung für erstrebenswert. 
Gemeinsames Kennzeichen dieses Personen-
kreises ist, dass er von der pan-islamischen 
„al-Qaida“-Ideologie beeinflusst wird.

Lediglich ein sehr kleiner Teil zum Islam kon-
vertierter Personen macht sich islamistisches 
Gedankengut zu eigen und engagiert sich für 
islamistische Ziele. Die Rolle von Konvertiten 
in islamistischen/islamistisch-terroristischen 
Strukturen erklärt sich u.a. aus der Motivation, 
sich gegenüber Glaubensbrüdern als besonders 
gute Muslime (hier: Islamisten) beweisen zu 
wollen. Sie weisen zudem aufgrund ihrer Kennt-
nis der westlichen Gegebenheiten strategische 
Vorteile auf. 
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Jihad 
Die wörtliche Übersetzung dieses Begriffs ist 
„Anstrengung“ oder „Bemühung“. Es gibt zwei 
Formen des Jihad: die geistig-spirituelle Be-
mühung des Gläubigen um das richtige religiöse 
und moralische Verhalten gegenüber Gott und 
den Mitmenschen (sog. großer Jihad) oder der 
kämpferische Einsatz zur Verteidigung oder Aus-
dehnung des islamischen Herrschaftsgebiets 
(sog. kleiner Jihad). Von militanten Gruppen 
wird der Jihad häufig als religiöse Legitimation 
für Terroranschläge verwendet. Islamistische 
Terroristen führen unter dem Leitprinzip dieses 
Jihad ihren gewalttätigen Kampf/„heiligen 
Krieg“ gegen die angeblichen Feinde des Islam.

Kameradschaften,  
rechtsextremistische 
Unter dem Begriff „Kameradschaften“ werden 
i. d. R. neonazistische lokale Gruppierungen 
verstanden. Sie umfassen meist etwa 10 bis 
20 Mitglieder und sind – im Gegensatz zu den 
Cliquen der subkulturell geprägten gewaltberei-
ten rechtsextremistischen Szene  deutlich durch 
den Willen zu politischer Aktivität geprägt. Ob-
wohl sie meist keine oder nur geringe vereins-
ähnliche Strukturen aufweisen, sind sie durch 
eine verbindliche Funktionsverteilung dennoch 
deutlich strukturiert. Mitglieder von Kamerad-
schaften rechnen sich in der Regel den neona-
zistisch geprägten „Freien Nationalisten“ zu. 

Kontrolle der Verfassungs-
schutzbehörden 
Für die Arbeit des Verfassungsschutzes gelten 
strenge rechtsstaatliche Maßstäbe. Eingriffe in 
die Privat- und Freiheitsrechte des Bürgers sind 
den Verfassungsschutzbehörden nur auf gesetz-
licher Grundlage gestattet. Damit der Bürger 
darauf vertrauen kann, dass die Verfassungs-
schutzbehörden sich an ihren gesetzlichen 

Auftrag und an die für die Tätigkeit geltenden 
Rechtsbestimmungen halten, unterliegen sie 
der Kontrolle auf mehreren Ebenen. 

• Parlamentarische Kontrollgremien  
Die Tätigkeit der Verfassungsschutzbe-
hörden unterliegt u.a. der Kontrolle durch 
parlamentarische Kontrollgremien. Die 
Bundes- und Landesregierungen unter-
richten die Kontrollgremien regelmäßig 
über Erkenntnisse der Verfassungs-
schutzbehörden. Über Vorgänge von 
besonderer Bedeutung wird unver-
züglich berichtet. Auf Verlangen der 
Kontrollgremien haben die Regierungen 
in Einzelfällen jederzeit zu berichten. 
Die Regierungen haben den Gremien 
außerdem grundsätzlich auf Verlangen 
Einsicht in Akten und Dateien der Verfas-
sungsschutzbehörden zu gewähren, die 
Anhörung von Mitarbeitern zu gestatten 
und Zutritt zu den Räumlichkeiten der 
Verfassungsschutzbehörden zu ermög-
lichen.

• Datenschutz  
Zweck des Datenschutzes ist, den Einzel-
nen davor zu schützen, dass er durch 
den Umgang mit seinen personenbezo-
genen Daten in seinem Persönlichkeits-
recht beeinträchtigt wird.

Der Verfassungsschutz hat daher bei seiner Auf-
gabenerfüllung grundsätzlich die Bestimmun-
gen der Datenschutzgesetze des Bundes und 
der Länder sowie anderer Vorschriften über den 
Datenschutz zu beachten.

Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird 
fortlaufend vom Bundes- bzw. den Landes-
beauftragten für den Datenschutz unabhängig 
geprüft. Hierzu erhalten die Beauftragten u. a. 
weitgehende Akteneinsicht. Mit regelmäßig 
erscheinenden Tätigkeitsberichten werden die 
parlamentarischen Vertreter und die Öffentlich-
keit über das Ergebnis ihrer Überprüfungen 
informiert.
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Linksextremismus
Mit diesem Begriff werden Bestrebungen von 
Personenzusammenschlüssen bezeichnet, für 
die alle oder einige der folgenden Merkmale 
charakteristisch sind:

• Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus 
als „wissenschaftliche“ Anleitung zum 
Handeln; daneben, je nach Ausprägung 
der Partei oder Gruppierung, Rückgriff 
auch auf Theorien weiterer Ideologen wie 
Stalin, Trotzki, Mao Zedong und andere,

• Bekenntnis zur sozialistischen oder 
kommunistischen Transformation der 
Gesellschaft mittels eines revolutionären 
Umsturzes oder langfristiger revolutionä-
rer Veränderungen,

• Bekenntnis zur Diktatur des Proletariats 
oder zu einer herrschaftsfreien (anarchis-
tischen) Gesellschaft,

• Bekenntnis zur revolutionären Gewalt als 
bevorzugte oder – je nach den konkreten 
Bedingungen – taktisch einzusetzende 
Kampfform.

Linksextremistische Parteien und Gruppierun-
gen lassen sich grob in zwei Hauptströmungen 
einteilen:

• Dogmatische Marxisten-Leninisten und 
sonstige revolutionäre Marxisten: In 
Parteien oder anderen festgefügten Ver-
einigungen organisiert, verfolgen sie die 
erklärte Absicht, eine sozialistische bzw. 
kommunistische Gesellschaftsordnung 
zu errichten,

• Autonome, Anarchisten und sonstige 
Sozialrevolutionäre: In losen Zusammen-
hängen, seltener in Parteien oder forma-
len Vereinigungen agierend, streben sie 
ein herrschaftsfreies, selbstbestimmtes 
Leben frei von jeglicher staatlicher 
Autorität an.

Mujahid 
Als Mujahidin (wörtlich: Plural für „Kämpfer 
im Jihad“) werden Islamisten bezeichnet, bei 
denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass sie sich

• am „gewaltsamen Jihad“ selbst beteili-
gen oder beteiligt haben

• oder  für die Teilnahme am „gewaltsa-
men Jihad“ ausbilden lassen oder bereits 
haben ausbilden lassen 

• oder  am „gewaltsamen Jihad“ beteiligen 
werden, z. B. auf Grund entsprechender 
Äußerungen.

Arabische Muslime verschiedener Nationalität 
stellen einen überproportional großen Teil der 
Mujahidin. 

Nachrichtendienstliche Mittel 
Mit nachrichtendienstlichen Mitteln als Ober-
begriff werden technische Mittel und Arbeitsme-
thoden der geheimen Nachrichtenbeschaffung 
bezeichnet. So darf das AfV nach § 10 Abs. 1 
ThürVerfSchG Methoden, Gegenstände und Ins-
trumente zur heimlichen Informationsbeschaf-
fung, wie den Einsatz von Vertrauensleuten und 
Gewährspersonen, Observationen, Bild- und 
Tonaufzeichnungen, Tarnpapiere und Tarnkenn-
zeichen anwenden. 

Dem AfV ist unter Wahrung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit (nach § 11 Abs. 1 
ThürVerfSchG) die Erhebung von Informationen, 
insbesondere personenbezogener Daten, ge-
stattet, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass

• auf diese Weise Erkenntnisse über Be-
strebungen oder Tätigkeiten nach § 4 
Abs. 1 oder die zur Erforschung solcher 
Erkenntnisse erforderlichen Quellen ge-
wonnen werden können oder
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• dies zum Schutz der Mitarbeiter, Ein-
richtungen, Gegenstände und Quellen 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
gegen sicherheitsgefährdende oder 
geheimdienstliche Tätigkeiten erforder-
lich ist.

Neonazismus/ 
Neonationalsozialismus 
Der Neonationalsozialismus bezieht sich auf 
die Weltanschauung des “Dritten Reiches” und 
macht diese zur Grundlage seiner politischen 
Zielvorstellungen. Elementare Bestandteile der 
neonationalsozialistischen Weltanschauung 
sind Nationalismus und Rassismus sowie die 
Forderung nach einem autoritären „Führerstaat“ 
unter Ausschaltung wesentlicher Elemente 
demokratischer Gewaltenteilung. Abgrenzungs-
kriterien zum subkulturell geprägten Rechts-
extremismus sind der bei Neonazi-Aktivisten 
stärker ausgeprägte Wille zur politischen Arbeit 
sowie eine intensivere Auseinandersetzung mit 
inhaltlichen Aspekten des Weltbildes. 

Neue Rechte 
Bei der „Neuen Rechten“ handelt es sich um 
eine in den 1970er Jahren in Frankreich auf-
gekommene geistige Strömung, die sich um 
eine Intellektualisierung des Rechtsextremis-
mus bemüht. Sie beruft sich unter anderem auf 
antidemokratische Denker, die bereits zur Zeit 
der Weimarer Republik unter der Bezeichnung 
„Konservative Revolution“ aktiv waren. Die 
Aktivisten der „Neuen Rechten“ beabsichtigen 
die Beseitigung oder zumindest die Beeinträch-
tigung des demokratischen Verfassungsstaates 
und versuchen, zunächst einen bestimmenden 
kulturellen Einfluss zu erlangen, um letztlich 
den demokratischen Verfassungsstaat zu dele-
gitimieren und das politische System grundle-
gend zu verändern. 

Opportunitätsprinzip/ 
Legalitätsprinzip 
Während die Strafverfolgungsbehörden 
(Staatsanwaltschaft, Polizei) nach der Straf-
prozessordnung grundsätzlich verpflichtet sind, 
bei Verdacht einer Straftat von Amts wegen 
einzuschreiten (Legalitätsprinzip), gilt für die 
Verfassungsschutzbehörden das Opportuni-
tätsprinzip. Hiernach steht die Entscheidung, 
ob wegen einer Straftat eingeschritten werden 
soll, im Ermessen. So kann der Verfassungs-
schutz wegen einer zu erwartenden relevanten 
Erkenntnissteigerung auf ein unmittelbares Ein-
schreiten verzichten. Das Opportunitätsprinzip 
ist Grundlage für (oftmals jahrelang) wachsende 
Vertrauensverhältnisse. Diese ermöglichen dem 
Verfassungsschutz einen exklusiven Zugang 
zu Informationsquellen, seien es V-Leute oder 
auch Erkenntnisse ausländischer Nachrichten-
dienste. Damit dies so bleibt, müssen Nach-
richtendienste einen besonderen Wert auf 
Quellenschutz legen. Hinweisgeber sind nicht 
selten Straftäter oder Opfer, die Sanktionen der 
Täter befürchten. Im Zweifel kann ein mögliches 
Strafverfolgungsinteresse dem Schutz der Quel-
le untergeordnet werden. Dadurch, dass der 
Verfassungsschutz vom Strafverfolgungszwang 
losgelöst ist, kann er weitergehend operieren, 
etwa, um eine extremistische bzw. terroristische 
Szene näher aufzuklären oder zur Entschärfung 
einer Gefahrensituation, indem er versucht, 
einzelne Täter aus der Szene herauszulösen und 
als Informanten zu gewinnen, um so ferner die 
Strukturen der Bestrebung zu schwächen. Ohne 
Strafverfolgungszwang hat der Verfassungs-
schutz Raum für umfassende Analysen und 
Methodik. Im Gegensatz zur Polizei kann er „flä-
chendeckende“ Strukturerkenntnisse sammeln. 

Politisch motivierte Kriminalität 
(PMK) 
Das Definitionssystem „Politisch motivierte Kri-
minalität“ wurde zum 1. Januar 2001 eingeführt. 
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Erfasst werden alle Straftaten, die einen oder 
mehrere Straftatbestände der sog. klassischen 
Staatsschutzdelikte erfüllen sowie Straftaten, 
bei denen Anhaltspunkte für eine politische 
Motivation gegeben sind. Die Daten werden im 
Polizeibereich erhoben und zentral durch das 
Bundeskriminalamt unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten differenziert dargestellt.

Die Straftaten werden folgenden Phänomenbe-
reichen zugeordnet: 

• Politisch motivierte Kriminalität – rechts,

• Politisch motivierte Kriminalität – links,

• Politisch motivierte Ausländerkriminalität,

• Sonstige politisch motivierte Straftaten 
mit extremistischem Hintergrund. 

Rechtsextremismus 
Unter Rechtsextremismus werden Bestrebungen 
verstanden, die sich gegen die im Grundgesetz 
konkretisierte fundamentale Gleichheit der 
Menschen richten und die universelle Gel-
tung der Menschenrechte ablehnen. Rechts-
extremisten sind Feinde des demokratischen 
Verfassungsstaates, sie haben ein autoritäres 
Staatsverständnis, das bis hin zur Forderung 
nach einem nach dem Führerprinzip aufgebau-
ten Staatswesen ausgeprägt ist. Das rechts-
extremistische Weltbild ist geprägt von einer 
Überbewertung ethnischer Zugehörigkeit, aus 
der u.a. Fremdenfeindlichkeit resultiert. Dabei 
herrscht die Auffassung vor, die Zugehörigkeit 
zu einer Ethnie, Nation oder „Rasse“ bestimme 
den Wert eines Menschen. Offener oder imma-
nenter Bestandteil aller rechtsextremistischen 
Bestrebungen ist zudem der Antisemitismus. 
Individuelle Rechte und gesellschaftliche Inter-
essenvertretungen treten zugunsten kollektivis-
tischer „volksgemeinschaftlicher“ Konstrukte 
zurück (Antipluralismus).

Revisionismus,  
rechtsextremistischer 
Der das Bestreben nach einer kritischen Über-
prüfung von Erkenntnissen beschreibende 
Begriff „Revisionismus“ wird von Rechtsext-
remisten zur Umdeutung der Vergangenheit 
verwendet. Ihnen geht es dabei nicht um eine 
wissenschaftlich objektive Erforschung der 
Geschichte, sondern um die Manipulation 
des Geschichtsbildes, um insbesondere den 
Nationalsozialismus in einem günstigen Licht 
erscheinen zu lassen. Man kann unterscheiden 
zwischen einem Revisionismus im engeren 
Sinn, der den Holocaust leugnet, und einem 
Revisionismus im weiteren Sinn, der etwa die 
deutsche Schuld am Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges bestreitet.

Der zeitgeschichtliche Revisionismus bedient 
sich unterschiedlicher Aussagen und Methoden. 
So beinhaltet die Leugnung des „Holocaust“, 
das Ausmaß der Ermordung von Millionen 
europäischer Juden durch das NS-Regime zu 
verharmlosen oder sogar abzustreiten. Dabei 
werden vorhandene Dokumente auf unseriöse 
Weise fehlinterpretiert oder fadenscheinige 
Vorwände zur Leugnung der Ereignisse gesucht. 
Forschungsergebnisse seriöser Historiker, die 
eindeutig belegen, dass die „Endlösung der 
Judenfrage“ unzweifelhaft stattgefunden hat, 
werden durch rechtsextremistische Revisionis-
ten bewusst ignoriert.

Schwarzer Block 
Der sog. „Schwarze Block“, vermummte Aktivis-
ten in einheitlicher „Kampfausrüstung“, ist eine 
Aktionsform, die ursprünglich im linksextremis-
tischen autonomen Spektrum entwickelt wurde 
und vor allem bei Demonstrationen angewandt 
wird. Der „Schwarze Block“ ist keine zentral or-
ganisierte und koordinierte Organisationsform, 
sondern ein punktueller Zusammenschluss 
gewaltorientierter Linksextremisten. Ziel dieses 
Auftretens ist die erschwerte Zuordnung von 



119

Anhang

Straf- und Gewalttaten zu Einzelpersonen durch 
die Polizei. Jeder „Schwarze Block“ beinhaltet 
jedoch ein einzelfallbezogenes, spezifisch 
bestimmendes Gewaltpotenzial, das sich je 
nach Lageentwicklung dynamisch und auch 
kurzfristig noch verändern kann. Wenngleich der 
„Schwarze Block“ überwiegend ein Ausdruck 
linksextremistischer Massenmilitanz (Straßen-
krawalle im Rahmen von Demonstrationen) 
ist, schließt die Teilnahme eines „Schwarzen 
Blocks“ an einer Demonstration keinesfalls 
einen friedlichen Demonstrationsverlauf aus.

Seit einigen Jahren ist die Aktionsform des 
„Schwarzen Blocks“ auch bei den rechtsext-
remistischen „Autonomen Nationalisten“ zu 
beobachten.

Subkulturelle Rechtsext-
remisten
Ihr Lebensstil ist subkulturell geprägt und häufig 
mehr auf Freizeitgestaltung als auf politische 
Arbeit ausgerichtet. Auch verfügen die meisten  
subkulturell geprägten Rechtsextremisten nicht 
über ein gefestigtes rechtsextremistisches 
Weltbild. Sie vertreten jedoch rechtsextremis-
tische Anschauungen, die sich in Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und der Verherrlichung 
des Nationalsozialismus zeigen. Sie stellen ihre 
Zugehörigkeit zur „weißen Rasse“ und deren an-
gebliche Überlegenheit in den Mittelpunkt und 
definieren ihre Feindbilder auf diese Weise. Die 
rassistische Einstellung wird mit dem Schlag-
wort „white power“ zusammengefasst.

Jugendliche finden auch über die Zugehörigkeit 
zur rechtsextremistischen Skinhead-Subkultur 
und insbesondere über die für die Szene wichti-
ge rechtsextremistische Musik Zugang zu einer 
nationalistischen, fremdenfeindlichen und anti-
semitischen Gedankenwelt. Musik spielt nicht 
nur für die Skinhead-Bewegung eine wichtige 
identitätsstiftende Rolle. Texte von rechtsex-
tremistischen Musikgruppen prägen weltan-
schauliche Vorstellungen, Konzerte haben eine 

bedeutende Rolle für den Zusammenhalt und 
das Gemeinschaftsgefühl der Szene. Oft sind 
Musik und Konzerte Anknüpfungspunkte für 
rechtsextremistische Parteien oder Neonazis, 
die hierüber versuchen, Jugendliche an ihre 
politischen Vorstellungen heranzuführen.

Weltweite Strömungen innerhalb der subkul-
turell geprägten rechtsextremistischen Szene 
mit einer gewissen szeneinternen Bedeutung 
sind „Blood & Honour“ und die „Hammers-
kins“, beides rassistische Bewegungen, die ein 
elitäres Selbstverständnis pflegen. Vor allem 
„Blood & Honour“, dessen deutscher Zweig, die 
„Blood & Honour-Division Deutschland“, im Jahr 
2000 durch den Bundesinnenminister verboten 
wurde, trat in der Vergangenheit immer wieder 
durch die Organisation von rechtsextremisti-
schen Konzerten in Erscheinung. 

Spionage 
Als Spionage wird die Tätigkeit für den Nachrich-
tendienst einer fremden Macht bezeichnet, die 
auf die Mitteilung oder Lieferung von Tatsachen, 
Gegenständen oder Erkenntnissen gerichtet 
ist. Die Beschaffung von Informationen, vor 
allem aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Militär, erfolgt zumeist unter 
Anwendung geheimer Mittel und Methoden. 
Soweit Spionage gegen die Bundesrepublik 
Deutschland gerichtet ist, kommt eine Strafbar-
keit gemäß §§ 93 ff. StGB in Betracht. 

Spionageabwehr 
Die Spionageabwehr beschäftigt sich mit der 
Aufklärung und Abwehr bzw. Verhinderung 
von Spionageaktivitäten fremder Nachrichten-
dienste. Dazu sammelt sie Informationen über 
sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 
Tätigkeiten fremder Nachrichtendienste in der 
Bundesrepublik Deutschland und wertet sie 
aus, mit dem Ziel, Erkenntnisse über Struktur, 
Aktivitäten, Arbeitsmethoden, nachrichten-
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dienstliche Mittel und Zielobjekte dieser Nach-
richtendienste zu gewinnen.

Die Spionageabwehr gehört gemäß § 3 Abs. 1, 
Nr. 2 BVerfSchG zu den Aufgaben der Verfas-
sungsschutzbehörden des Bundes und der 
Länder.

Terrorismus 
Terrorismus ist nach der Definition der Verfas-
sungsschutzbehörden der nachhaltig geführte 
Kampf für politische Ziele, die mit Hilfe von 
Anschlägen auf Leib, Leben und Eigentum 
anderer Menschen durchgesetzt werden sollen, 
insbesondere durch schwere Straftaten, wie sie 
in § 129a Abs. 1 StGB genannt sind, oder durch 
andere Straftaten, die zur Vorbereitung solcher 
Straftaten dienen. 

Trennungsgebot 
Durch das Trennungsgebot wird eine orga-
nisatorische und funktionelle Trennung von 
Verfassungsschutz und Polizei/Staatsschutz 
vorgegeben. Dies ist für das Bundesamt für 
Verfassungsschutz in § 2 Abs. 1 und § 8 Abs. 
3 BVerfSchG geregelt. Die Landesverfassungs-
schutzgesetze enthalten entsprechende Vor-
schriften. Eine solche Trennung verbietet jedoch 
nicht den Informationsaustausch zwischen 
Verfassungsschutz und Polizei. Dieser ist viel-
mehr notwendig, um trotz der Trennung effektiv 
arbeiten zu können. Nur durch eine Vernetzung 
von Nachrichtendiensten und Polizeien ist es 
möglich, die in der jeweiligen Rechtssphäre 
gewonnenen Erkenntnisse auszutauschen und 
zu analysieren. 

Verfassungsfeindlich 
Verfassungsfeindlich (= extremistisch) sind 
politische Aktivitäten, die gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung gerichtet sind und darauf 

abzielen, die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung zu beseitigen.

Verfassungswidrig 
Umgangssprachlich häufig synonym mit „ver-
fassungsfeindlich“ zu finden. Über die Frage der 
Verfassungswidrigkeit einer Partei entscheidet 
das Bundesverfassungsgericht (Art. 21 Abs. 2 
GG; §§ 13 Nr. 2, 43 ff. BVerfGG).

Parteien sind verfassungswidrig, wenn sie nach 
ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer 
Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheit-
liche demokratische Grundordnung zu beein-
trächtigen oder zu beseitigen oder den Bestand 
der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. 
Es genügt nicht, wenn die Partei die freiheitliche 
demokratische Ordnung nicht anerkennt, sie 
ablehnt oder ihr andere Prinzipien entgegen-
hält. Es muss vielmehr eine aktiv-kämpferische, 
aggressive Haltung gegenüber der bestehenden 
verfassungsmäßigen Ordnung hinzukommen. 
Die Organisation muss also planvoll das 
Funktionieren dieser Ordnung beeinträchtigen 
und im weiteren Verlauf diese Ordnung selbst 
beseitigen wollen.

V-Leute 
Vertrauensleute, sogenannte V-Leute, sind 
Personen, die planvoll und systematisch zur 
Gewinnung von Informationen über extremisti-
sche Bestrebungen eingesetzt werden. Sie sind 
keine Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Für 
ihre Informationen werden sie in der Regel ent-
lohnt. Die Identität von Vertrauensleuten wird 
besonders geschützt (s. a. Quellenschutz). Bei 
dem Einsatz von V-Leuten handelt sich um ein 
nachrichtendienstliches Mittel/Instrument.
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Register
A

al-Shabaab-Miliz 60

Alternative für Deutschland (AfD) 13 ff., 17 ff., 33, 50, 54, 75, 77, 88, 90

Ansaar International e. V. 60

Antifa Rechercheportal Jena-Saale-Holzland-Kreis 73

Antifaschismus 70 ff., 75 f., 83

Antigentrifizierung 71, 79

Antiglobalisierung 71

Antikapitalismus 71

Antirassismus 71

Antirepression 71

APT 28 (Cybergruppierung) 100

Arbeiterpartei Kurdistans (PKK – Partiya Karkerên Kurdistan) 65 ff.

Autonome 69 ff., 75, 79

B
Bismarcks Erben 46 f.

Bruderschaft Thüringen 31 f.

Bündnis Zukunft Hildburghausen (BZH) 33

D
de.indymedia.org (Internetportal) 71, 74, 77 ff., 83

Demokratische Gesellschaft der KurdInnen in Thüringen e. V. 66

Der III. Weg 14, 27 ff., 88

Deutsche Kommunistische Partei (DKP) 70

Die Rote Hilfe (Publikation) 81

DISSENS 74, 76, 79 f.

E
Ermittlungsausschuss 77

Ewiger Bund 47
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F
F.i.e.L. (rechtsextremistischer Liedermacher) 36

Flieder Volkshaus 25 f., 40

Freie Sachsen 51

Freies Thüringen 51, 89

freiheitliche demokratische Grundordnung 5 ff., 14, 18, 22, 50

Freiräume 79

Frenck, Tommy 33, 51, 88

Furkan-Gemeinschaft 59

G
Garde 20 31

Geeinte deutsche Völker und Stämme (GdVuSt) 46 f.

Gelbes Haus 31 f.

Gentrifizierung 78 ff.

Ghostwriter (Cybergruppierung) 100

Goldener Löwe (Kloster Veßra) 33 f., 74

H
Hacienda Mexicana 46

Haiat Tahrir al-Sham 60

HAMAS 60, 62

Heise, Thorsten 25

Heldengedenken 29 f., 34, 36

Hizb Allah 62

Höcke, Björn 14 f., 18 ff., 23 f.

I
Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) 17

Infoladen Gotha 74, 78

Infoladen Sabotnik 74

Islamischer Staat (IS) 60

Islamistische nordkaukasischen Szene (INS) 62
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J
Jihad, Jihadisten, jihadistisch 59, 61, 93

junge Welt (Tageszeitung) 82

K
Kampf der Nibelungen 13, 40

Khomeini, Ayatollah Ruhollah 60

Knockout, auch Knockout 51 40 f.

Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans in Deutschland (KON-MED) 66

Kongress der kurdisch-demokratischen Gesellschaft Kurdistans in Europa (KCDK-E) 66

Königreich Deutschland 46

Kritische Infrastruktur (KRITIS) 101

L
Lunikoff (rechtsextremistischer Liedermacher) 36

M
Made in China 2025 99

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) 70

Millî Görüş-Bewegung 59

Möller, Stefan 15, 19, 21

Muslimbruderschaft (MB) 59, 62, 97

N
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 14, 25 ff., 30, 40, 90

Neue Stärke Erfurt e. V. (NSE) 29

Neue Stärke Partei (NSP) 29

Nusra-Front 60

O
Öcalan, Abdullah 65 ff.

Outing-Aktion 72 f.

P
Preußisches Institut 47
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R
Reichsbürger 9, 13, 43 ff., 49, 88

Rigaer 94, auch R94 78, 80

Rock gegen Überfremdung 31

Rote Armee Fraktion (RAF) 72

Rote Hilfe e. V. (RH), hier auch Rote Hilfe Ortsgruppe Jena, Ortsgruppe Erfurt,  
Regionalgruppe Südthüringen 70, 79 ff., 83

S
Salafismus 57 ff., 62 ff.

Selbstverwalter 13, 43 ff., 49

Sicherheitsüberprüfung 103

Snake (Cybergruppierung) 100

Spear-Phishing 100

staatenlos.info 46

Straight Edge 38 ff.

T
Tablighi Jama ́at (TJ - Gemeinschaft der Verkündigung und Mission) 59, 62, 64

Tage der nationalen Bewegung 36

Thing-Kreis 36

Turonen 31

V
Vaterländischer Hilfsdienst 47

Verein Gedächtnisstätte e. V. 74

Verfassunggebende Versammlung 46

Verschlusssache 103, 105

Verschlusssachenanweisung 104

Volksverteidigungskräfte (HPG) 66
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W
WARDON, auch WARDON 21 39 ff.

Weber, Patrick 25

White-Power-Bewegung 35

Wieschke, Patrick 26
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Bildnachweis
15 www.facebook.com
16 www.facebook.com
17 www.facebook.com
18 www.facebook.com
18 www.facebook.com
19 www.facebook.com
21 www.facebook.com
28 Homepage „Der III. Weg“
28 Homepage „Der III. Weg“
29 Homepage „Der III. Weg“
33 www.facebook.com   
34 www.facebook.com   
34 Homepage von Tommy Frenck    
34 www.facebook.com   
53 www.facebook.com 
53 www.facebook.com 
73 Homepage Rechercheportal Jena-SHK
76 https://twitter.com
76 https://twitter.com
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